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Gesetz, betreffend Übernahme einer Garantie des Neichs in bezug auf eine
Eisenbahn von Duala nach den Manengubabergen. Vom 4. Mai 1906.

(Reichs-Gesetzblatt Nr. 29 von 1906 S. 525.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen rc., verordnen im

Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und desReichstags, was folgt:

§ 1. Zum Bau und zum Betrieb einer Eisenbahn von Duala nach den Manengubabergen durch
die auf Grund der beigedruckten Bau= und Betriebskonzession zu bildende Kamerun-Eisenbahngesellschaft

wird den Inhabern der Anteile Reihe B der genannten Gesellschaft nach Maßgabe der vorerwähnten
Konzession eine Garantie des Reichs bewilligt, und zwar:

a) sur die Verzinsung des auf die Antelle Reihe B entfallenden Teiles des Gesellschaftskapitals
n Höhe von 11 Millionen Mark mit 3 Prozent vom Tage der Einzahlung an,

b) l die Zahlung des um 20 Prozent i Nennbetrags der jeweilig gelosten und als

seut abzustempelnden Anteilscheine ReiheBHinsichtlich des auf die Anteile A entfallenden Teiles des Gesellschaftskapitals in Höhe von

5640 000 Mark wird seitens des Reichs eine Garantie weder für die Verzinsung noch für eine Rück-

zahlung übernommen.
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8 2. Das Privateigentum auf der Halbinsel Bona Beri it vom Mungo Krier bis Bonama=
tumba 2 Kilometer landeinwärts alsbald zu enteignen; für dieses Geblet ist ein Bebauungsplan festzustellen.

. Die im Verkehrsbezirk der zu erbauenden Eisenbahn tätigen Landgesellschaften und Plantagen-

besitzer sind, soweit sie besondere Interessen am Bahnbau haben, zu einer entsprechenden.Lelstung zugunsten
des Fiskus des Schutzgebietes Kamerun heranzuziehen.

§ 4. Der Relchskanzler ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschriftund beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Donaueschingen, den 4. Mai 1906.

(L. S.) Wilhelm I. R.
Graf v. Posadowsky.

Bau= und Betriebskonzession für die K Eis hugesellschaft.

Nachdem die zur Gründung einer Kolonialgesellschaft unter der —m

Kamerun-Eisenbahngefellschaft
gebildete Vereinigung beantragt hat, dieser Gesellschaft die Konzession zum Bau und Betrieb einer Eisen-
bahn von Duala nach dem Manengubagebirge im Schutzgebiete Kamerun zu verleihen, wird diese Kon-
zession auf 90 Jahre vom Tage der Bestätigung des Gesellschaftsvertrags durch den Reichskanzler unter
den nachstehenden Bedingungen ertellt:

Konzessionsträger.
8 . Der Bau und Betrieb erfolgt für Rechnung einer von der Verelnigung auf Grund des

belligenbe Gesellschaftsvertrags innerhalb einer Frist von einem- Jahre vom Tage der Erteilung dieser
Konzession zu bildenden Kolonialgesellschaft mit dem Sitze in Berlin.

2 ahl des Vorstandes, sofern dieser nur aus elner Person besteht. oder, sofern er aus-

mehreren. Persomn besteht, desVorsitzenden des Vorstandes und die Wahl des obersten Betriebsleiters im
Schubgebiete selbst bedarf der Beftätigung des Reichskanzlers.

Bau.

) 3. Für den Bau der Eisenbahn gelten folgende Bedingungen:
Die Spurweite soll mindestens 1 Meter betragen; die Bahn kann eingleisig gebaut werden,

jedoch ist der Grunderwerb für ein Doppelgleis vorzusehen.
Für den Bau der Bahn ist bel gleichen Preisen deutschesMaterial zu verwenden.

Die Anse auf Grund deren die Ausführung erfolgen soll, bedürfen der Bestätigung des
Reichskanzlers.
Die Pläne für die Eisenbahnanlagen sind dem Kaiserlichen Gouverneur zur landespolizeilichen
Genehmigung vorzulegen.
Abweichungen von der genehmigten Linie, sofern sie eine Abkürzung oder Verlängerung der
gesamten Strecke um mehr als 10 Kilometer, gleichviel nach welcher Richtung, oder eine Ver-

* des Anfangs= oder Endpunkts bedingen, bedürfen der Genehmigung des Reichs-
anzlers.
2n Vollendung. und Inbettiebnahme der Bahn muß innerhalb einer Frift von 4 Jahren,

vom Tage der Bestätigung des Gelellchosftspertrags erfolgen; der Reichskanzler wird diese
Frist entsprechend verlängern, wenn der Bau durch unvorhergesehene Hindernisse ohne Ver-
schulden der Gesellschaft eine Verzögerung erleiden sollte.

Der Bau der Eisenbahn kann im Wege eines schriftlichen Vertrags an eine deutsche Eisenbahn=

baufirma übertragen werden; ein solcher Vertrag unterliegt der Genehmigung des Reichstanzlers.
Betrieb.

1 4. Für den Betrieb der Eisenbahn gelten folgende BestimmungenDie Eröffnung des Betriebs auf einer Strecke ist vorher dem — Gouverneur an-
eigen.

2. t Bahn ist mit Betriebsmitteln in angemessener Zahl so auszurüsten, wie es das Verkehrs-
bedürfnis erheischt.

3. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Eisenbahn dauernd ordnungsmäßig zu betreiben und zu
diesem Behufe die Bahnanlagen, einschließlich der zu errichtenden Telegraphenanlagen, und die

Betriebsmittel in solchem Zustande zu erhalten, daß der Betrieb mit Sicherheit und auf die
der Bestimmung des Unternehmens entsprechende Weise erfolgen kann. Sie kann hierzu von

dem Reichskanzler angehalten werden, jedoch sollen strengere Vorschriften nicht erlassen werden
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dürsen, als sie auf der Mehrzahl anderer in Afrika unter ähnlichen Verhältnissen gebauten
undbetriebenen Bahnen bestehen. Für die Personenbeförderung find mindestens zwel Klassen

2 Zahl der Züge wird dem Ermessen der Gesellschaft anheimgestellt, hat jedoch dem Ver-
kehrsbedürfnisse nach Möglichkeit zu genügen. Der Fahrplan ist in geeigneter Weise öffentlich
bekannt zu machen. « -«

.DieBeftimmungdersteisejürden Personen- und Güterverkehr bleibt fär die ersten fünf
Jahrenach dem auf die Betriebseröffnung folgenden 1. Januar der Gesellschaft überlassen.
Nach Ablauf der ersten fünf Jahre steht es dem Reichskanzler frei, wiederkehrendvonzehn

“

zu zehn Jahren Höchstsätze für die einzelnen Personenwagenklassen und Güterklassen festzusetzen,
die jedoch nicht niedriger als die Höchstsätze der Mehrzahl anderer in Afrika unter öhnlichen

Verhältnissen erbauten und betriebenen Bahnen bemessen werden dürfen. Die Festsetzung der
Mindeftsätze bleibt ebenso der Aussichtsbehörde vorbehalten. Die Beförderungspreise und alle
ihre Änderungen sind vor der Einführung dem Gouverneur anzuzelgen und in geeigneter
Weise öffentlich bekannt zu machen. Erhöhungen treten ohne besondere Genehmigung des
Kaiserlichen Gouverneurs erst drei Monatenach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Zur Sicherung des Betriebs der für das Schutzgebiet Kameruneinzurichtenden Post= und
Telegraphenanstalten gelten folgende Bestimmungen: 6 * 6

a) Die Gesellschaft hat die Briefpost mit allen fahrplanmäßigen Zügen kostenfrei zu be-
fördern, und zwar — nach Wahl der Reichs-Poslverwaltung — entweder durch Ver-

mittelung des Zugpersonals oder in einem besonderen, für Postzwecke eingerichteten
Wagenabteil unter Begleitung des erforderlichen Postpersonals. Letzteres sowie die Ge-
rätschaften, deren die Postbeamten unterwegs bedürfen, sind gleichfalls kostenfrei zu be-
fördern. Für die postmäßige Elnrichtung des Wagenabteils werden der Gesellschaft die
Selbstkosten von der Reichs-Postverwaltung vergütet. "";

b) Die Gesellschaft hat die Posipäckereien in derselben Weise wie die Briespostzubefördern.
Für die Pakelbeförderung wird, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob der Beförderungs-
dienst durch das Eisenbahnpersonal oder durch das Postpersonal erfolgt, der Gesellschaft
eine Vergütung von 50 Prozent des allgemeinen Stückguttarifs (für Stückgüter aller
Art) gewährt. -

o)ReichendieuatersbizeichneteyWagens-HeilezurBtieFundPäckereibefötdeknngnicht
aus, so ist die Gesellschaft verpflichtet, auf Verlangen der Reichs-Postverwaltung be-
soeondere Bahnpostwagen in die fahrplanmäßigen Züge elnzustellen und kostenfrei zu be-

fördern. Die Beschaffung dieser Bahnpostwagen ist von der Gesellschaft nach den An-
gaben und auf Koften der Reichs-Postverwaltung zu bewirken. J

Die Vergütung der Päckereien erfolgt nach den Bestimmungen unter b.
d4) Die innere und äußere Unterhaltung der Postwagenabtelle (a) und der Bahnpostwagen

Cc) erfolgt durch die Gesellschaft; die Selbstkosten werden von der Reichs-Postwerwallung
erstattet. Für die Erleuchtung sowie für die Reinigung im Innern sorgt die Post-
verwaltung auf eigene Rechnung; doch kann sie von der Gesellschaft die Ausführung

 dieser Leistungen gegen Erstattung der Selbstkosten in Anspruch nehmen.
e) Die Reichs-Postverwaltung behält sich vor, im Falle der Inanspruchnahme des Zug-

personals für die Beförderung der Briespost und Postpäckereien nach Maßgabe der
Mühewaltung, eine von ihr zu bestimmende Vergütung zu gewähren.

." Für den Postdienst des Zugpersonals (a und d) übernimmt die Gesellschaft keine
Verantwortlichkelt. ç " " . .",

t)DieGeiellfchaftistpcrpflichtet,beidemBauvonStdtionsgebäudeaåufdvsBedürfais
der Reichs-Postverwaltung an Räumen für Post= und Telegraphenstationen Rücksicht zu

nehmen; für die Räumeistpostseitig eine jährliche Vergütung nach besonderer Verein-
barung zu zahlen. . . I

g)DieGesellschcsthat-der'.Relchk-TelegrapheaveraltuagunentgeltlichquRechtzuzM
·-qestehen,audemTelegraphengestångedekElseabahn,ioweitsdiesRanmbietehihre

Telegraphen= und Fernsprechdrähte anzubringen, sowie das Recht, erforderlichenfalls eigene
Gestänge für Telegraphen= und Fernsprechleitungen auf dem Grund und Boden der

Bahnverwaltung längs der Eisenbahnlinie aufzustellen. Die Gesellschaft wird diese
Linien unentgeltlich wie ihre eigenen bewachen. ·

h) Zwischen Orten, welche durch Telegraphen= oder Fernsprechanlagen der Relchs-Postver-
waltungverbunden sind, darf der Bahntelegraph zur Übermittelung von Nachrichten,
die sich nicht auf den Dienst der Eisenbahn beziehen, nur mit Genehmigung der Reichs-

- · 2
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Postverwaltung benutzt werden. Im übrigen gelten für die Beförderung von Privat-
telegrammen durch den Bahntelegraphen die von der Reichs-Postverwaltung für ihre
Linien im deutschen Schutzgebiete Kamerun festgesetzten Tarife und sonstigen Bestim-
mungen. Eine Verpflichtung zur Beförderung von Privattelegrammen entsteht für die
Gesellschaft hierdurch nicht.

Der Betrieb der Eisenbahn kann im Wege eines schriftlichen Vertrags an eine andere Person
oder Gesellschaft verpachtet werden; ein solcher Vertrag bedarf der Genehmigung des Reichskanzlers.

5. Die Benutzung der Bahn ist jedermann unter gleichen Bedingungen zu gewähren. Ins-
besondere haben die angesetzten Beförderungspreise gleichmäßig für alle Personen oder Güter derselben Art
Anwendung zu finden. Erleichterungen der Beförderung, welche nicht unter Erfüllung der gleichen Be-
dingungen jedermann zugute kommen, sind unzulässig.

Die Gesellschaft ist auf Verlangen des Reichskanzlers verpflichtet, anderen Unternehmern den An-
schluß an die Bahn mittels Privatanschlußgleisen oder Anschlußbahnen gegen Ersatz der der Gefellschaft
daraus erwachsenden Kosten zu gestatten, sofern die Gesellschaft die Anschlußgleise oder Anschlußbahnen
nicht binnen angemessener Frist selbst herstellt. Auch ist die Gesellschaft verpflichtet, auf den anschließenden
Privatanschlußgleisen den Betrieb unter Belstellung der erforderlichen Transportmittel, gegen angemessene
Vergütung zu übernehmen und ferner den lbergang geeigneter Transportmittel der Privatanschlußbahnen
ebenfalls gegen angemessene Vergütung zu gestatten. Die Vergütung ist im Streitfalle von dem Reichs-
kanzler festzusetzen.

Vertragsverletzung.
 §* 6. Falls die Gesellschaft gegen eine der ihr in dieser Urkunde auferlegten Verpflichtungen

schuldhaft verstößt und der ihr vom Reichskanzler erteilten Anweisung, diesen Verstoß gut zu machen, nicht
in angemessener Frist folgt, so kann sie für die durch ihr Verhalten dem Verkehre zugefügten Nachteile
auf Zahlung eines entsprechenden Geldbetrags in Anspruch genommen werden. .

Darüber, ob ein Verschulden der Gesellschaft vorliegt, und darüber, ob fie der infolge eines
solchen schuldhaften Verstoßes erteilten Anweisung nicht entsprechend nachgekommen ist, sowie darüber, wie
hoch sich der für die entstandenen Nachteile zu zahlende Geldbetrag beläuft, entscheidet endgültig ein nach
§ 7 zu bildendes Schiedsgericht. Alle hiernach von der Gesellschaft etwa zu zahlenden Beträge sind an
die Kasse des Kaiserlichen Gouvernements abzuführen.

Hat ein Verschulden der Gesellschaft bei der Erfüllung der ihr in dieser Urkunde auferlegten
Verpflichtungen zur Folge, daß die Elsenbahnstrecke nicht rechtzeitig gebaut oder nicht betrieben werden
kann, so ist der Reichskanzler befugt, auf Kosten der Gesellschaft den Bau oder Weiterbau der Bahn und
die Einrichtung oder Fortführung des Betriebs einem Dritten zu übertragen oder selbst zu übernehmen.
Ülber die Frage, ob ein solches Verschulden der Gesellschaft vorliegt, entscheidet ebenfalls endgültig ein nach
&amp; V dieser Urkunde zu bildendes Schiedsgericht. «

Schledsgericht.
§ 7. Das im § 6 vorgesehene Schiedsgericht wird in der Weise gebildet, daß jeder Teil zwei Schieds-

richter bestellt und von sämtlichen Schiedsrichtern ein fünfter als Obmann gewählt wird. Der Reichs-
kanzler wird die von ihm gewählten Schiedsrichter der Gesellschaft benennen und die Gesellschaft gleich-
zeitig auffordern, die von ihr zu wählenden Schiedsrichter binnen vier Wochen, vom Tage der Zustellung
der Aufforderung an gerechnet, zu bestellen und ihm namhaft zu machen. Kommt die Gesellschaft dieser
Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so wählt der Reichskanzler auch die fehlenden Schiedsrichter. Als Ob-
mann ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit
wird der Obmann von dem Präfidenten des Hanseatischen Oberlandesgerichts ernannt. Das Schieds-
gericht tritt in Berlin zusammen. Für das schiedsrichterliche Verfahren gelten, soweit in dieser Urkunde
nichts anderes festgesetzt ist, die Vorschriften des zehnten Buches der Zivilprozeßordnung.

Vorzugsrechte.
8 8. Solange die in dieser Urkunde erteilte Konzession besteht, wird einem anderen Unternehmer die

Anlage einer Eisenbahnstrecke, welche neben den verliehenen Bahnlinien in gleicher Richtung auf dieselben
Orte oder unter Berührung mehrerer Hauptpunkte derselben laufen würde, nicht konzessiontert werden.

Vorkonzessionen zum Weiterbau oder zum Bau von Anschlußbahnen dürfen nur nach Anhörung

der Lamerun-Eisenbahngesellshaft bewilligt werden und bedürfen der Genehmigung durch den Reichs-
nzler.

Auf einen Bahnbau durch das Reich oder die Kolonie finden die Bestimmungen der vorstehenden
beiden Absätze keine Anwendung. -

Die Gesellschaft hat ein Vorzugsrecht auf die Konzession für den Bau einer Hafenanlage am
Ausgangspunkte der Bahn mit der Maßgabe, daß die zu schaffende Hafenanlage, soweit sie nicht für die
Zwecke der Eisenbahn erfordert wird, dem öffentlichen Verkehre freizugeben ist. Etwaige Zweifel über
die Benutzung entscheidet der Relchskanzler.
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Grundeigentumbeschaffung. ·

, §s.AlleEtgeutumsioderfonstlqmdiaglicheasiechte,welchedemSchutzgebiehandemfürdeg

MunndBetkiebdekGlfeubahnundihrekünftig-EntwickelungerforderlichenGrunbuanodenkrnft
seiner Hoheitsrechte oder aus irgend einem sonstigen Rechtstitel zustehen, wird das Schutzgebiet ohne Ent-
gelt an die Gesellschaft abtreten. Insowelt ihm ein Verfügungerecht nicht zusteht, wird der Reichskanzler
— üötigenfalls im Wege der Enteignung — dafür besorgt sein, daß der Gesellschaft von den Verfügungs-
berechtigten der erforderliche Grund und Boden frei von allen Lasten und Eigentumseinschränkungen zu

mäßigen und angemessenen, von der Gesellschoft zu zahlenden Preisen zum Elgentum überlassen wird.

Materialienentnahme.
§* 10. Der Gesellschaft ist gestattet, in den Wäldern, über welche das Schutzgeblet verfügen kann,

ohne Entgelt Holz in den Mengen zu entnehmen, welche für den Bau, die Unterhaltung und die Erneuerung
des Unterbaues und des Oberbaues während der Konzessionsdauer erforderlich ist. Die Holzentnahme darf
den Grundsützen der ordentlichen Waldkultur unter Berücksichtigung der im Bahngebiet obwaltenden Ver-
hältnisse nicht widerstreiten.

Die Gesellschaft darf ferner aus den dem Verfügungsrechte des Schutzgebiets unterliegenden Grund-
stücken Erde, Kies, Sand und Steine für den Bau, die Unterhaltung und die Erneuerung des Unterbaues

sowie der Bahngebäude und Bahnwerkstätten unentgeltlich entnehmen, soweit dadurch öffentliche Interessen
nicht verletzt werden.

Landgerechtsame.

§5 11. Die Gesellschaft ist berechtigt, sch längs der Bahn, nachdem die Zuweisung von ausreichenden
Reservaten nach Verhandlungen mit den Eingeborenen an diese erfolgt ist, nach Maßgabe folgender Be-

stimmungen Land anzueignen.
Ein zu belden Seiten der Bahn sich je 2 Kilometer ausdehnender Streifen Land ist in Blöcke

von je 2 Kilometer Tiefe und Breite einzuteilen. Innerhalb der Hälfte dieser Blöcke, die so auszuwählen
sind, daß die drel Blöcke an den Berührungsseiten der ausgewählten Blöcke freibleiben, hat die Gesellschaft
das Recht, sich diejenigen Grundstlicke anzueignen, die sich entweder kraft eines privaten oder öffentlich
rechtlichen Titels im Elgentume des Schutzgebiets befinden oder als herrenlos seinem Aneignungsrecht
unterstehen. Der Reichskanzler ist befugt, Abänderungen in der Abgrenzung der zur Bodenzuteilung an

die Gesellschaft bestimmten Blöcke zu genehmigen, doch darf das Gesamtareal dieser Blöcke das Gesamt-
areal der übrigen Blöcke nicht überschreiten. Die Gesellschaft darf sich innerhalb der Blöcke solche Teile
nichtaneignen, welche zum Zwecke des Baues von Zufuhrwegen zur Eisenbahn sowie zu fiskalischen oder
gemeinnützigen Anlagen erforderlich sind. Für diese Zwecke ist auch später der Grund und Boden, soweit
er noch nicht bebaut oder in Kultur genommen worden ist, von der Gesellschaft unentgeltlich zurückzugeben.

Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, im Umkreise von 50 Kilometer vom Endpunkte der Eisenbahn
von ihr selbst auszuwählende Länderelen bis zu einem Flächeninhalte von 10 000 Hektar von dem dem
Schutzgebiet entweder kraft eines privaten oder öffentlich rechtlichen Titels gehörigen oder allem als
herrenlos seinem Aneignungsrecht unterstehenden Grund und Boden innerhalb 15 Jahren von der Erteilung
dieser Konzession ab sich anzueignen. Insoweit das danach von der Gesellschaft erworbene Land zum Bau
von Zufuhrwegen zur Eisenbahn oder zu fiskalischen oder gemeinnützigen Anlagen gebraucht wird, ist die
Sesellschaft verpflichtet, es gegen Überlassung eines gleich großen und gleichwertigen, dem Schutzgebiete
gehörigen Landes zurückzugeben.

Die Aufsichtsbehörde hat die Fristen zu bestimmen, innerhalb welcher bei BVerlust der Landgerecht-
some die Kultivierung der Landblöcke begonnen werden muß.

Bergwerksgerechtsame. 4

der § 12. Für die Dauer der ersten 15 Jahre nach der Bestätigung des Gesellschaftsvertrags wird
Reichskanzler der Gesellschaft aus dem Gebiete, welches innerhalb zweier durch die Bahnstrecke getrennten

dond je 100 Kilometer davon entfernten Grenzlinten zu beiden Seiten der Elsenbahn belegen ist, auf An-

sen Gebiete bis zu 80 000 Hektar (500 Hektar für jedes fertiggestellte Kilometer) in höchstens 10 Ab-
5 nitten zur ausschließlichen Aussuchung und Gewinnung von Mineralien (§ 1 der Kaiserlichen Verordmug,
Rütreftend das Schürfen im Schutzgebiete Kamerun, vom 28. November 1892) vorbehaltlich wohlerworbener.

echte Dritter, überweisen. 6

Für die innerhalb dieser Gebiete betriebenen bergbaulichen Unternehmungen ist die Gesellschaft
während der ersten 5 Jahre nach Verleihung eines Bergbaufeldes von jeder Zahlung von Gebühren oder

gaben befreit; nach dieser Zeit soll die Gesellschaft während der Konzessionsdauer keine höheren Gebühren
oder Abgaben zu zahlen haben, als andere bergbauliche Unternehmungen im Schutzgebiete Kamerun.

Die Aufsichtsbehörde hat die Fristen zu bestimmen, innerhalb welcher bei Verlust der Bergwerks-

Sechtsane der Betrieb in einem dem Sffentlichen Interesse entsprechenden Umfange aufgenommen
muß.
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Landveräußerung.
§ 13. Die Feststellung der Grundsätze, nach welchen Ländereien und Bergwerksrechte veräußert

oder länger als 20 Jahre verpachfet werdenlönnen, unterliegt der Genehmigung der Auffichtsbehörde.
 * Steuerfreihelt. #

 S8 14. Der Bahnkörper und alle zum Betriebe der Bahn gehörigen Gebäude und Anlagen sind für
die Dauer der Konzession von allen Grund= und Gebäudesteuern befrelt. Ferner genießen Befreiung von
Grundsteuer für die Dauer von 25 Jahren von der Genehmigung des Gesellschaftsvertrags alle auf Grund
des §. 11 dieser Konzession in das Eigentum der Gesellschaft übergehenden Grundflächen mit ihrem Zu-
behör, solange sie in diesem Eigentume verbleiben und noch nicht in Kultur genommen sind. Den in
Kultur genommenen oder aus dem Eigentume der Gesellschaft ausgeschiedenen Grundflüchen wird für die
nächstfolgenden 5 Jahre volle Befreiung von Grundsteuer gewährt. Vom Ablaufe dieser 5 Jahre ab
genießen sie jede Begünstigung, welche außer der vorgenannten für gleichartige Grundflächen dritten Unter-
nehmern hinsichtlich der Grundsteuer gewährt werden wird.
1 ’· ' Zollfreihelt.

§5 15. Vorbehaltlich Beobachtung der vorzuschrelbenden Förmlichkeiten, wird der Gesellschaft Zoll-
freihelt für die zum Bau, zur Ausrüstung, Unterhaltung und zum Betriebe der Eisenbahn und der mit
ihr verbundenen Anlagen erforderlichen Materialien, Maschinen, Werkzeuge, Geräte und sonstigen Gegen-
stände gewährt. « ·

« Grundkapital.

8 16. Das Grundkapital wird auf 16 640 000 Mark festgesetzt, eingeteilt in 166 400 Anteile

über je 100 Mark, von welchen die Anteile Nr. 1 bis 56 400 die Bezeichnung Vorzugsanteile Reihe A
und die Anteile Nr. 56 401 bis 166 400 die Bezelchnung Stammanteile Reihe B tragen.

Vorzugsanteile und Stammanteile.
« 8 17. Die Vorzugsanteile Reihe A sind bel der Gewinnverteilung und bei der Liquldation nach

5§ 20 und 50 der anliegenden Satzung bevorrechtigt. Diese Vorzugsberechtigung kommt jedoch in Wegfall,
wenn die Anteile belder Relhen in 10 aufeinanderfolgenden Jahrenden gleichen Antell am Reingewinne der
Gesellschaft in Höhe von mindestens 5 Prozent erhalten haben. Die Stammanteile Reihe B werden zu
3 Prozent verzinst und vom fünften Geschäftsjahr an in 86 Jahren durch Auslosung zu 120 Mark für
jeben Anteil getilgt; die danach zu leistenden jährlichen Zahlungen betragen für die ersten 4 Geschäftsjahre
880 000 Mark, für die folgenden 86 Geschäftsjahre 374 83165 Mark (—= 3/40766 Prozent des Nennwerts
der Stammantelle Reihe B). s .

« " Zahlungspflicht des Reichs.

, § 18. Das Reich zahlt den Inhabern der Stammanteile Reihe B. am 1. Juli eines jeden Jahres
bis zur völligen Tilgung dieser Anteile: . « «, ·,

"" a) vom ersten Geschäftsjahr an einen jährlichen Zins von 3 Prozent des eingezahlten Anteils-

kapitals vom Tage der Einzahlung an, erstmals am 1. Juli 19007).
b) vom fünften Geschäftsjahr an den um 20 Prozent erhöhten Nennbetrag ber jeweiligen gelosten

und als solche abzustempelnden Anteilscheine, erstmals am 1. Juli 1911.
Das Stimmrecht für die gelosten Anteile steht dem Reiche zu.

Zahlungspflicht der Gesellschaft.

— §5 19. Die Gesellschaft hat spätestens am 15. Juni eines jeden Jahres, erstmals am 15. Juni 1907,

bis zur völligen Tilgung der Stammantelle Reihe B an das Reich den Betrag der von ihm nach § 18
am 1. Jull an die Inhaber der Stammanteile Reihe B zu leistenden Zahlungen abzuführen. Hinsichtlich
der am 15. Juni 1907 bis 1910 von der Gesellschaft an das Reich zu leistenden Zahlungen gilt diese

Verpflichtung zu Lasten der Baurechnung. Für die späteren Jahreszahlungen greift diese Verpflichtung
nur insowelt Platz, als der Reingewinn des voraufgegangenen Geschäftsjahrs nach Abzug der dem ordent-

lichen Reservesonds zuzuführenden Beträge und der auf die Vorzugsanteile Reihe 4 entfallenden Vorweg-
zinsen von 3 Prozent (§ 20 der Satzung) dazu ausreichen. Bei Berechnung des Reingewinns sind sämt-
liche Einnahmen der Gesellschaft, insbesondere auch der Zinsertrag aus den noch nicht verausgabten Bau-
und Betriebsfonds, ferner etwalge Gewinne aus Landverkäufen sowie aus Beteiligung an Unternehmungen,
welchen diese Konzession zu Grunde liegt, in Betracht zu ziehen. .

§ 20. Außer den ihnen nach § 18 vom Reiche zu leistenden Zahlungen erhalten die Inhaber
der Stammanteile Reihe B von der Gesellschaft: den Rest des Reingewinns, der nach Abzug der Beiträge
um ordentlichen Reservefonds,derVorwegzinsenvon3 Prozent aufdie Vorzugsantelle Reihe 4, der nach

19 an das Reich abzuführenden Beträge, der Tantieme des Aussichtsrats und der Superdividende von
2 Prozent auf die Vorzugsantelle Relhe 4 verbleibt, und zwar unverkürzt bis zur Höhe von 2 Prozent





 (duwgg)10nqhm#sanInvbuaqmourtEuiioapyg

 9061XIaußnoswzuojonsslana:ng



—377 —

des Nennwerts der Stammanteile Reihe B. Der dannetwa noch verbleibende Überschuß wird zur Hälfte
dem Reiche zugewiesen, die andere Hälfte fällt als weiterer Gewinnanteil den Anteilen beider Reihen nach
dem Verhältnis ihres Nennwerts zu. " . ""

Die Inhaber der abgestempelten Stammanteilscheine Reihe B haben nur auf den im vorstehenden
bezeichneten Rest des Reingewinns Anspruch.

Zahlstellen.
§ 21. Die an die Inhaber der Stammanteile Reihe B gemäß § 18 vom Deutschen Reiche und

nach § 20 von der Gesellschaft zu leistenden Zahlungen erfolgen durch die gleichen Zahlstellen gegen Aus-
lieferung der den Anteilen beizugebenden Gewinnanteilscheine und bei Einlösung der ausgelosten Stamm-
anteile Reihe B gegen Abstempelung der Anteilscheine.

Übertragung.
8 22. Die Übertragung der Konzession an andere Personen oder Gesellschaften bedarf der Ge-

nehmigung des Relchskanzlers.
Erwerbsrecht des Reichs.

§ 23. Das Reich hat vom Beginne des 21. Geschäftsjahrs an jederzeit das Recht, die Vorzugs-
anteile Reihe A, die noch nicht ausgelosten und abgestempelten Stammanteile Reihe B und die ausgelosten
und abgestempelten Stammanteile Reihe B durch einseitige, dem Vorstande der Gesellschaft mit dreimonat-
licer Frist abzugebende Erklärung zum Schlusse elnes Geschäftsjahrs zu erwerben.

Sofern der Erwerb vor Ablauf des 30. Geschäftsjahrs erfolgt, beträgt der Erwerbspreis für jeden
Vorzugsanteil Reihe A sowie für jeden noch nicht ausgelosten und abgestempelten Stammanteil Reihe B

einhundertundfünfzig Mark, für jeden ausgelosten und abgestempelten Stammanteil Reihe B dreißig Mark.
ofern der Erwerb nach Ablauf des 30. Geschäftsjahrs erfolgt, beträgt der Erwerbspreis für die Vor-

zugsanteile Reihe &amp; die zwanzigfache Kapitalisierung der auf die Vorzugsanteile Reihe A im Durchschnitte
er letzten fünf, bei Abgabe der Erklärung abgeschlossenen Geschäftsjahre entfallenden Gewinnanteile, jedoch

nicht weniger als den Rennwert und nicht mehr als das Anderthalbfache dieses Nennwerts, also nicht
weniger als einhundert und nicht mehr als einhundertundfünfzig Mark für jeden Vorzugsanteil Reihe A.
 Erwerbspreis der noch nicht ausgelosten und abgestempelten Stammanteile Reihe B beträgt einhundert-

undzwanzig Mark für jeden Anteil, zuzüglich eines Betrags, welcher der zwanzigfachen Kapitalisierung der
gemäß § 20 Ziffer 6 und 7 der anliegenden Sotzung im Durchschnitte der letzten fünf bei Abgabe der

rklärung abgeschlossenen Geschäftsjahre auf die Stammanteile Reihe B entfallenden Gewinnanteile entspricht,

belher iedoch dreißig Mark nicht übersteigen darf. Der Erwerbspreis der ausgelosten und abgestempelten
1 tammanteile Reihe B beträgt die zwanzigfache Kapitaltsierung der gemäß § 20 Ziffer 6 und 7 der an-
liegenden Satzung im Durchschnitte der letzten fünf bei Abgabe der Erklärung abgeschlossenen Geschäfts-

sohre ai die Stammanteile Reihe B entfallenden Gewinnanteile, jedoch nicht mehr als dreißig Mark für
en Schein.

Dem Deutschen Reiche steht es frei, lediglich die Vorzugsanteile Reihe 4 oder die noch nicht aus-

Klosten und abgestempelten Stammantelle Reihe B oder die ausgelosten und abgestempelten Stammanteile
Ecze B zu erwerben. Nach Erwerb einer dieser Gattungen steht ihm das Recht auf Erwerb der anderen

attungen noch in derselben Weise zu.

Auflösung.

v § 24. Falls es sich herausstellt, daß die Gesellschaft wegen Zahlungsunfähigkeit den Bau der
siahn nicht vollenden oder den Betrieb nicht aufnehmen kann oder den Betrieb einzustellen genötigt ist,
aut die in den 88 8 bis 12, 14, 15 der Gesellschaft verliehenen Vorzugsrechte verwirkt, vorbehaltlich des

at Grund dieser Konzession von der Gesellschaft zur Zeit der Einstellung des Baues beziehungsweise
riebs bereits erworbenen Grund= und Bergwerkseigentums. Das Reich ist in diesem Falle berechtigt,

Rese nternehmen in selnem ganzen Umfange mit allem Betriebsmaterlal und sonstigem Zubehöre, den
des vde-- und Erneuerungsfonds gegen eine Abfindung der Inhaber der Vorzugsanteile Reihe A in Höhe
so ist ennwerts dieser Vorzugsanteile zu erwerben. Wird von dieser Berechtigung kein Gebrauch gemacht,

der Reichskanzler befugt, die Gesellschaft für aufgelöst zu erklären und die Liquidation herbeizuführen.

sehun 8 26. Eln Beschluß der Hauptversammlung auf Auflösung der Gesellschaft oder auf Herab-
9. des Grundkapitals bedarf zu seiner Gültigkeit unter allen Umständen der Genehmigung des

eichskanzlers.
8 26. Für die Liquidation gelten die Vorschriften der 88 48, 49 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Nen Bei Ausschüttung der Llauidationsmasse sind auf die Vorzugsanteile Reihe A vorweg die ihrem
zue nwert entsprechenden Beträge zu verteilen. Den Rest des Liquidationserlöses erhält das Reich bis
r Höhe von 120 Prozent des Nennwerts der Stammantelle Reihe B. Ein alsdann etwa noch ver-
eeender Überschuß fällt zur Hälfte dem Reiche zu, die andere Hälste wird nach dem Verhältnisse der

ab nwerte auf die Vorzugsanteile Relhe A und der Stammantelle Reihe B verteilt. Die ausgelosten und
gestempelten Stammanteile Reihe B stehen den noch nicht ausgelosten und abgestempelten gleich.
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Konzessionsablauf.
827. Bel dem Ablaufe der Konzession nach 90 Jahren wird das Reich entwiber die Annzession

verlängern oder das gesamte Unternehmen in dem im § 24 bezeichneten Umfang erwerben.
M ersteren Falle hat die Verlängerung der Konzession auf der Grundlage zu geschehen, daß das

Reich als Egentämer der gesamten Stammanteile Reihe B an dem Unternehmen beteiligt ist, und daß

die Vorrechte der Borzugsanteile Reihe A, soweit sie nicht auf Grund des § 17 schon vorher erloschen

find, m Wegfall kommen.
* In dem an zweiter Stelle genannten Falle wird dos Reich on die Inhaber derVorzugsanteile

Reihe Aideren Neunwert, zuzüglich des dem Verhältnisse dieser Vorzugsanteile zu dem gesamten Grund-
kapital entsprechenden Anteils an dem ordentlichen Reservefonds, auszahlen; der Betriebsreservefonds, Er-

heueumggfan und Spezialreservesonds (§8 22 bis 24 der Sotzung) gehen mit dem Untemehmen anas Rei er.

Satzung der Mamerun-Eisenbahngesellschaft (M. E. G.).

I. Allgemeine Bestimmungen.

Firma.
§ 1. Unter der Firma

„Kamerun-Eisenbahngesellschaft"
wird auf Grund des §8 11 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs- Ge. 1900 S. 813) eine Kolonial-=

gesellschaft errichtet.
Zweck.

32. Der Zweck der Besellschaft ist der Bau, die Ausrüstung und der Werrieb einer Eisenbahn

von Duala nach dem Manengubogebira- im Deutschen Schutzgebiete Kamerun auf Grund der vom Reichs-
kanzleren . erlassenen Konzession.

die echshen ist berlde i:
a) d 7 etrieb der ganzen Bahn oder einzelner Strecken zu verpachten oder anderen zu

überlassen,
b) Konzessionen für den Bau, die Ausrüstung und den Betrieb von Fortsetzungs-, Neben-,

Zweig= und Auschlußlinien zu erwerben,

c) Stegenschaften unb Bergwerksgerechtfame sowie sonstige Rechte jeder Art zu erwerben und
rtenzu berwe

d) Hafenanlagen und Lagerhäuser selbst oder durch andere zu bauen, auszurüsten und zu be-
treiben, auch zu pachten und zu verpachten,

e) alle sonst zur Erfüllung diesr Aufgaben dienlichen Anlagen und Geschäfte jeder Art zu

errichten, zu erwerben, zu betreiben, zu pachten, zu verpachten aund zu veräußern, auch sich
an Unternehmungen anderer in jeder zulässigen Form zu

) Zweigniederlassungen im Deutschen Reiche oder in den DeutschenSchubeebieten zu errichten.

. S

§5 3. Die Gesellschaft hat ihren Sitz und almeinen Gerichtsstand in Berlin.

Dauer.

8 4. Die Dauer der Gesellschaft ist nicht beschränkt.

Die D der Gesellchaf sn Orsane.5. Die Organe der aft
8 der Vorstand,

der Aufsichtsrat,
dis Hauptversammlung.

Bekanntmachungen.
§ 6. Die Bekanntmachungen der Gesellschaften erfolgen rechtswirksam, soweit diese Satzung nicht

ein anderes bestimmt, durch einmalige Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger.
Die Gesellschaft wird ihre Bekanntmachungen außerdem durch andere vom Aufsichtsrate zu be-

stimmende Blätter veröffentlichen, ohne daß indessen von dieser Veröffentlichung die Rechtswirksamkeit de#
Bekanntmachung abhängt.

Bei bekanntgegebenen Fristen wird der ## der Ausgabe des Blattes mitgerechnet.

II. Grundkapital.
Grundkapital.

5§ 7. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 16 640 Ooo Mark, eingetellt in 166 400 fort-

laufende Nummern tragende Anteile über je einhundert Mark.
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Die Anteile Nr. 1 bis 56 400 bilden die Reihe A und tragen die Bezeichnung „Vorzugs-
anteile“. Sie sind nach näherer Bestimmung der 88 20, 50 bei der Gewinnvertellung und bei der Auf-
losung der Gesellschaft bevorrechtigt « ""

« Die Anteile Nr. 56 401 bis 166 400 bilden die Relhe B undtragen die Bezeichnung „Stamm-

anteile“. Das Kapital dieser Stammanteile Reihe B wird gemäß § 17 innerhalb 86 Jahren vom Beginne
des fünften Geschäftsjahrs der Gesellschaft ab auf Grund von Auslosungen mit einem Zuschlage zum
Nennwerte von zwanzig vom Hundert am 1. Juli jedes Jahres an den vom Reichskanzler besiimmten
Zahlstellen vom Reiche zurückgezahlt. Die Auslosung findet zu notariellem Protokoll an einem vom
Reichskanzler bestimmten Orte am ersten Werktage des Monats Mai, zum ersten Male im Mai 1911,
statt. Die gezogenen Nummern der ausgelosten Stammanteile der Reihe B sind öffentlich bekannt zu
machen. Die behufs Tilgung gelosten Stammanteile Reihe B werden abgestempelt und haben fernerhin
nur noch auf den im § 20 Ziffer 6 und 7 bezeichneten Anteil am Reingewinn Anspruch. Das Stimm-
recht für die gelosten Anteile steht dem Reiche zu.

Die Vorrechte der Vorzugsanteile Reihe A nach den §§ 20, 50 bei der Gewinnverteilung und
bei der Auflösung der Gesellschaft fallen fort, wenn auf die Vorzugsantelle Reihe A und die Stamm-
anteile Reihe B in zehn aufeinanderfolgenden Jahren für beide gleich hohe Gewinnanteile, indessen nicht
weniger als fünf vom Hundert, entfallen sind. Sie fallen jedenfalls vom Beginne des einundneunzigsten
Geschäftsjahrs an fort.

§5 8. Auf die Vorzugsanteile Reihe A ist bei der Errichtung der Gesellschaft der vierte Teil
ihres Nennwerts in barem Gelde einzuzahlen. Die weiteren Einzahlungen werden durch den Vorstand
auf Grund eines Beschlusses des Aussichtsrats mit einmonatlicher Frist eingefordert. Jedes Mitglied ist
berechtigt, die Vollzahlung jederzelt auch schon vorher sofort zu leisten. Wirddie Zahlung in der fest-
gesetzten Frist nicht geleistet, so kann der Säumige zur Zahlung der fälligen Beträge nebst 5 Prozent
Zinsen vom Fälligkeitstag ab im Rechtsweg angehalten werden. Statt dessen kann nach zweimaliger
Zahlungsaufforderung, welche in gleicher Frist und unter Androhung des Ausschlusses stattzufinden hat,
durch Beschluß des Aufsichtsrats der Säumige seines Anteils zugunsten der Gesellschaft für verlustig und
der etwa über den Antell ausgestellte Schein für kraftlos erklärt werden. Diese Erklärung wird ihm
schriftlich mitgeteilt und der für verfallen erklärte Anteil der Gesellschaft zugeschrieben; die letztere ist
berechtigt, ihr zugeschriebene Anteile zzu verwerten. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist
nicht ausgeschlossen.

Die Stammanteile Reihe B sind bei der Errichtung der Gesellschaft voll einzuzahlen.

Mitglieder.
§ 9. Die Zeichner der auszugebenden Anteile sowie demnächst deren Rechtsnachfolger bilden

die Gesellschaft. .

Einzelne Mitglieder können nicht auf Teilung klagen.
Die Anteile sind unteilbar.

aftung.
§ 10. Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern nur das Gesell-

schaftsvermögen.
§5 11. Der Zeichnereines Anteils ist für die Zahlung des vollen Nennbetrags sowie des etwa

festgesetzten Aufgeldes verhastet.
Darüber hinaus haben die Mitglieder der Gesellschaft keine Verpflichtung.
Die Zeichner von Anteilen und deren Rechtsnachfolger können von den ihnen obliegenden

Leistungen nicht befreit werden und find nicht befugt, gegen das Recht auf diese Leistung eine Forderung
an die Gesellschaft aufzurechnen.

Anteilscheine.
§ 12. Die Urkunden über die Anteile der Gesellschaft (Anteilscheine) werden erst nach Voll-

zahlung der Anteile ausgefertigt. Sie lauten auf den Inhaber und werden in einem von der Gesellschaft

O25 hrenden Stammbuche vermerkt. Auf Verlangen des Inhabers können die Anteilscheine auch auf den
Sp##en umgeschrieben werden. Alsdann ist der Eigentümer nach Namen, Stand und Wohnort in dem

ammbuche der Gesellschaft einzutragen. ·

fün Nach Bestimmung des Aufsichtsrats werden die Anteilscheine in Stücken über einen, zehn und
2 szig Anteile ausgestellt. Jeder Inhaber eines über mehrere Antelle lautenden Stückes ist berechtigt,

enufereigung von einzelnen Stücken über jeden Anteil gegen Erstattung der Kosten zu verlangen.
de ald ein mit mehreren anderen in einem Stücke ausgefertigter Stammantell Reihe B ausgelost ist, muß

e Ausfertigung der Stücke über die einzelnen Stommanteile Reihe B kostenfrei erfolgen.

als Solange die Anteile noch nicht voll gezahlt worden sind, weisen sich die Mitglieder der Gesellschaft
als solche durch die Eintragung ihrer Antelle auf ihren Namen im Stammbuche der Gesellschaft aus.
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. Gewinnantellichetae

8 is. Mit dem Anteilschein erhält der Inhaber zugleich die Gewinnantellscheinefür die nächsten
zehn Jahre und einen Erneuerungsschn zur Abhebung neuer Gewinnanteilschelne nach Ablauf des#ehnieheen Zeitraums

Die Gewimantellchene und die Erneuerungsscheine lauten auf den Zuheber
Mitberechtigte.

*§ 14. Steht ein Anteil mehreren Mitberechtigten zu, so können sie die R hte aus dem Anteile

nur durch einen gemelnschaftlichen Vertreter ausüben. Hat die Gesellschaft eine Erklärung bem Anteils-
eigner gegenüber abzugeben, so Henügt, fallsein gemeinschaftlicher Vertreter der Mitberechtigten nicht vor-

handen ist die' Abgabe derErklirung gegenliber einem der Mitberechtigt en.
Gerichtsstand.

§.15.Durch Zeichnungoder Erwerb von Antellen unterwerfen sich die Mitglieder für alle
Steitigle ten mit der Gesellschaft aus dem Gesellschaftsverhöltnisse dem in Berlin zuständigen Gericht
erster Instanz.

' III Bilanz, Ermittelung und Verwendung des Ertrags, Meservefonds
Geschäftsjahr.

§ 16. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr umfaßt die Zeit von
der Errichtung der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 1906.

Auf den 31. Dezember ist von dem Vorstande die Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr zu
ziehen. Diese muß mit einer Gewinn= und Verlustrechnung und mit einem den Vermögensstand und die
Verhältnisse der Gesellschaft entwickelnden Berichte des Vorstandes sowie mit dem von dem Auffichtsrate

zu zrst Prüfungsberichte der Hauptversammlung alljährlich vor dem 30. Juni vorgelegt werden.
fie Hauptversammlung ist die Genehmigung der Bilanz sowie die Erteilung der Entlastung für

die.crfes des Vorstandes und des Aufsichtsrats vorbehalten.

Gewährleistung des Reichs.
§ 17. Das Deutsche Reich hat es übernommen, den Inhabern der Stammanteile Relhe B.—

1. Juli eines jeden Jahres drei vom Hundert des eingezahlten Kapitals zu gewähren, erstmals am
1. Jull 1907 für das mit dem 31. Dezember 1906 ablaufende Geschäftsjahr sowie das Kapttal der
Stammanteile Reihe B vom fünften Geschäftsjahre ab in jährlichen Raten am 1. Juli jedes Jahres,
erstmals am 1. Juli 1911, in 86 Jahren nach dem anliegenden Tilgungsplane mit einem Zuschlage zum
Nennwerte von zwanzig vom Hundert, also mit einhundertundzwanzig Mark für jeden Stammantell
Reihe B, zurückzuzahlen.

DieZahlungen erfolgen unmittelbar durch die vom Reichskanzler bestimmten Zahlstellen, denen
die erforderlichen Beträge vom Reiche zugewiesen werden.

Bauzinsen.
5 18. Während der auf vier Jahre bemessenen Bauzelt erhalten die Gorkuogantelle Reihe A

zu Lasten der Baurechnung Bauzinsen in Höhe von drei vom Hundert des eingezahlten Kapita
Die Gesellschaft hat ferner dem Reiche om 15. Juni der Jahre 1907 bis 1910 ne vollen

Betrag der von dem Reiche gemäß § 17 Abs. 1 an die Antellseigner zu leistenden Zahlungen zu ver-
güten, und zwar gleichfalls zu Lasten der Baurechnung.

19. Der sich bei Abschluß der Baurechnung etwa ergebende Üüberschuß fließt dem Erneuerungs-
sonds (8 23) zu.

Gewinnverteilung.
§ 20. Auf Vorschlag des Aufsichtsrats beschließt die Hauptversammlung über die Höhe der

vorzunehmenden Abschrelbungen und Rücklagen. Der nach Abzug der Abschreibungen und Rücklagen, ins-
besondere der Rücklage gemäß § 24, verblelbende Reingewinn wird in nachstehender Neitenfolgesverteilt:

1. 5 vom Hundert werden dem ordentlichen Reservefonds zugeführt
2. alsdann erhalten die Vorkugsantele Reihe 4 einen Gebienanel bis zur Höhe von 8 vom

Hundert des eingezahlten Kapitals;
. alsdann erhölt das Reich denjenigen Betrag, den es für gewährleistete Gewinnantelle und

Tilgung, einschließlich des Zuschlags, an die Inhaber der Stammanteile Reihe B für das
betreffende Geschäftsjahr zu zahlen hat (§ 18 der Konzessionsurkunde)

. den zehnten Teil des alsdann verbleibenden Überschusses erhält der Rufsichtsrat;
4naus den übrigen neun Zehnteln erhalten die Vorzugsanteile Reihe A einen weiteren Gewinn-
anteil bis zur Höhe von 2 vom Hundert ihres Nennwerts;
 alsdann erhalten die Stammanteile Reihe B, und zwar sowohl die noch nicht ausgelosten wie

die ausgelosten und abgestempelten, einen weiteren Gewinnanteil bis zur Höhe von 2 vom

Hundert ihres Neunwerts;

#%#



— 361—

7. von dem alsdann noch verbleibenden Überschuß erhält das Reich die Hälfte, die andere Hälfte
fällt als weiterer Gewinnanteil den Anteilen beider Reihen, einschließlich der ausgelosten
Stammanteile Reihe B, nach Verhältnis ihrer Nennwerte zu, sofern nicht die Hauptversammlung
beschließt, die auf die Anteile entfallende Hälste zu besonderen Rücklagen oder zu Wohlfahrts-
zwecken zu verwenden.

Die Zahlungen erfolgen spätestens am 1. Jull nach dem abgelaufenen Geschäftsjahre durch die
vom Reichskanzler bestimmten Zahlstellen. Die nach Zisser 3 an das Relch zu zahlenden Gewinnanteile
sind spätestens am 15. Juni an das Reich abzuführen.

Ordentliche Reservefonds.
§ 21. Der ordentliche Reservefonds dient zur Deckung eines aus der Bilanz sich ergebenden

Verlustes am Gesellschaftskapitale. Die Überweisungen an den ordentlichen Reservefonds hören auf, sobald
und so oft er den zehnten Teil des Grundkapitals erreicht hat.

Eine besondere Anlegung des Betrags des ordentlichen Reservefonds ist nlcht erforderlich.
Ein etwa bei der Ausgabe neuer Anteile der Gesellschaft zufließendes Aufgeld ist dem ordentlichen

Reservefonds zuzuführen.
Betriebsreservefonds,

§5 22. Der aus dem Baukapitale zu beschaffende Betriebsreservefonds dient ausschließlich zur
Deckung von Verlusten, welche sich bei dem Jahresabschluß aus dem etwaigen Uberwiegen der Betriebs-
ausgaben über die Betriebseinnahmen herausstellen.

Der Betrag des Betriebsreservefonds ist in Schuldverschreibungen oder verzinslichen Schatz-
anweisungen des Deutschen Reichs oder eines deutschen Bundesstaats anzulegen. Eine andere Anlegung
ist nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde zulässig. Seine Zinsen fließen den Betriebseinnahmen zu.

Erneuerungsfonds.
§* 23. Zur Bestreitung der Kosten der regelmäßig wiederkehrenden Erneuerung des Oberbaues,

und zwar auch einzelner seiner Stücke, und der rollenden Elsenbahnbetriebsmittel, insoweit es sich um den
Ersatz ganzer Lokomotiven und Wagen handelt, ist eln Erneuerungsfonds anzulegen. Die Zuschüsse zu dem
Erneuerungssonds sind ous den Betriebseinnahmen zu leisten und werden von dem Ausfsichtsrate mit
Genehmigung der Aussichtsbehörde nach Bedürfnis von fünf zu fünf Jahren in Hundertsätzen vom Werte

der vorhandenen rollenden Eisenbahnbetriebsmittel sowie des Oberbaues festgesetzt. Dem Erneuerungsfonds
sind auch die Erlöse aus den entsprechenden abgängigen Materiallen sowie die Zinsen des Erneuerungs-
sonds selbst zu überwelsen. Ubersteigt der Erneuerungsfonds den fünften Tell des für die Festsetzung des
lährlichen Zuschusses ermittelten Kapitalwerts, so unterblelbt für dieses Jahr nicht nur der Zuschuß, sondern
es werden auch die Erlöse aus den abgängigen Materlalien sowie die Zinsen des Erneuerungsfonds den

Betriebseinnahmen zugeführt.
Der Betrag des Erneuerungsfonds ist in gleicher Weise wie der des Betriebsreservesonds anzulegen.

Spezialreservefonds.
§# 24. Zur Bestreitung von Ausgaben, die durch außergewöhnliche Elementarereignisse, größere

Unfälle, Tötungen und Körperverletzungen von Personen sowie Beschädigungen fremder Sachen durch den
Eisenbahnbetrieb hervorgerufen werden, muß ein Spezlalreservefonds angelegt werden. Die Zuschüsse zu
diesem Spezialreservesonds sind aus dem Reingewinne vorweg zu leisten und werden vom Aussichtsrate
mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde nach Bedürfnis von fünf zu fünf Jahren festgesetzt. Ihm fließen
außerdem die Zinsen des Spezlolreservesonds selbst zu. Erreicht der Speztialreservefonds eine vom Auf-
lichtsrate mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu bestimmende Höhe des Wertes der Bahnanlagen, so
können für die Dauer dieses Bestandes weitere Zuschüsse unterbleiben.

Der Betrag des Speziolreservefonds ist in gleicher Weise wie der des Betriebsreservefonds
enzulegen. «

IV. Verwaltung.
a. Der Vorstand.

Vorstand.

§* 25. Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen in allen Rechtsgeschäften und sonstigen
Angelegenhelten. Er führt die Verwaltung selbständlg, soweit nicht nach dieser Satzung der Aufsichtsrat
oder die Hauptversammlung mitzuwirken haben. Dritten gegenüber ist eine Beschränkung der Vertretungs-=
befugnis des Vorstandes unwirksam.

Der Vorstand hat seine Niederlossung in Berlin.

Bestellung. .

, §26-DerVorstandwirdvomAufsichtsraternotoriellemPxotokollbestelltElneAuö-

fetttgungdesnotoriellenProtokollBdicntqlöfeinAusweis.
3
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Zum Mitgliede des Vorstandes können nur Personen münnlichen Geschlechts, welche Angehörige
des Deutschen Reichs sind, bestellt werden.

Die Bestellung zum Mitgliede des Vorstandes ist jederzeit widerruflich, unbeschadet des Anspruchs
anf die vertragsmäßige Vergütung.

- Vorsitzender.

8 27. Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Wenn der Vorstand aus
mehreren Mitgliedern besteht, kann der Aufsichtsrat zu notariellem Protokoll eins der Mitglieder zum
Vorsitzenden des Vorstandes ernennen.

Wenn der Vorstand nur aus einem Mitgliede besteht, so darf dessen Bestellung, bei mehreren
Mitgliedern die Ernennung des einen zum Vorsitzenden des Vorstandes, der Bestätigung durch die
Aufsichtsbehörde.

Vertretung.
§ 28. Alle Willenserklärungen, welche für die Gesellschaft verbindlich sein sollen, und alle Be-

kanntmachungen der Gesellschast sind, wenn der Vorstand nur aus einem Mitgliede besteht, von diesem
allein, wenn der Vorstand aus mehreren Mitgliedern besteht, von dem Vorsitzenden des Vorstandes allein,
von den übrigen Mitgliedern des Vorstandes von je zwelen gemeinschaftlich oder von einem der übrigen
Mitglieder gemeinschaftlich mit einem Prokuristen abzugeben und zu erlassen. Außerdem können in allen
Fällen Willenserklärungen der Gesellschaft durch zwei Prokuristen gemeinschaftlich abgegeben werden.

Die Firma der Gesellschaft wird in der Weise gezeichnet, daß die Zeichnungsberechtigten der
geschriebenen oder auf mechanischem Wege hergestellten Firma der Gesellschaft ihre Namensunterschrift
hinzufügen, und zwar die Prokuristen mit einem das Prokuraverhältnis andeutenden Zusatze.
«-« telneWilleaserklärunggegenüberderGefellIchaftqbzugeben,sogeaügtimmerdiellbque

gegenüber einem Mitgliede des Vorstandes. ·

29. Der Vorstand ernennt und entläßt die Beamten der Gesellschaft. Zur Ertellung einer
Prokura oder einer Gesamthandlungsvollmacht bedarf er der Zustimmung des Aussichtsrats. Diese Be-
schränkung hat Dritten gegenüber keine Wirkung.

b. Ausfsichtsrat.

Zahl.
§ 30. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern. Die Mitglieder müssen

Angehörige des Deutschen Reichs sein, sowelt nicht die Aufsichtsbehörde im einzelnen Falle Aus-
nahmen zuläßt. Die Mitglieder des Aussichtsrats können nicht zugleich Mitglieder des Vorstandes oder
dauernd Stellvertreter von Vorstandsmitgliedern sein. Nur für einen im voraus begrenzten Zeitraum
kann der Aufsichtsrat einzelne seiner Mitglieder zu Stellvertretern behinderter Vorstandsmitglieder bestellen;
während dieses Zeitraums und bis zur Entlastung des Vertreters darf dieser eine Tätigkeit als Mitglied
des Aufsichtsrats nicht ausüben. v

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden aus den Mitgliedern der Gesellschaft durch die Haupt-
versammlung zu notariellem Protokoll gewählt. Ihre Wahl erfolgt auf sechs Jahre. In jeder ordent-
lichen Hauptversammlung scheiden jedesmal so viel Mitglieder aus, daß die Amtsdauer jedes einzelnen
Mitglieds spätestens in der sechsten ordenklichen Hauptversammlung nach seiner Wahl ein Ende erreicht.
Bis die Reihe des Austritts durch die Amtsdauer bestimmt ist, entscheidet darüber das Los. Die Aus-

scheidenden sind wieder wählbar.
SScheidet vor Ablauf der Wahlzelt ein Mitglied aus irgend einem Grunde aus, so können die

verbleibenden Mitglieder eine bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung gültige Zuwahl treffen. Die

Wabbüliige Zuwahl erfolgt durch die Hauptversammlung für den Rest der Wahlzeit des ausgeschiedenen
itglieds. ·

Eine Neuwahl und eine Ersatzwahl ist nicht erforderlich, wenn fünf Mitglieder noch vor-
handen sind.

Jedes Mitglied des Aussichtsrats ist berechtigt, sein Amt jederzeit durch Erklärung an den Vor-
stand niederzulegen. Die Hauptversammlung kann die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds auch vor Ablauf
des Zeitraums, für welchen die Wahl erfolgt ist, durch einen Beschluß, welcher einer Mehrheit von drei
Vierteln der bei der Abstimmung abgegebenen Stimmen bedarf, widerrufen.

Vorsitzender.
§ 31. Der Aufsichtsrat wählt jährlich aus seiner Mitte einen Borsitzenden und zwel Stell-

vertreter, und zwar unmittelbar nach der ordentlichen Hauptversammlung durch die an deren Schluß
anwesenden Mitglieder des Aussichtsrats, ohne daß es dazu der Einberufung elner besonderen Sitzung
des Aussichtsrats bedarf. 6

"6 # Erledigung eines der Amter im Laufe des Jahres ist unverzüglich zu einer Neuwahl
zu schreiten. «« " « «
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Der Aufsichtsrat hält seine Sitzungen in Berlin ab und wird von dem Vorsitzenden durch ein-
geschriebene Briese unter Angabe der Beratungsgegenstände so oft berufen, als die Geschüfte es erfordern,
mindestens aber zweimal in jedem Jahre. Er muß binnen einer Woche berusen werden, wenn es von
wenigstens drei Mitgliedern oder dem Vorstande schriftlich beantragt wird.

Die Mitglieder des Vorstandes können an den Sitzungen des Aussichtsrats mit beratender Stimme

zalichmen Auf Beschluß des Aufsichtsrats sind sie zur Tellnahme verpflichtet oder von der Teilnahme
ausgeschlossen. ·

Auf Aufforderung des Vorsitzenden kann der Aufsichtsrat, auch ohne zu einer Sitzung berufen zu
werden, durch schriftliche Stimmabgabe beschließen; jedoch sind solche Beschlüsse nur wirksam, wenn sie von
allen Mitgliedern übereinstimmend gefaßt werden. ·

Beschlußfähigkeit.
§* 32. Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend

ist, und zwar auch dann, wenn die außerhalb der Grenzen des Deutschen Reichs oder an unbekanntem

Aufenthaltsorte befindlichen Mitglieder nicht rechtzeitig haben eingeladen werden können.
Die Mitglieder hoben gleiches Stimmrecht. Bel Stimmenglelchheit entscheidet der Borsitzende.

Die Beschlüsse werden vorbehaltlich der im fünften Absatze des 8 30 getroffenen Bestimmungen mit
Stimmenmehrheit gesaßt. 4

§ 33. Der Aussichtsrat beschließt seine Geschäftsordnung.

Erklärungen. ,

34. Die Erklärungen des Aufsichtsrats sind rechtsgültig vollzogen, wenn sie den Namen der
Gesellschaft und die Worte „Der Aussichtsrat" unter Beifügung der Namensunterschrift des Vorsitzenden
oder seines Stellvertreters und elnes weiteren Mitglieds des Aufsichtsrats tragen. Der Aussichtsrat weist
sich durch ein auf Grund der Wahlhandlung ausgefertigtes notarielles Zeugnis aus.

Pflichten. .

§85.DerAufsichtsratüberwachtchlegefamteGeIchäftöführungin-qllen8weigenderVek-
waltung und unterrichtet sich zu diesem Zwecke von dem Gange der Angelegenheiten der Gesellschaft. Er
kann jederzelt über dieselben Berichterstattung von dem Vorstande verlangen und durch den Vorsitzenden
oder durch einzelne von ihm zu bestimmende Mitglieder oder auch durch dritte Sachverständige die Bücher
und Schriften der Gesellschaft einsehen und prüfen sowie den Bestand der Gesellschaftskasse, alle sonstigen
Bestände an Wertpapieren, Handelspapieren und Waren, endlich die Betriebe im Schutzgebiet an Ort und
Stelle untersuchen. -

§ 36. Dem Aufsichtsrate liegt insbesondere ob:

a) die Prüfung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Geschäftsberichts;
b) die Feststellung der Grundsätze, nach welchen die Bilanz aufzustellen ist, sowie die Fest-

stellung der Höhe der Abschreibungen und der Rücklagen nach Maßgabe der §§ 21, 23, 24;
) die Befugnis, die Hauptversammlung zu berufen, die Tagesordnung festzusetzen und die

Vorlagen festzustellen; « .

d) die Feststellung der Grundsätze, nach welchen der Bahnbetrieb zu führen und damit in Ver-
bindung stehende gewerbliche Unternehmungen zu betrelben sind;

e) die Fesistellung der Grundsähe, nach welchen die Liegenschaften und die Bergwerksgerechtsame
der Gesellschaft zu erwerben, nutzbar zu machen und zu veränßern sind;

t) die Entscheidung über die Aufnahme von Anleihen und die Ausgabe von Schuld-

verschrelbungen;
8) die Genehmigung zum Abschlusse von Pacht= und Mietsverträgen auf länger als ein Jahr

und zu einem den Betrag von 6000 Mark übersteigenden jährlichen Zins;.
h) die Genehmigung aller sonstigen Verträge, welche der Gesellschaft Verpflichtungen für eine

längere Zeit als drei Jahre auferlegen;
i) der Erlaß elner Geschäftsordnung für den Vorstand;

k) die Genehmigung der vom Vorstande vorzulegenden Voranschläge für Einnahmen und Aus-
gaben der Verwaltung; "

l)dieEnticheiduagüberdiesnlegunqdessetkieböydesEkneuerungssundSpezialreiervefoadö
sowie der zum Geschäftsbetriebe nicht erforderlichen Gelder;

m) die Uberwachung und Entlastung der im Schutzgebiete tätigen Beamten der Gesellschaft und
die Genehmigung allgemeiner Vorschriften für die örtliche Verwaltung, insbesondere das
Kassen= und Rechnungswesen der Betriebe im Schutzgebiete;

n) die Genehmigung zur Erteilung einer Prokura und einer Gesamthandlungsvollmacht sowie
zur Anstellung und Entlassung von Beamten mit einem Jahresgehalte von mehr als
5000 Mark oder mit einer Gewinnbeteiligung;
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o) die Genehmigung zur Errichtung von Zweigniederlassungen, Stationen und Pflanzungen;
sofern diese Entschlleßungen jedoch im Laufe eines Jahres insgesamt einen Wertgegenstand
von mehr als 250 000 Mark umfassen, soll der Aussichtsrat einen Beschluß der Haupt-
versammlung herbeiführen.

Vergütung.
§ 37. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer dem im § 20 Zifsfer 4 festgesetzten

Anteil am Reingewinne lediglich Ersatz der ihnen bel Erfüllung ihres Amtes erwachsenden Auslagen; ins-
besondere erhalten die außerhalb Berlins wohnenden Mitglieder Ersatz ihrer Reise= und Aufenthaltskosten.
Die Grundsätze für die Verteilung des dem Aufsichtsrate zustehenden Antells am Reingewinne setzt der
Aufsichtsrat selbst fest. · ,

’ Protokoll.

§ 38. über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aussichtsrats ist ein von dem Vorsitzenden
und mindestens einem zweiten Mitgliede zu unterzeichnendes Protokoll zu führen.

e. Die Hauptversammlung.g

§ 39. Die Hauptversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschaftsmitglieder. Ihre Beschlüsse
und Wahlen sind für alle Mitglieder verbindlich.

Berufung.
§ 40. Die Hauptversammlungen werden in Berlin obgehalten. Sie werden von dem Auf-

sichisrat oder von dessen Vorsitzendem oder von dem Vorstande berufen. Die Einladung zur Haupt-
persammlung geschieht durch einmalige Bekanntmachung im Deutschen Reichsanzeiger und in etwalgen
anderen Gesellschaftsblättern unter Angabe der zu verhandelnden Gegenstände. Die Bekanntmachung muß
spätestens am achtzehnten Tage vor dem Tage der Hauptversammlung, sofern aber dieser Tag ein Sonntag
oder staatlich anerkannter Feiertag ist, spätestens an dem diesem vorangehenden Werktag erlassen werden.

Mängel der Form und Frist der Berufung gelten als geheilt, sofern sämtliche Anteile in der
Hauptversammlung vertreten sind und die Mängel nicht von einem Mitglied ausdrücklich gerügt werden.

Handelsregisterlich eingetragene Firmen, welche Mitglieder sind, werden durch eine der handels-
registerlich zu ihrer Vertretung befugten Person in der Hauptversammlung vertreten, auch wenn sonst
diese laut handelsregisterlicher Eintrogung nur gemeinschaftlich mit einer anderen Person zur Vertretung

besugt ist.
Ein Mitglied kann, soweit nicht gesetzliche Vertretung oder Vertretung durch einen Handlungs-

bevollmächtigten oder die Vertretung von Ehefrauen durch ihre Ehemänner und von Witwen durch ihre
volljährigen Söhne in Frage kommt, nur durch ein anderes an der Hauptversammlung teilnehmendes
Mitglied vertreten werden. Die Vollmacht bedarf der schriftlichen Form. Diese ist spätestens am Tage
vor der Hauptversammlung dem Vorstande zur Prüfung vorzulegen, welcher eine amtliche oder sonst ihm
genügende Beglaubigung der Unterschrist zu verlangen berechtigt ist.

, Stimmrecht.

8 41. Nach Vollzahlung der Antelle können nur solche Mitglieder in der Hauptversammlung
das Stimmrecht ausüben, deren Anteile auf den Namen umgeschrieben und in das Stammbuch der Gesell-
schaft eingetragen sind (§ 12) oder welche ihre auf den Inhaber lautenden Antellscheine spätestens am
fünften Tage vor dem Tage der Hauptversammlung bis vier Uhr nachmittags, sofern aber dieser Tag
ein Sonntag oder staatlich anerkannter Feiertag ist, spätestens an dem diesem vorangehenden Werktage bei
dem Vorstand oder bei anderen vom Aufsichtsrate zu bestimmenden und in der öffentlichen Bekanntmachung

zu bezeichnenden Stellen unter Beisügung eines doppelt ausgefertigten arithmetisch geordneten Verzeichnisses
der Nummern der Anteilscheine hinterlegt haben und die Anteilscheine bis zur Beendigung der Haupt-
versammlung daselbst belassen. «

Für die vom Reiche zurückgezahlten Stammantelle Reihe B ist das Reich ohne jede Förmlichkeit
stimmberechiigt.

42. In der Hauptversammlung berechtigt jeder Anteil zu einer Stimme. Das Stimmrecht
der Vorzugsanteil Reihe A und der Stammantelle Reihe B ist gleich.

" Vorsitz.

§ 43. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, im
Falle seiner Verhinderung, sein Stellvertreter oder, wenn auch dieser verhindert ist, ein anderes der an-
wesenden Mitglieder des Aufsichtsrats, von denen immer das an Jahren älteste Mitglied vor den übrigen
das Vorrecht zur Übernahme des Vorsitzes hat. Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen, bestimmt die

Hethensalge der Gegenstände der Tagesordnung sowie die Art der Abstimmung und ernennt die
Stimmzähler. -
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Über Gegenstände, welche nicht auf die Tagesordnung gesetzt worden sind, können Beschlüsse nicht
gefaßt werden; hiervon ist jedoch der Beschluß über den in elner Hauptversammlung gestellten Antrag auf
Berufung einer außerordentlichen Hauptversammlung ausgenommen. .

« Mitglieder,derenAulellezuiammeader-zwanzigstenTelldeöGrundkapltalserreichen,könne-tin

einer von ihnen unterzeichneten Eingabe verlangen, daß Gegenstände, die zur Zuständigkeit der Haupt-
versammlung gehören, zur Beschlußfassung angekündigt werden. Diese Gegenstände sind auf die Tages-
ordnung der nächsten Hauptversammlung zu setzen. " «.

Wird das Verlangen nach erfolgter Einberufung der Hauptversammlung gestellt, so müssen solche
Anträge auf Erweiterung der Tagesordnung mindestens eine Woche vor dem Tage der Hauptversammlung
bei dem Vorstand eingereicht sein. Sie sind alsdann nachträglich auf die Tagesordnung der anberaumten
Hauptversammlung zu setzen, und es ist dies mindestens am vierien Tage vor dem Tage der Haupt-

versammlung, sofern dieser Tag ein Sonntag oder staatlich anerkannter Feiertag ist, am nächst vorher-
gehenden Werktage bekannt zu machen.

Ordentliche Hauptversammlung.
* 44. In jedem Jahre findet eine ordentliche Hauptversammlung vor Ablauf des Monats Juni

statt. Eine außerordentliche Hauptversammlung wird berusen, so oft es im Interesse der Gesellschaft er-
forderlich ist. Sle muß jedenfalls berufen werden,

1. wenn von einer Hauptversammlung ein dahingehender Beschluß gefaßt ist (§ 48 Abs. 2);
2. wenn Mitglieder, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen,

und welche diese Anteile bei dem Vorstande hinterlegt haben, die Einberufung fordern und
dem Vorstand an die Hauptversammlung einen schriftlichen Antrag einreichen, dessen Gegenstand
innerhalb der Zuständigkeit der Hauptversammlung liegt; ·-

wenn die Abänderung des Gegenstandes des Unternehmens, die Auflösung der Gesellschaft oder
die Verwertung des Gesellschaftsvermögens durch Veräußerung des Vermögens im ganzen be-
schlossen werden soll. · · *

§* 45. In der ordentlichen Hauptversammlung werden der Geschäftsbericht des Vorstandes und
die Bemerkungen des Aussichtsrats über den Abschluß des abgelaufenen Rechnungsjahres zur Erörterung
gebracht. Darauf wird über die Genehmigung des Abschlusses und über die Vorschläge zur Verteilung
eines Reingewinns Beschluß gesaßt. Sodann werden die sälligen Wahlen vollzogen. «

- Die Bilanz nebst Gewinn= und Verlustrechnung mit dem Geschaftshessch des Vorstandes und

den Bemerkungen des Aufsichtsrats muß während zweier Wochen vor der Versammlung in den Geschäfts-
räumen der Gesellschast zur Einsicht eines jeden Mitglieds ausgelegt werden.

Die Hauptversammlung ist berechtigt, wenn die Bilanz nicht sogleich genehmigt wird, einen Aus-
schuß zur Nachprüsung zu ernennen. . - "

Die Hauptversammlung ist ferner berechtigt, über die Geltendmachung von Ansprüchen der Gesell-
schaft aus der Verantworlichkeit der Mitglieder des Vorstandes oder der Mitglieder des Aussichtsrats und
über die zu diesem Zwecke einzuleltenden Schritte Beschlüsse zu fassen und. zu deren Ausführung bevoll-
mächtigte Vertreter zu wöhlen. Ansprüche dieser Art müssen geltend gemacht werden, wenn es in der
Hauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen oder von einer Minderheit, die mindestens
den vierten Teil des Grundkapitals vertritt, verlangt wird.

#°

Abänderungder Satung.
5 46. Die Hauptversammlung beschließt ferner über Abänderungen und Ergänzungen der Satzung,

insbesondere über die Erhöhung und die Herabsetzung des Grundkapitals. . s

Soll das bisherige Verhältnis der Vorzugsantelle Reihe A zu den Stammanteilen Reihe B zum
Nochtell einer der beiden Reihen geändert werden, so bedarf es neben dem Beschlusse der Haupkversamm-
lung eines in gesonderter Abstimmung zu fassenden Beschlusses der benachteiligten Anteilselgner. Bei Be-

schlußfassung gelten dieselben Grundsätze, die bei Beschlüssen der ganzen Hauptversammlung maßgebend
sind. Die Beschlußfassung der benachteiligten Antellseigner kann nur statlfinden, wenn sie rechtzeitlg unter
den Zwecken der Hauptversammlung angekündigt worden ist. Eine gemäß dieser Vorschrift vorzunehmende
gesonderte Abstimmung der beiden Reihen muß stets bei einer Beschlußfassung über Erhöhung des Grund-
kapitals statlfinden.

Mehrheitsverhältnis. «

§ 47. Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der Mehrheit der bei der Abstimmung ab-

hegebenen Stimmen (einfache Stimmenmehrhelt); bel Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als Wl-
Die Abänderung des Gegenstandes des Unternehmens, die Auflösung der Gesellschaft, die #

wertung des Gesellschaftsvermögens durch Veräußerung des Vermögens im ganzen sowie die Herabsetzung
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des Grundkapitals bedarf einer Mehrheit von wenigstens drei Vierteln der bei der Abstimmung ab-
gegebenen Stimmen.

Sonstige Abänderungen und Ergänzungen der Satzung, insbesondere die Erhöhung des Grund-
kapitals, bedürsen einer Mehrheit von wenigstens zwei Dritteln der bei der Abstimmung abgegebenen Stimmen.

Die Wahlen finden, sofern sie nicht durch Zuruf einstimmig erfolgen, mittels Abgabe von Stimm-
zekteln nach einsacher Stimmenmehrheit statt. Ist diese bei der ersten Wahlhandlung nicht zu erreichen, so
findet eine engere Wahl unter denjenigen statt, welchen die beiden höchsten Stimmenzahlen zugefallen sind.
Bei gleicher Stimmenzahl in der engeren Wahl entscheidet das Los.

Protokoll. ·

§48.DasProtokolldersqnptvekfammlungwirdvoneiaemNotaraufgenommenuvdistvon
dem Vorsitzenden und den Stimmenzählern zu unterzeichnen. In dasselbe werden nur die Ergebnisse
der Verhandlungen aufgenommen.

V. Auflösung und Herabsetzung des Grundkapitals.

Auflösung und Herabsetzung.

§ 49. Ein Beschluß der Hauptversammlung auf Auflöfung der Gesellschaft oder auf Herabsetzung
des Grundkapitals bedarf zu seiner Gültigkeit unter allen Umständen der Genehmigung des Reichslanzlers.

Der Reichskanzler ist berechtigt, die Gesellschaft für aufgelöst zu erklären und die Llquidation
herbeizuführen, falls sie wegen Zahlungsunfähigkelt den Bau der Bahn nicht vollenden oder den Betrieb
nicht übernehmen kann oder den Betrieb einzustellen genötigt ist. Das Reich ist in diesem Falle berechtigt,
statt die Gesellschaft für aufgelöst zu erklären und die Liquidation herbeizuführen, das Unternehmen in
seinem ganzen Umfange mit allem Betriebsmaterial und sonstigem Zubehör, den Reserve= und Erneuerungs-
fonds gegen eine Abfindung der Inhaber der Vorzugsanteile Reihe A in Höhe deren Nennwerts zu
erwerben.

Liquidation.
§ 50. Für die Llauldation gelten die Vorschriften der §§ 48, 49 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
Bei Ausschüttung der Liquidationsmasse sind auf die Vorzugsanteile Reihe A vorweg die ihren

Nennwerten entsprechenden Beträge zu verteilen. Alsdann erhält das Reich einen dem Gesammtnennwerte
der Stammanteile Reihe B zuzüglich einem Ausgelde von zwanzig vom Hundert entsprechenden Betrag.
Ein alsdann etwa noch verbleibender Überschuß fällt zur Hälste dem Reiche zu, dle andere Hälfte wird
gleichmäßig nach Verhältnis der Nennwerte auf die Vorzugsanteile Reihe A und die Stammanteile
Reihe B verteilt. Die ausgelosten und abgestempelten Stammanteile Reihe B stehen den noch nicht aus-
gelosten und abgestempelten gleich. ·-

Sperrjahr.
5 51. Die Verteilung darf nicht eher vollzogen werden als nach Ablauf eines Jahres, von dem

Tage an gerechnet, an welchem die Auflösung der Gesellschaft unter Aufforderung der Gläubiger, sich bei
ihr zu melden, in Deutschen Reichsanzeiger und in etwaigen anderen Gesellschaftsblättern bekannt gemacht
worden ist. Bekannte Gläubiger sind auch dann zu befriedigen, wenn sie sich nicht melden. Im übrigen
wird nach § 52 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verfahren.

52. Auf Grund einer Herabsetzung des Grundkapitals dürfen Zahlungen an die Mitglieder
der Gesellschaft nicht eher erfolgen als nach Ablauf elnes Jahres, von dem Tage an gerechnet, an welchem
der Beschluß auf Herabsetzung des Grundkapitals unter Aufforderung der Gläubiger der Gesellschaft, sich
bei ihr zu melden, im Deutschen Reichsanzeiger und in etwaigen anderen Gesellschaftsblättern bekannt
gemacht ist und nachdem die Gläubiger, die sich gemeldet haben, befriedigt oder sichergestellt worden sind.
Eine durch Herabsetzung des Grundkapitals bezweckte Befrelung der Mitglieder von der Verpflichtung zur
Leistung von Einzahlungen auf die von ihnen übernommenen Anteile tritt nicht vor dem bezeichneten

Zeitpunkt in Wirksamkeit.

VI. Erwerbsrecht des Deutschen Reichs.

§ 53. Das Deutsche Reich hat vom Beginne des 21. Geschäftsjahrs an das Recht, die Vorzugs-
anteile Reihe A, die Stammanteile Relhe B und die ausgelosten und abgestempelten Stammanteile Reihe B
durch einseitige dem Vorstande der Gesellschaft mit dreimonatlicher Frist abzugebende Erklärung zum Schlusse
eines Geschäftsjahrs zu erwerben.

Sofern der Erwerb vor Ablauf des 30. Geschäftsjahrs erfolgt, beträgt der Erwerbspreis für jeden
Vorzugsantell Reihe &amp; sowie für jeden noch nicht ausgelosten und abgestempelten Stammanteil Reihe B
einhundertundfünfzig Mark, für jeden ausgelosten und abgestempelten Stammanteil Relhe B dreißig Mark.
Sofern der Erwerb nach Ablauf des 30. Geschäftsjahrs erfolgt, beträgt der Erwerbspreis für die Vorzugs-
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anteile Reihe A die zwanzigfache Kapitalisierung der auf die Vorzugsantelle Reihe A im Durchschnitte der
letzten fünf bei —*i der Erklärung abgeschlossenen Geschäftsjahre entfallenen Gewinnanteile, jedoch nicht

weniger als den Neunwert und nicht mehr als das Anderthalbfache dieses Nennwerts, also einhundertund-
fünfzig Mark für jeden Vorzugsanteil Reihe A. Der Erwerbspreis der noch nicht zurückgezahlten Stamm-
anteile Reihe B beträgt alsdann elnhundertundzwanzig Mark für jeden Anteil, zuzüglich eines Betrags,
welcher der zwanzigfachen Kapitalisierung der gemöß § 20 Ziffer 6 und 7 im Durchschnitte der letzten
fünf bei Abgabe der Erklärung abgeschlossenen Geschäftsjahre auf die Stammanteile Reihe B entfallenen
Gewinnanteile entspricht, welcher jedoch dreißig Mark nicht übersteigen darf. Der Erwerbspreis der aus-
gelosten und abgestempelten Stammanteile Reihe B beträgt die zwanzigfache Kapitalisierung der gemäß
§ 20 Ziffer 6 und 7 im Durchschnitte der letzten fünf bei Abgabe der Erklärung abgeschlossenen Geschäfts-

fahre auf die Stammanteile Reihe B entfallenen Gewinnanteile, jedoch nicht mehr als dreißig Mark für
jeden Schein.

Dem Reiche steht es frei, lediglich die Vorzugsanteile Reihe A oder die noch nicht ausgelosten
und abgestempelten Stammanteile Reihe B oder die ausgelosten und abgestempelten Stammanteile Reihe B
zu erwerben. Nach Erwerb einer dieser Gattungen steht ihm das Recht auf Erwerb der anderen
Gattungen noch in derselben Weise zu.

VII. Aufsichtsbehörde.

Kommissare.
 54. Die Aufsicht über die Gesellschaft wird von dem Reichskanzler (Auswärtiges Amt,

Kolonialabtellung) geführt, der zu diesem Behuf einen oder mehrere Kommissare bestellen wird. Die
Kommissare sind berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrats und an den Hauptversammlungen tellzu-
nehmen, von dem Vorstande jederzeit Berichterstattung über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu ver-
langen, auch deren Bücher und Schriften einzusehen sowie auf Kosten der Gesellschaft, wenn dem Verlangen
dazu berechtigter Mitglieder der Gesellschaft auf Berufung der Hauptversammlung gemäß § 44 Nr. 2

aict entsprochen wird, oder aus sonstigen wichtigen Gründen eine außerordentliche Hauptversammlung
zu berufen.

§ 55. Die Aufsicht wird darauf gerichtet, daß die Geschäftsführung der Gesellschaft dem im § 2
bezeichneten Zwecke und den übrigen Bestimmngen der Satzung entspricht und im Einklange mit den gesetz-
lichen Vorschriften erfolgt. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist, abgesehen von den sonstigen in
dieser Satzung vorgeschriebenen Fällen, zur Aufnahme von Anleihen, zur Ausgabe von Schuldverschrelbungen
sowie zu allen Anderungen der Satzung, zur Auflösung des Unternehmens und zur Verwertung des
Gesellschaftsvermögens durch Veräußerung des Vermögens im ganzen erforderlich.

VIII. übergangsbestimmungen.

56. Die sämtlichen auszugebenden siebzehn Millionen Mark Anteile sind von den Gründern

der Gesellschaft übernommen worden.

§6 57. Der erste Aufsichtsrat wird in der Hauptversammlung, welche die Satzung feststellt, aus
den Mitgliedern der Gesellschaft gewählt. Er bleibt im Amte bis zur ersten Hauptversammlung nach
Verleihung der im § 11 des Schutzgebietsgesetzes bezeichneten Rechte durch den Bundesrat. Auf den
ersten Aussichtsrat finden die Bestimmungen des § 30 Abs. 1 und Abs. 5 der Satzung Anwendung. Der
erste Aufsichtsrat wählt sofort nach der Hauptversammlung, welche die Satzung feststellt, seinen Vorsitzenden
und dessen Stellvertreter und beschließt über die Zusammensetzung des Vorstandes und bestellt dessen Mit-
glieder. Alles dies geschieht gültig durch die in jener Hauptversammlung anwesenden Mitglieder, ohne
daß es der Zuziehung der abwesenden und der Erklärung über die Annahme der Wahl bedarf, und
zwar auch dann, wenn weniger als die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats anwesend sein sollten.

65 58. DerVorsitzende des Aufsichtsrats und seine beiden Stellvertreter werden ermächtigt, die
Genehmigung dieser Satzung bei dem Reichskanzler und die Verleihung der im § 11 des Schugebiets-
gesetzes vorgesehenen Rechte nachzusuchen und die etwa von den Reichsbehörden geforderten Ergänzungen
und Anderungen dieser Satzung mit verbindlicher Kraft für die Gesellschaft und deren sämtliche Gründer
und Anteilseigner zu beschließen.
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Die Tilgung beginnt erst mit dem 1. Juli 1911 (5 18 der Konzession, § 17 der Satzung).
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Ausführungsbestimmungen'") des Gonverneurs von Deutsch-Südwestafrika zu der

Verfügung des Reichskanzlers vom 24. Dezember 1903 betreffend die Bildung von

Gonvernementsräten. Vom 26. März 1906.

Auf Grund des § 15 der Verfügung des Reichskanzlers vom 24. Dezember 1908 wird hiermit
bestimmt, was folgt:

§5 1. Die Zahl der dem Gouvernementsrat bei dem Kaiserlichen Gouvernement in Windhrk an-

zehre * Mitglieder wird vorbehaltlich einer später etwa notwendig werdenden Erhöhung
auf 11 festgesetzt. .

8 2. Um bel der Größe des Schutzgebietes allen Teilen des Landes eine angemessene Vertretung
im Gouvernementsrat zu sichern, werden der Bezirk Windhuk nebst Distrikt Gobabis mit 3, der Bezirk
Swakopmund und der Bezirk Keetmanshoop elnschließlich Lüderitzbucht mit je 2 Mitgliedern, der Bezirk
Karibib nebst Omaruru und die Bezirke Gibeon, Outio und Grootfontein durch je 1 Mitglied im Gou-
vernementsrat vertreten sein.

Es blelbt vorbehalten, im Falle der Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Gouvernementsrats
eine Underung in dieser Vertellung eintreten zu lassen. .

§8.VorBerufuagderaußeramtlicheyMitgliederdesGouvernementöratsundlhrekStellss
vertreter wird der Gouverneur eine gutachtliche Außerung der drei Berufskreise der Nichteingeborenen des
Landes, der Landwirte, der Kaufleute und der übrigen selbständigen Gewerbetreibenden darüber einholen,
welche Personen sich für das Amt am besten eignen.

Das Gutachten der Berufskreise wird in der Form eingeholt werden, daß seitens eines jeden
Berufskreises eines Bezirks dem Gouverneur 4 geeignete Personen, die nicht notwendig dem betreffenden
Berufskreise anzugehören brauchen, als Gouvernementsratsmitglieder, beziehungsweise deren Stellvertreter
empfohlen werden.

8 4. Ist ein Bezirk im Gouvernementsrat durch mehr als einen Sitz vertreten, so mülssen für
jeden Sitz Personen empfohlen werden, welche verschiedenen Berufskreisen angehören.

5. Die Berufung der außeramtlichen Mitglieder und ihrer Stellverlreter erfolgt jedesmal auf
die Dauer von 2 Kalenderjahren.

§ 6. Der Gouvernementsrat wird mindestens einmal jährlich zur Beratung zusammentreten.

5 7. Sovweit außeramtliche Mitglieder nicht am Orte der Verhandlungen wohnen, erhalten sie
Tagegelder in Höhe von 15 Mark für den Tag. Außerdem wird ihnen Ersatz für die tatsächlich ent-
standenen Fuhrkosten gewährt.

8 8. Gutachtlich äußern darf sich, wer:
1. die Deutsche Reichsangehörigkeit besitzt,
2. das 25. Lebensjahr vollendet hat.

3. selt mindestens 2 Jahren seinen Wohnsis im Schutzgebiet hat,
nu

4. entweder Grundeigentum von mindestens 600 qm im Schutzgebiet besitzi
oder

Leiter (d. h. Inhaber, Direktor, Prokurist oder dergl.) einer in einem Handelsregister des
Deutschen Reichs oder des Schutzgebiets eingetragenen Firma ist, welche im Schutzgebiet eine
— hat und ein Grundflück zu Eigentum besitzt oder auf mindestens 2 Jahre
gepachtet hat,

oder

Inhaber elnes selbständigen seinen Lebensunterhalt gewährleistenden Gewerbebetriebes ist.
§ 9. Die gutachtliche Außerung in einem Berufskreise schließt diejenige in einem auderen aus.

Mehreren Angestellten einer Firma, denen eine Geschäftsleitung zur gesamten Hand übertragen ist,
steht für eine von ihnen geleitete Geschäftsniederlassung nur die Befugnis zur Abgabe einer einzigen
gutachtlichen Außerung zu.

10. Das Gutachten wird abgegeben durch den am längsten im Schutzgebiet befindlichen, bei
gleich langem Aufenthalt den ältesten zu einer gutachtlichen Außerung berechtigten Gesamtleiter, sofern dieser
nicht anderweitig die Besugnis zur Abgabe einer selbständigen gutachtlichen Außerung besitzt. In diesem
Falle tritt der nächste nach dieser Bestimmung dazu berufene Gesamtleiter an seine Stelle.

werd § 11. Auf Grund gutachtlicher Außerung kann zur Mitgliedschaft im Gouvernementsrat empfohlen
erden, wer

1. mindestens 5 Jahre die Relchsangehörigkeit besitzt. Für eine Person, die infolge der Vorschrift
des § 18 Ziffer 3 des Gesetzes über den Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit die

Reichsangehörigkeit verloren hatte, genügt der zweljährige Besitz der Reichsangehörigkeit vom
Tage der Wiedererlangung;

*) Die inzwischen erfolgten Abänderungen sind im Text berücksichtigt.
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2. das 30. Lebensjahr zurückgelegt hat;
3. mindestens 2 Jahre mit Grundeigentum im Schutzgebiet angesessen ist;
4. die in § 8 Ziffer 4 genannten Voraussetzungen erfüllt.
§ 12. Von der Abgabe einer gutachtlichen Außerung wie von Empfehlung als Gouvernements=

ratsmitglied ausgeschlossen ist, wer
. als Beamter im unmittelbaren Regierungs= oder wer im aktiven Heeresdienst steht;

k. in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist;

Gemeinschuldner ist oder im letzten Jahr geweseni
im letzten Jahr den gerichtlichen Offenbarungseid geieitet hat;

 Armenunterstützung im Schuboeblet aus öffentlichen oder Gemeindemitteln bezieht oder im
letzten Jahr bezogen hat;

. sich während der Borschligsfei (8 13) in gerichtlicher Untersuchungshaft befindet oder eine

Strase verbüßt;
. infolge rechtskräftigen Gerichtsurtells der bürgerlichen Ehrenrechte oder der Fähigkeit zur Be-

kleidung öffentlicher Amter verlustig ist.

Als letztes Jahr gilt das vom Tage des für die Abgabe gutachtlichen Außerungen bestimmtenTermins (siehe " 13) zurückgerechnete Ja hr.
13. Für die Abgabe der gutachtlichen Außerungen bei den Bezirksämtern wird vom Gouvernement

rechtzeitig vocher ein Termin öffentlich bekannt gegeben werden.
Dem Bezirksamt ist seitens eines jeden Berufskreises bei Mittellung der von ihm

empfohlenen :c eine Liste derjenigen seiner Mitglieder vorzulegen, die sich gutachtlich geäußert haben.
§* 15. Die Namen der von den Berufskreisen eines jeden Bezirks empfohlenen Personen werden

von dem Bezirksamtmann des betreffenden Bezirks zusammengestellt und dem Gouvernement eingereicht.

Windhuk, den 26. März 1906.

Der Katserliche Gouverneur.

 e

—

Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Neu-Guinea, betreffend das

Verbot des Fischens unter Anwendung von Sprengstoffen. Vom 16. März 1906.

Auf Grund des § 1, AbsatzIIderVerordnung, betreffend das Verbot des Fischens unter Ver-
wendung von Sprengstoffen vom 1. Dezember 1904,7) wird bestimmt, daß bis auf weiteres das Verbot

des § 1 Absatz1dieser Verordnung in der Hansabucht (Kaiser Wilhelmsland), in den Admiralitäts-Inseln,
in der Gruppe der Portland Inseln Nissan, Plnipil, Carteret, Mortlock, Fead (Nugarea), Tasman keine
Anwendung findet.

Herbertshöhe, den 16. März 1906.

Der Kaiserliche Gouverneur.

bobl.
Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Neu-Guinea, betreffend Einkauf von

Kokosnüssen. Vom 16. März 1906.

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes vom 10. September 1900 (Deutsches Kolonial-
blatt 1900 Seite 699) und der Verfügung des Reichskanzlers vom 27. September 1903 (Deutsches
Kolonialblatt 1903 Seite 509) wird folgendes bestimmt.

Die Verordnung betreffend daos Verbot des Einkaufs von Kokosnüssen vom 18. Oktober 1900#)
wird für Kaiser Wilhelmsland und die vorliegenden Inseln, für die Gruppe der Französischen Inseln, für

die Inseln im Uordwesten des Schutzgebietes (Hermiten, Anachoreten, Echiquier, Matty, Allison, Durour)
außer Kraft gesetzt.

Herbertshöhe, den 16. März 1906.

Der Kaiserliche Gouverneur.
Hahl

*) Bgl. D. Kol. Bl. 1905 S. 107.

*) Bgl. D. Kol. Bl. 1901 S. 709.
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Verordnung des Kaiserlichen Bezirksamtmanus von Saipan, betreffend den

Schildkrötenfang auf den Marianen. Vom 13. März 1906.

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes vom 10. September 1900 (R. G. Bl. S. 818)
und der Reichskanzlerverfügung vom 27. September 1900 (Kolonialblatt S. 509) wird hiermit verordnet
was folgt: «

- g§ 1. Mit Geldstrafe bis zu 100 Mark oder mit Haft wird bestraft, wer Schildkröteneier

aushebt oder sonstwie an sich bringt, unerlaubterweise in Besitz hat oder an andere verabfolgt.
2. Mit Geldstrase bis zu 200 Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft,

wer Schildkröten
a) in der Zeit vom 1. Februar bis zum 31. Mai

b) am Strand oder innerhalb des Riffs fängt.
3. Neben der verwirkten Strafe kann auf Einziehung der bei dem Verurtellten vorgefundenen

Schildkröteneier, der gefangenen oder erlegten Tiere und der bei der strafbaren Handlung verwendeten

Eanggerite und Vorrichtungen erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören
oder nicht.

benn Eingeborene kann auf Pflichtarbeit erkannt werden.

§ 4. Der Schildkrötenfang auf den Marianen darf gewerbsmäßig nur von Personen betrieben
werden, die hierzu eine schriftliche Erlaubnis des Kaiserlichen Bezirksamtes erhalten haben.

5. Wer ohne die in § 4 erwähnte Erlaubnis erwirkt zu haben gewerbsmäßig Schildkröten
fängt, wird mit einer Geldstrase bis zu 500 Mark bestraft.

§ 6. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Krast.

Saipan, den 13. März 1906.

Der Kaiserliche Bezirksamtmann.

Fritz.

Perspnalien. -

Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst zu verleihen geruht: Dem
Oberrichter des deutsch-südwestafrikanischen Schutzgebietes, Paul Richter in Berlin, den Roten Adler-
Orden vierter Klasse mit der Königlichen Krone; dem kommissarischen Bezirksamtmann Dr. jur. Viktor
Fuchs in Windhuk und dem Chefingenieur bei der Otavi-Minen= und Eisenbahn-Gesellschast Viktor
Solioz ebendaselbst den Roten Adler-Orden vierter Klasse; dem Proviantmelster Adolf Gruschka und
dem Landrentmeister Wilhelm Junker bei dem Kaiserlichen Gouvernement von Deutsch-Südwestafrika in
Windhuk sowie dem Ingenieur Friedrich Weidenhaupt in Mühlhelm a. d. Ruhr den Königlichen
Kronen-Orden vierter Klasse.

Naiserliche Schuttruppen.

Oberkommando der Schutztruppen.
A. K. O. vom 1. Juni 1906.

Quade, Oberstleutnant im großen Generalstabe, bis auf weiteres zur Dienstleistung beim Oberkommando
kommandiert und mit der Vertretung des erkrankten ältesten Stabsoffiziers beim Oberkommando

beauftragt. Z .

Schutztruppe für Südwestafrika.
A.. K. O. vom 26. Mai 1906.

Dr. Haeseler, Königlich Württembergischer Assistenzarzt beim 8. Württembergischen Infanterie-Regiment
Nr. 126 Großherzog Friedrich von Baden, nach erfolgtem Ausschelden aus dem XIII. (Königlich

Württembergischen) Armeekorps als Assistenzarzt mit Patent vom 28. Oktober 1904 in der
Schutztruppe angestellt. 6

Verfügung des Reichskanzlers (Oberkommando der Schutztruppen) vom 25. Mal 1906.
Dr. Schulze, Unterapotheker der Reserve, mit dem 28. Mal d. Is. in die Schutztruppe übernommen und

gleichzeitig zum Oberapotheker ernannt.

Verfügung des Reichskanzlers (Oberkommando der Schutztruppen) vom 26. Mai 1906.

Brucker, Oberveternär, mit dem 31. Mai d. Js. behufs Ubertritts zu den Oberveterinären der Landwehr

1. Aufgebots (Bezirkskommando Straßburg i. C.) aus der Schutztruppe ausgeschieden.
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Bräuning, Oberapotheker, mit dem 31. Mal d. Is. behufs Übertritts zu den Oberopothekern der Land-

wehr (Bezirkskommando Weißenfels) aus der Schutztruppe ausgeschieden.

Verlustliste Ur. 65
der Raiserlichen Schutztruppe für Südwestafrika bei den Kämpfen gegen dieaufständischen Eingeborenen.

—

— S

#—

.

S#

cn2

Gefallen:
Am 23. Mai im Gefecht westlich Springpuetz:

 Reiter Clemens Seufert, früher im Königlich Bayerlschen 2. Feldartillerle-Regiment Horn, zuletzt
im Landwehrbezirk Kissingen.

Am 24. Mai bel Tsamab:

4. Leutnant Karl Fürbringer, früher im Husaren-Regiment Fürst Blücher von Behlsat (Pom-
merschen) Nr. 5

Unteroffizler Mäzen Schwarz, früher im Badischen Traln-Batalllon Nr. 14.
 n Unteroffizier Wilhelm Thelen, früher im 2. Westfälischen Husaren-Regiment Nr. 11.

Gefreiter Ernst Schnalle, früher im Schlefischen Plonier-Bataillon Nr. 6
k. Reiter Julius Heder, früher im 1. Badischen Leib-Grenadier-Regiment *.10.

Reiter Oskar Krause, früher im 2. Niederschlesischen Infanterie-Regiment Nr.4
 Reiter Fritz Prochnow, früher im Grenadier-Regiment zu Pferde Freiherr von Derfflnger (Neu-

märkischen) Nr.3
. Reiter Emil Scbze, früher im Füsilier-Regiment Generalfeldmarschall Graf Blumenthal (Magde-

burgischen) Nr. 36, zuletzt im Landwehrbezirk Weißenfels.
. Relter Wilhelm Seßkorn, früher im Großherzoglich Mecklenburgischen Grenadier-Regiment Nr. 89.

Am 4. Juni bei Gaobis (Sperlingspuetz).

. Oberleutnant Waldemar Dannert, früher im Pommerschen Füsilier-Regiment Nr. 34, Kopf= und

Brustschuß.
. Veutnant Helnrich v. Abendroth, früher im seöniglich Sächsischen 1. (Leib-) Grenadier-Regiment

Nr. 100, Kopf= und Bauchschn
. Sergeant Paul Funke, her im Ulanen-Regiment Kaiser Alexander III. von Rußland (West-

preußischen) Nr. 1, Beckenschuß.
. Gefreiter Otto ulrich, früher im Pommerschen Pionier-Bataillon Nr. 2, Brußtschuß
.-Gefreiter Otto Dietzel, früher im 5. Lothringischen Infanterie Regiment Nr. 144, —

A. Reiter Peter Brunner, *“ im 2. Großherzoglich HessischenDragoner-Regiment d oner—
Regiment) Nr. 24, Brustschu

. Reiter Hermann Verndt, bibher im Feldartillerie-Regiment von Peucker (1. Schlefischen) Nr. 6,

Kopfschuß.

. Reiter Hermann Dilz, früher im Füsilier-Regiment Generol Peldmarschall Graf Blumenthal (Magde-
burgischen) Nr. 36, Bauchschuß, Strelfschuß linkes Handgelenk.

A Reiter Franz Joswig, früher im Ostpreußischen Veansehllon. Nr. 1, Kopfschuß.
A. Reiter Hans Schoer, früher im Infanterie Regiment Graf Bose (1. Thüringischen) Nr. 31,

Brustschuß.
5 Verwundet-

Am 23. Mai bei Dakalb:

 MWizefeldwebel Alexander Eschberger, früher im 7. Badischen Infanterie-Regiment Nr. 142, leicht,
Streifschuß lunke Hand.

 Unteroffizier Paul Göckel, früher im 3. Garde-Regiment zu Fuß, leicht, Steinsplitter linkes Knie.

Am 23. Mai im Gefecht westlich Springpuetz:

4Gefreiter Wilhelm Jaax, früher im 7. Rheinischen Infanterie-Regiment Nr. 69, lelcht, Fleischschuß
rechten Oberschenkel.

Am 25. Mai bei Nukals.

. Leutnant Georg Zollenkopf, früher im Königlich Sächsischen Fußartillerie-Regiment Nr. 12, leicht,
Schuß linken Unterarm, rechter vierter und fünfter Finger.

 Gefreiter Paul Howey, früher im Infanterie-Regiment Fürst Leopold von Anhalt-Dessau (1. Magde-
burgischen) Nr. 26, schwer, Kopfschuß.

. Reiter PaulVeyer, früher im Colbergischen Grenadier-Regiment Graf Gneisenau (2. Pommerschen)
Nr. 9, lelcht, Schuß linken äußeren Knchel.
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. Relter Friedrich Possekel, früher im 2. Ostpreußischen Feldartillerie-Regiment Nr. 52, leicht, Strelf-
schuß rechten Fuß. . ·

«.ReiterGottltebGläser,frühe-imGrenadiersReqiatentKönigFriedrlchllL(2.Schlesischen)Nr.11,
t. leicht, Streifschuß rechten Dberschenkel.

Am 4. Juni bei Gaobis (Sperlingspuetz):

. Leumant Herbert Pavel, frher im Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm TV. (1. Pom-
merschen) Nr. 2, leicht, Steinsplitter linke Hand.

 Sergeant Paul Feller, früher im Königlich Sächsischen 1. Husaren-Regiment König Albert Nr. 18,
schwer, Knochenschuß linken Oberarm.

 Unteroffizier Hermann Luchterhand, früher im 2. Pommerschen Ulanen-Regiment Nr. 9, schwer,
Schuß unterhalb rechten Schlüsselbeins, Steinsplitter Gesicht.

12. Unteroffizier Rudolf Gehrmann, früher im Infanterie-Regiment Graf Dönhoff (7. Ostpreußischen)
Nr. 44, leicht, Querschuß Rücken.

13. Gefreiter Kurt Klappenbach, früher im Königlich Sächsischen 1. Ulanen-Regiment Nr. 17, Kaiser
Franz Joseph von Österreich, König von Ungarn, leicht, Steinsplitter Unke Hand.

14. Relter Paul Gädecke, früher im 5. Garde-Regiment zu Fufßs, leicht, Streifschuß rechte Hand.
15. Reiter Johannes Grothkopp, früher im Infanterle-Regiment Graf Dönhoff (7. Ostpreußischen)

Nr. 44, leicht, Geschoßsplitter linken Unterarm.

Den Wunden erlegen:

4Reiter Karl Friedrichsen, früher im Infanterie-Regiment von Lützow (1. Rheinischen) Nr. 25,
am 25. Mai auf dem Transport nach dem Lazarett Kalkfontein gestorben, siehe Verlustliste Nr. 62
unter „Verwundet“ Nr. 9.

—— —S9

rir

—

An Krankheiten gestorben:

Im Lazarett Karibib:
 Reiter Georg Treuschel, früher im 1. Oberelsäsfischen Feldartillerie-Regiment Nr. 15, zuletzt im

Landwehrbezirk Molsheim, am 28. Mai an Typhns.

Im Feldlazarett Bethanien:
Reiter Ferdinand Schmitt, früher im Füsilier-Regiment von Gersdorff (Kurhessischen) Nr. 80,
zuletzt im Landwehrbezirk Mühlhausen, am 1. Junt an Herzschwäche nach Typhus.

ImLazarett Windhuk:
. Gefreiter Karl Ballinger, früher im Ulanen-Regiment Graf Haeseler (2. Brandenburgischen) Nr. 11,

zuletzt im Landwehrbezirk Saarburg, am 3. Juni an Typhus.

—

*l

#4%

Nichtamtlicher Teil.

Personal·Nachrichten.
Der Hamburgische Senat hat den Physikus

Dr. Nocht zum Medizinalrat und Leiter des ham-
burgischen Medizinalamtes ernannt. Neben dem

neuen Amt ist ihm die Leitung des Seemanns-
Krankenhauses und Instituts für Schiffs= und Tropen-
krankheiten belassen worden.

Dem früheren Regierungsarzt im Schutzgebiet
Kamerun, Privatdozenten in der Medizinischen Fa-
kultät der Friedrich Wilhelms-Universität in Berlin
und dirigierenden Arzt am Städtischen Krankenhause
am Urban in Berlin, Dr. Albert Pehn, ist das
Prädikat „Professor" beigelegt worden.

Nachruf.
Am 7. Junt starb gelegentlich einer Infor-

mationsreise nach Kamerun in Duala der Hauptmann
im Königlich Sächsischen Pionier-Bataillon Nr. 12,

Johannes Wilhelm Preil.

Der Verstorbene stand seit dem 31. März 1899
im Dienste des Schutzgebietes Togo, wo er erst als

Leiter der deutschen Abtellung der deutsch-fran-
zösischen Grenzkommission, später als Truppenführer
und Bezirksamtmann von Lome, zuletzt als Bezirks-
amtmann von Anecho verwendet war. Das Schutz-

gebiet verliert in ihm einen verdienten, tüchtigen und
pflichtgetreuen Offizier, der sich nicht allein der Zu-
neigung seiner Kameraden, sondern auch der Uchtung
und des Vertrauens der europälschen und eingeborenen
Bevölkerung des Schutzgebietes in hohem Grade
erfreute. Sein Tod bedeutet einen herben Verlust
für das Schutzgebiet. Ein gutes Andenken ist ihm
dauernd gesichert.

Berlin, 11. Juni 1906.

Im Namen der Beamten und Offiziere des

Schutzgebietes:
Der Gouverneur: Graf Zech.



Nachruf.
Im Kampf gegen die Hottentotten fiel der Ober-

leutnant und Führer der 11. Kompagnie 1. Feld-

regiments
Leo v. Baehr.

Im Gesfecht bei Oas am 10. April führte er

seine Kompagnie siegreich gegen den Feind. Bei
Witmund in den großen Karasbergen am 20. April

1906, wiederum siegreich, wurde ihm der Tod auf
dem Schlachtfelde zu teil.

Windhut, den 28 April 1906.
v. Mühlenfels

Oberstleutnant u Kommandenr des1. Feldregiments.

Nachruf.
In dem Gefecht bei Witmund am 20. April 1906

wurde schwer verwundet der Leutnant der 2. Kom-

pagnie 1. Feldregiments

Friedrich Schlüter.
Er erlag seiner Verwundung in der Nacht vom

26. zum 27. April in der Krankensammelstelle

Wasserfall.
Er war ein tüchtiger, braver Offizier, voller

Mut und voll schöner Hoffnung.

Windhuk, tnn 28 April 1906.v. Mühlenfels, 6
Oberstleutnant u Kommenden-r besl Feldregiments.

Nachruf.
Am 20. April 1906 fiel, durchs Herz getroffen,

in schwerem Gefecht gegen Hottentotten Morengas
in den Karasbergen der

Oberleutnant v. Baehr,

Führer der 11. Kompagnie 1. Feldregiments, nach-
dem er sich kurz vorher in einem selbständigen Ge-
fecht seiner Kompagnie ausgezeichnet hatte und darin
leicht verwundet worden war.

Dem hervorragend tapferen — und allseits

beliebten Kameraden werden wir ein treues Ange-
denlen bewahren.

Im Namen der Offizlere der Südtruppen:
gez. v. Estorff, Oberstleutnant.

Deutsch-Ostafrika.

Die Wiederausreise nach Ostafrika haben ange-
treten: Bezirksamtssekretär Siegel, Bausekretär
Wächter und Steuermann Müller.

Der Tiefbautechniker Kroymann, der kommiss.
Sekretär Krepp, der Techniker Beyer und die
Forstaufseher Bittkau und Simon sind in Ostafrika
eingetroffen. Der Kapitän Prüssing, der Haupt-
zollamtsvorsteher Sieß und der Bezirksamtssekretär
Cruse sind daselbst wiedereingetroffen.

Aus Ostafrika sind mit Heimatsurlaub einge-
troffen: Entomologe Prof. Dr. Vosseler, Kapltän
Neumüller, Gouvernementssekretär Sauer, Be-
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zirksamtssekretär Lergen, kommiss. Sekretär Scholz,
Buchhalter Sellier und Kesselschmied Gräfe.

Mit Heimatsurlaub sind eingetroffen:
Am 17. Mai in Genua: Feldwebel Fitting.
Am 22. Mai in Konstantinopel: Leutnant v. Wiese

u. Kaiserswaldau.

Am 27. Mai in Neapel: Oberleutnant Schulz,
Feldwebel Bast und Sanitätssergeant Staffen-
hagen. .

Am 29. Mai in Hamburg: Feldwebel Herbsleb
und Unteroffizier Cordes.

· Ramerun.

Dem Leiter derVeruchsanstalt für Landeskultur
in Viktoria Dr. Weberbauer. ist das Prädikat

„Professor“ beigelegt worden.

Dr. phil. Bücher ist als wissenschaftlicher Hilfs-
arbeiter bel der Versuchsanstalt für Landeskultur in

Victoria angenommen und hat die Ausreise nach
Kamerun am 9. Juni angetreten.

Der Landmesser Hahn hat am 9. d. Mts die

Wiederausreise nach Kamerun ongetreten.

Mit Heimatsurlaub find aus Kamerun einge-
troffen: Polizelelnspektor Biernatzky, Sekretär
Fickel, kommiss. Sekretär Meiß, kommiss. Stations-
leiter Brückner, Techniker Schulte und Zimmer-
mann Camplair.

Mit Helmatsurlaub sind am 31. Mai in Ham-

burg eingetroffen: Leutnant Werner, Feldwebel
Stamm, Sanitätsfeldwebel Scheer und Sanitäts-

sergeant Niedermaier.

Togo.
Die Wiederausreise nach Togo haben angetreten:

Am 9. Juni der kommiss. Sekretär Mohr und der
Bollassistent 2. Klasse Lang. Am 11. Juni hat der
Tischler Betsche die Ausreise nach Togo angetreten.

Der kommiss. Sekretär Klinkmüller ist in Togo
wiedereingetroffen.

Am 13. Mai sind mit Heimatsurlaub von Lome
abgereist: Gouverneur Graf v. Zech, Landrentmeister

Gärtner, Stationsleiter Mischlich und Materia=
lienverwalter Poetzsch.

St#dwestafrika.

Der Gerichtsschreiber Eugen Grundler aus

Eilingen hat die Ausreise nach Lüderitzbucht am
4 d. Mts. angetreten.

Der Tischler Richard Reinhold von hier soll die
Ausreise nach Swakopmund am 30. Juni antreten.

Der Maschinist Wilh. Schwartz ist im Schutz-
geblet Südwestafrika eingetroffen.



Aus Südwestafrika sind mit Heimatsurlaub ein-
getroffen die Gouvernementssekretäre Gruschka und
Uhlemann, Distriktschef Wasserfall, Werkmeister
Drawert und Streckenwärter Pohl.

Der frühere Vizefeldwebel Zwirner ist als Zoll-
aufseher beim Kaiserlichen Gouvernement von Süd=
westafrika angestellt worden.

Der Schlosser Arthur Holz ist am 19. März
d. Is. aus dem Dienste des Gouvernements von

Südwestafrika entlassen worden.

Die Ausreise bzw. die Wiederausreise in das
Schutzgebiet haben am 30. Mai 1906 von Hamburg

aus angetreten:
à) Transport 2 9 unter Führung des Majors

Weidlich und des Oberleutnants v. Hartrott
in der Stärke von 4 Offizieren, 8 Oberveteri-

nären, 21 Unteroffizieren und 249 Mannschaften
als Begleitkommando sowie 971 Pserden.

b) Dem Transport angegliedert: Oberleutnant
Randt, Leutnant Goerke, Stabsarzt Dr. Si-
mon, Assistenzarzt Dr. Haeseler, Oberveterinär

Hartig, Oberapotheker Dr. Schulze, Proviant=
amtsassistenten Busche und Carpius, 2 Zahl-
meisteraspiranten und 20 Feldbäcker, außerdem
Kriegsfrelwilliger Leutnant der Res. Buchfink.

c) Unter Anschluß an diesen Transport in das

Schutzgebiet wieder ausreisend: Oberleutnant
Rausch, Leutnants Schaumburg und Kirch-
heim, Sanitätssergeant Petscheck und Unter-
offizier Gronwald.

Mit Heimatsurlaub infolge Verwundung oder
Erkrankung sind eingetroffen:
Am 15. Mal in Brindisi: Leutnant v. Düring.

Am 25. Mai in Hamburg: Hauptmann Streit-
wolf, Oberleutnants Lengeling und Kuhn,
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Leutnants Trautmann, Frhr. v. u. zu Manns-

bach, Löwe, v. Hannecken und v. Peters-

dorff-Campen, Stabsarzt Berger, Oberarzt
Dr. Merdas, Oberveterinäre Neumann und

Brucker, Oberopotheker Dr. Ferié, Feldlazarett-
inspektor Marcus, Feldintendantursekretär Georg
und Kreisgerichtssekretär Knitter, außerdem
207 Unteroffiziere und Mannschaften.

Am 27. Mat in Antwerpen: Hauptmann Volkmann.
Am 30. Mai in Bremerhaven: Oberleutnant Hohl.

Deutsch-Keu-Guinea.

Gouverneur Dr. Hahl und Bezirksamtmann
Senfft aus Jap sind mit Heimatsurlaub in Deutsch-
land eingetroffen.

Im Schupgebiet sind eingetroffen: Die kommiss.
Sekretäre Bethke, Gentner und Herz, der Bu-
reaugehilfe Bäumler, die Bautechmier Schaffrath
und Wittrock, die Polizeimeister Völz und Wulff
sowie der Heilgehilfe Kapell. -

PatrwktlcheGabvm
Für die zur Zeit in Südwestafrika zur Nieder-

werfung des Aufstandes befehligten Truppen sind
weiterhin folgende freiwillige Gaben elngegangen,
bzw. nachstehende Anerbieten gemacht worden, für
welche hiermit nochmals der Dank des Oberkommandos
ausgesprochen wird:

. Von Herrn Oberpostassistenten Münch in Wies-

baden durch Sammlung 500 Mk.
2. Von der Deutschen Burschenschaft in Tübingen

197 Mk.

3. Herr Niemann in Wernigerode a. H. beabsich-
tigt, Lesestoff zu senden.

—

Dachrichten aus den deutschen Schuhgebieken.
(Abdruck der Nachrichten vollständig oder teilweise nur mit Quellenangabe gestattet.),

Deutsch-Hllafriha.
S5weiter Geschäftsbericht der ostafrikanischen Eisenbabn-
Lesellschaft für die Seit vom J. Jan. bis 33. Dez. 1905.

Dem Berichte der Direkrion vom Mai 1906 ent-

nehmen wir: Während des zweiten Geschäftsjahres
unserer Gesellschaft ist der Bau unserer Bahn unter
besonderen Schwierigkeiten nach Kräften gefördert
worden. " Z

Die Unruhen, die gegen Mitte des Jahres
in der Kolonie ausbrachen, haben eine Unterbrechung
der Arbeiten nlcht herbeigeführt, wohl aber insofern
auf deren Fortgang etwas störend eingewirkt, als
von den auf der Strecke als Arbeiter beschäftigten

Elngeborenen, die uns anfangs in ausreichender
Anzahl zur Verfügung standen, ein Tell weglief,
ein anderer Teil von der Regierung als Träger für
die militärischen Expeditionen in Anspruch genommen
wurde. DieFolgewar, daßeinerheblicher Mangel
an schwarzen Arbeitern elntrat, der noch dadurch
verschärft wurde, daß im letzten Monat des Berichts-
jahres ein großer .Teil der Neger wie alljährlich
auf elnige Monate zur Bestellung der eigenen Felder
in die Heimat wanderte. Dagegen war für die

Arbeiten in Daressalam selbst reichliches Angebot
vorhanden. Behufs Gewinnung frischer Arbeits-
kräfte wurden mit Genehmigung und Unterstützung
des Gouvernements und der Bezirksämter Anwerber
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in das Innere der Kolonie und in deren Nachbarschaft

entsandt. Nach einem kürzlich eingegangenen Berichte
ist es dlesen Anwerbern gelungen, etwa 2000 Arbeiier
zu beschaffen, von denen inzwischen 500 bereits auf
den Arbeitsplätzen angelangt, während die übrigen
1500 unterwegs sind. Sollten diese, was aller-

dings zweifelhaft ist, der elngegangenen Verpflichtung
alle treu bleiben, so würde die Zahl der Arbeiter,
welche gegen Ende März d. Is. etwa 4200 bis
4500 betrug, auf ungefähr 6500 anwachsen. Neuer-
dings hat uns das Gouvernement auch die Be-
schäftigung vordem Aufständischer aus dem Süden
der Kolonie gestattet; jedoch find bisher noch keine
Arbeiter von dort gekommen. Endlich ist für den
Fall, daß durch die geschilderten Maßnahmen der
Bedarf an Arbeitern noch nicht genügend gedeckt
seln sollte, die Einführung asiatischer Arbeiter vor-
gesehen.

Tellweise gehemmt wurden die Arbeiten auch
durch Hochwasser, die in der letzten Regenperiode
außergewöhnlich zahlreich und mächtig auftraten und
stellenweise die Verlegung der Linie oder die Er-
neuerung bereits fertiggestellter Strecken notwendig

machten.
Dagegen sind, dank der großen Aufmerksamkeit,

welche die Bauleitung der Gesundheitspflege der
Beamten und Arbeiter angedeihen läßt, Störungen
infolge Massenerkrankungen, wie dies beim Bau
anderer afrikanischer Bahnen wiederholt der Fall
gewesen ist, bei unserem Bahnbau nicht vorgekommen.
Im allgemeinen war der Gesundheitszustand zu-
friedenstellend. Der Gesundheitsdienst untersteht zwei
ausschließlich für unser Unternehmen gewonnenen
ürzten, die mit der Behandlung von Tropenkrank-
heiten besonders vertraut sind, und von denen einer
in Daressalam, der andere am Kingant stationiert

sind. Daneben wurde seit August v. Is. zweimal
wöchentlich ein Arztgehilfe nach den Arbeitsplätzen
hinausgesandt, um in den ziemlich zahlreichen Fällen
kleinerer Verletzungen Verbände anzulegen. Ferner
wurde die Verwaltung der Krankenbaracken, auch die
vollständige Versorgung und Verpflegung der Kranken
und des Hilfspersonals vom Baubureau auf den
Gesundheitsdienst übertragen und für diesen ein
besonderes Haus gemietet, da zu befürchten war, daß
bei dem großen Zuwachs an Europäern, wie er in

letzter Zelt in Daressalam stattgefunden hat und
noch immer stattfindet, die Räume des Gouvernements-

krankenhauses in Zukunft nicht ausreichen würden,
um auch die Kranken des Arbeitspersonals aufzu-
nehmen. In diesem Hause befinden sich neben dem
Bureau des Gesundheitsdienstes eine Station zur

Behandlung und Verpflegung hospitalbedürftiger
Kranker, eine Niederlage von guten, preiswerten
Lebensmitteln sowie eine Einrichtung zur Herstellung
keimfreien Wassers mit oder ohne Kohlensäure.

Was den Fortgang des Baues im einzelnen
anlangt, so sind die Vorarbeiten unter der Leitung
von fünf Ingenieuren, die das von uns übernommene

Material der Vorstudlenexpedition benutzten, so gut
wie beendet. Die Pläne bis Kilometer 190 haben

bereits unsere und die landespolizeiliche Genehmigung
des Gouverneurs erhalten.

Bei der endgültigen Feststellung der Linien-
führung war insbesondere die Bestimmung des
Ausgangspunktes der Bahn in Daressalam Gegen-
stand eingehender Erwägungen.

In dem Bestreben, die Bahnhofsanlagen in
Daressalam möglichst zweckmäßig zu gestalten, wurden
verschiedene Entwürfe aufgestellt, bei denen auf
die künftige EntwicklungdesGüterverkehrsundtun-
lichstes Erleichtern des Überschlagsverkehrs vom See-
schif auf den Eisenbahnwagen durch vermehrte
Gleisanlagen in nächster Nähe des Hafens Rücksicht
genommen werden sollte. Schließlich wurde der
von uns erwogene Plan, einstwellen die gesamten
Bahnhofsanlagen am Hafen herzustellen, hauptsäch-
lich aus gesundheitlichen Bedenken fallen gelassen;
die Hauptstation wird nunmehr auf dem 10 m über

dem Hafen liegenden Gelände des früheren Exerzier=
platzes zwischen der Kaiser= und Araberstraße an-
gelegt. Eine Verbindungsbahn führt vom Haupt-
bahnhofe zu dem am Hafen im Bau befindlichen
neuen Zollschuppen und Lagerhause.

Vom Bahnhofe aus wendet sich die Bahnlinie
alsbald nordwestlich, kreuzt die Pugustraße sowie die
im Bau befindliche Bagamoyostraße und hält sich
dann parallel der Pugustraße. Von Kilometer 17 ab

wird die von der Studienkommission festgestellte
Linienführung im Tale des Simbasi innegehalten,
bei welcher die Wasserschelde des Mpiil in der Höhe
von 157 m überwunden wird, während die von den

früheren Expeditionen aufgestellten Entwürfe die
Überschreltung der Wasserscheide in der Höhe von
250 m vorgesehen hatten. Nach üÜberschreitung zahl-
reicher von den Pugubergen kommender Flüsse und
Bäche wird bel Kilometer 39 das etwa 3 km breite

Uberschwemmungsgeblet des Kingani erreicht. Von
hier ab wird die Bahn in ziemlich genau westlicher
Richtung bis zum Agerengereflusse verlaufen, diesen
bei Kilometer 157 überschreiten und sich schließlich am
Fuße des Uluguru-Gebirges im Tale des reißenden

Kwasi-Lukonde-Flusses nach Morogoro hinziehen.
Der für die Bahnstrecke erforderliche Grund-

erwerb ist in der Hauptsache abgeschlossen. Er
ging überall glatt vonstatten; für die Grundstücke
im Stadtbezirk Daressalam wurden die Preise mit den
Besitzern vereinbart, für das Land im Innern wurden
von den Behörden Einheitspreise festgesetzt, welche
von den Eingeborenen ohne weiteres anerkannt wurden.

Die Eigentumsgrenzen wurden hier unter Zuzlehung
der Jumben (Gemeindevorsteher) festgesetzt und die
durchweg sehr bescheidenen Kaufgelder an die Ein-
geborenen ausgezahlt.

Die Erdarbeiten sind bis Kilometer 190 ver-

geben und im vollen Gange. Ab und zu mußte der
Boden mit der Hadcee gelöst, an anderen Stellen durch
Sprengung des Kalksandstelnes vorbereitet werden.



Der bei dem Kilometer 25,5 bis 25,6 notwendige
Tunnel ist fertiggestellt und wird bereits von der

Lokomotive befahren.
Die endgültigen Brücken und Durchlässe sind

bis Kilometer 28 sowie zwischen Kilometer 159 und 170

fertig und an mehreren anderen Stellen in Angriff

genommen. Für die umfangreichen Steinbauten und
Brücken am Kingani-Flusse jedoch werden zur Zeit
erst die Pläne ausgearbeitet. Der an mehreren
Punkten begonnene Bau provisorischer Holzbrücken
ging nur sehr langsam vorwärts, weil die in den

benachbarten Wäldern geschlagenen Hölzer wegen
ihrer Härte nur schwer zu bearbeiten waren.

Die Niedrig= und Hochwasserstände sowie die
Wassermengen der die Bahnlinie berührenden Wasser-
läufe werden von der Bauleitung fortlaufend er-

mittelt. Insbesondere wurden während der Hoch-
wasserzeiten am Kingani und Ngerengere eingehende
Untersuchungen angestellt, um die erforderlichen
Unterlagen für die Weite der Durchflußöffnungen
der Talübergänge zu gewinnen. -

Der Oberbau hatte unter dem anhaltenden
Regen am meisten zu leiden; er war am Schlusse

des Berichtsjahres erst bis Kllometer 29 fertiggestellt,
schreitet jedoch jetzt rascher vorwärts. Das erforder-
liche Schottermaterial wird aus zwei von der Bau-

leitung eingerichteten Steinbruchanlagen gewonnen.
Von den Bahnhöfen geht der in Daressalam

seiner Vollendung entgegen. Das Empfangsgebäude,
der Güterschuppen, die elektrische Zentrale, von der
aus die Pumpen der Wasserstation sowie die für
das Löschen der Güter am Hafen vorgesehenen
Transporter Betriebskraft und die Bahnhofs= sowie
Kalanlagen elektrische Beleuchtung erhalten werden,
sind bis auf Türen und Fenster, der Lokomotiv-

schuppen im Rohbau fertig.
Sämtliche Gebäude, mit Ausnahme des noch

nicht in Angriff genommenen Werkstattgebäudes,
sollen bis Ende Juni d. J. fertiggestellt sein.

Wegen der Anlage des Bahnhofes in Morogoro
sind die Erwägungen noch nicht abgeschlossen. Die

Art seiner Ausführung wird davon abhängen, ob
die Absicht, die Bahn bis Kilossa weiterzuführen,
in nächster Zeit verwirklicht werden wird. In
diesem Falle würden, da Morogoro als Zwischen-
station kaum einen größeren Verkehr haben dürste,

kleinere Anlagen genügen, als nötig wären, wenn es
auf längere Zeit Endstation bliebe.
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Zwischenstationen sind an folgenden Punkten

der Stren vorgesehen:ugu Kilometer 21
Soana - 58

Ruvu.... · 84

Ngerengere 150
Mikesse 181

Mit Ausnahme von MNgerengere werden diese Halte-
punkte vorläufig sehr einfach ausgerüstet. Von der
Einrichtung einer genügenden Zahl von Wasser-
stationen mußte vorläufig abgesehen werden, da die
Bohrversuche an einigen zunächst in Aussicht ge-
nommenen Stellen ergebnislos verlaufen sind; die

Wasserversorgung der Lokomotiven muß deshalb zu-
nächst aus Wasserwagen erfolgen, die in den Zügen

mitgeführt werden.
In Ngerengere, wo Personal= und im Falle der

Weiterführung der Bahn später auch Lokomotiv=
wechsel statifinden wird, werden Ubernachtungsräume
und eine Hilfswerkstätte eingerichtet.

Von den vorgesehenen Betriebsmitteln waren
6 Lokomotiven und 60 Niederbordwagen zum Trans-

port des Oberbau-, Brücken= und Schottermaterials
in Betrieb, die übrigen bestellt und zum Teil schon
unterwegs nach Daressalam. Von den Personen-=
wagen sind zwei mit Abteilungen für I. und
II. Klasse, die übrigen vier sind so eingerichtet, daß
sie je nach Bedarf als III. Klasse oder als Wagen
zur Beförderung von Farbigen benutzt werden
können.

Um den späteren Anforderungen an Wohn-

räumen für unsere Beamten gerecht zu werden,
haben wir ein zweistöckiges, in unmittelbarer Nähe
des Bahnhofes in Daressalam liegendes Gebäude
mit einem großen Schuppen erworben.

Wegen der Verteilung der an unserer Eisen-
bahn liegenden Ländereien sind wir mit der Re-

gierung und der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft
zu einer grundsätzlichen Einigung gekommen. Ge-
mäß 8 11 unserer Konzession waren besonders die
Rechte der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft zu
berücksichtigen. Die getroffenen Vereinbarungen
wurden in einem zwischen dem Deutsch-Ostafrikanischen

Landesfiskus einerseits, der Deutsch-Ostafrikanischen
Gesellschaft und uns anderseits abgeschlossenen und
am 2. August 1905 zu Daressalam vollzogenen

Vertrage niedergelegt. Die Verteilung der Ländereien
wird nach folgendem Schema vorgenommen:

 Daresgalam Stacktbezirk
Land der Hegierung

Deutsch-Ostafrikanischen Ges.

 VUand der Ostafrikanlechen Elsenbahnges.

 ESEfsenbahngellnde mit Schlenenstrang.



Soweit sich in diesen Blocks herrenlose Länderelen
befinden, unterliegen diese dem Aneignungsrecht der
Interessenten. Auf diese Weise ist ermöglicht worden,
daß schon jetzt jeder sein Land vermessen lassen kann,
was sonst sehr viel Zeit in Anspruch genommen
und große Kosten verursacht hätte.

Die Verhandlungen über die Kalanlage in
Daressalam und das damit zusammenhängende
Leichtergeschäft waren in der ersten Hälfte des Be-

richtsjahres sowohl mit der Kolonialabteilung des
Auswärtigen Amtes als auch mit der Deutschen
Ost-Afrika-Linie in allen Hauptpunkten so weit ab-
geschlossen, daß wir auf Grund der wechselseitig
übernommenen Verpflichtungen am 1. Juli eine

„Hafenabteilung der Ostafrikanischen Eisenbahngesell-
schaft und der Deutschen Ost-Afrika-Linie“ zum Be-
triebe des hauptsächlich durch unseren eigenen Be-
darf versorgten Leichtergeschäfts provlsorisch ein-
richten und der Firma Hansing &amp; Co. zur Ver-
waltung übertragen konnten. Als es jedoch zur
Zeichnung der Verträge kommen sollte, entstanden
—ohne Verschulden auf unserer Seite — uner-

wartete Schwierigkeiten, die völlig neue Verhand-
lungen nötig machten. Unberührt davon wurde der
Bau der Hafenanlagen stetig fortgeführt; ihre Voll-
endung wird noch für dieses Jahr erwartet.

Zwecks VerlängerungunsererBahn bis
Kilossa haben wir die weitere Strecke zunächst unter-
suchen und alles vorbereiten lassen, um bei einer

Vorlage an den Relchstag so gerüstet zu sein, daß
wir bei Bewilligung der erforderlichen Garantie un-

mittelbar weiterbauen können. Eine Unterbrechung
des Baues würde zum Schaden des Reiches und
der Kolonle sowohl den Bau der jetzigen Strecke
als auch den Weiterbau erheblich verteuern. An
der Notwendigkeit des Weiterbaues kann nach den

traurigen Lehren der letzten Zeit kaum ernstlich mehr
gezwelfelt werden. Das ist auch in der Denkschrift
des Gouverneurs Grafen v. Götzen über die Ur-

sachen des Ausstandes in Deutsch-Ostafrika 1905
eindringlich zum Ausdruck gebracht.

Die mit unserem Bahnbau verknüpften Er-
wartungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Ent-
wicklung Deutsch-Ostafrikas werden sich, wie wir
hoffen, ähnlich wie bei der englischen Ugandabahn
bestätigen, umsomehr, da schon jetzt, noch ehe die
Bahn ihre eigentliche Wirkung entfalten kann, ein
lebhafter Ausschwung zu bemerken ist.

Der Gesamthandel hatte in den Jahren vor
1903 in den sich fast gleichbleibenden Zahlen kelne
Entwicklung gezeigt. Von da ab stiegen die
Zahlen für

Ausfuhr Einfuhr
von Mk. 5 283 290 8 858 460 i. J. 1902/08

auf - 7 054 207 11 188 052= 190304

: .8950 565 14 338 888- 1904/05

Hiervon gingen über die Binnengrenzen
Ausfuhr Einfuhr

Mk. 315 301 Mk. 499 246 i. J. 1903

 1284 280 *. 1448 307= 10

398

Der auffallende Unterschied in den letzten Ziffern
ist hauptsächlich dem Umstande zuzuschreiben, daß
wegen der mangelnden Verbindung des Gebietes
am Viktorla Nyanza mit unserer Küste die Güter

durch die Ugandabahn über die englische Grenze
abgeleitet werden. Vor dem Bestehen der Uganda-
bahn konnten natürlich aus jener Gegend nur wenige
Produkte den Landtransport bis zur Küste ver-
tragen; von vielen unterblieb deshalb die Produktion

gänzlich. Auch der Handel mit den fruchtbaren
und stark bevölkerten Gebieten am Tanganyita= und

Nyassasee wird uns so lange verloren gehen, als
unsere Küste keine Verbindung mit den Seen besitzt.

Die besten Ergebnisse brachte von allen Plantagen-
betrieben die Sisalkultur, die sich in unserer

Kolonie außerordentlich schnell ausgebreitet und hohe
Gewinne abgeworfen hat; auch wenn sich diese bei
steigendem Angebote ermäßigen sollten, so würde
selbst bei niedrigeren Preisen die Kultur noch immer
lohnend sein. Dabel ist zu berücksichtigen, daß der
Bedarf des Marktes noch bei weitem nicht befriedigt
werden kann und sich immer neue Verwendungs-

zwecke für den Sisalhanf infolge selner Vorzüge vor
anderen Hanfarten bieten. Es ist begründete Hoff-
nung vorhanden, daß Deutsch-Ostafrika in einigen
Jahren bet intensiver Wirtschaft und genügendem
Arbeitermatertal sicher auf zehn Millionen Sisol-
pflanzen rechnen kann, die einen Jahresertrag von
mindestens 10 000 t Hanf im Werte von 7 bis

8 Millionen Mark geben und den ungefähren Be-
darf Deutschlands decken würden. "

Aus Deutsch-Ostafrika wurden an Faserpflanzen

(außer Baumwolle) exportiert:
im Jahre 1903 633 598 kg gleich Mk. 407 768.—
 .!109041164116 711 908.—

und im ersten Vierteliahre 1905 für Mk. 260 597.—
gegen " 1904 150 602.—

Auch der Ertrag der Kautschukkultur ist im
Steigen begriffen, trotzdem sie noch immer unter
der als Raubbau zu bezeichnenden unwirtschaftlichen

gsnhniel der Eingeborenen zu leiden hat.
Man hofft aber, daß die Kautschukproduktlon durch
einen rationell betriebenen Plantagenbau, wie er jetzt

an einigen Stellen begonnen ist, bedeutend gehoben
wird.

Die Ausfuhr über die Küstengrenze hatte

im Jahre 1902 einen Wert von Mk. 1 210 017.—
- 3 - 1 993 848—

1904 2225 670.—.

Die zur Einführung des Baumwollbaues auf-
gewandte Mühe zeigt bereits Erfolge, die Anregungen
zu einer größeren Pflege dieser Kultur an vielen

Orten gegeben haben. Wenn auch z. Zt. noch nicht
an eine große Volkskultur gedacht werden kann, so

ist es doch erfreulich, daß sich in verschiedenen
Küstengebieten eine nennenswerte Anzahl Eingeborener
selbständig mit dem Baumwollbau beschäftigte.

Während 1908 über die Küstengrenze nur

9272 kg für Mk. 7313.—

- -

-Ê 150 ----

- s



erportiert wurden, gelangten von der Ernte des

Jahres 1904 über die Häfen des Schutzgebietes etwa
1000 Ballen à 500 Pfund im Werte von etwa

. 250 000.— -

zur Ausfuhr. Nicht berücksichtigt ist die aus den
Bezirken des Viktoria Nyanza und dem Gebiete des
Kilimandjaro stammende Baumwolle, die über die

Ugandabahn und den englischen Hasen Mombassa
geht.

Während der Pflanzzelt Januar März 1906
wurde die Anbaufläche in der Kolonte wiederum

erheblich vermehrt. Außer 65 000 kg ägyptischer
Saat gelangten 10 000 kg Togosaat zur Vertellung.

Durch den Leiter der Baumwollschule am Rufidji

wird jetzt etwos weiter nördlich eine zweite Baum-
wollkulturstation eingerichtet, die in das Gebiet

unserer Landgerechtsame fällt. Mit dem Errichten
von Dampfanstalten für die Entkernung der Baum-
wolle, von denen bereilts sieben bestehen, wird fort-
gefahren. Wesentliche Fortschritte sind in der
Qualität der ostafrikanischen Baumwolle zu ver-

zeichnen. Eine am 10. März d. Is. eingetroffene
Baumwollieferung der Kommune Lindi erzielte
85 Pfg. pro Pfd. loko Hamburg für I. Qualität und
70 = - - - - -II, - ·

(Die ägyptische Standardmarke »fully goodfair«
wurde im November v. Is. mit 66 Pfg., Anfang
Mai d. Is. mit 86 Pfg. das Pfund, die amerika-

nische Standardmarke middlinge mit 55 bzw.
6134 Pfg. notlert.)

Im Interesse einer größeren quantitativen Leistung
des Baumwollbaues beschäftigt man sich jetzt mit
der Einführung der Pflugkultur an Stelle der

althergebrachten Hackkultur.
Auf der Baumwollschule Rufidil werden bereits

Pflugversuche unter Verwendung von Rindvieh und
Maultieren vorgenommen. Gerade in den Gebieten

dieses Flusses liegen ausgedehnte Länderelen mit
dem besten Alluvialboden, etwa 700 000 ha um-

fassend und geeignet zur Reis= und Baumwollkultur.
Die während der letzten Jahre stetig gestiegene

Kopraproduktion ist etwa auf gleicher Höhe wie
im Vorjahre geblieben.

Die Kokospalmenbestände haben sich, dank
der auf ihre Ausbreitung gerichteten Bestrebung der
Ortsverwaltungen, in sämtlichen Küstenbezirken ver-
mehrt.

Pe Ernte in Negerhirse, Mais und Reis

siel günstig aus. Der Anbau von Reis ist noch
bel weitem nicht so ausgedehnt, daß er den Eigen-
bedarf des Landes deckt. Das Rufidjidelta, Moro-

goro und Lindi zeichneten sich durch Mehrproduktion
und Ausfuhr aus.

Inallen Olfrüchte bauenden Gebieten ist ein
Ausschwung der Produktlon und eine Steigerung
der Ausfuhr gegenüber dem Vorjahre um das
Zwei= und Dreifache zu verzeichnen.

Der im vorstehenden angedeutete Aufschwung
trifft zusammen mit dem gesteigerten Interesse, das
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sich unserer Kolonle zuwendet, seitdem die Not-
wendigkeit des Eisenbahnbaues erkannt worden ist.
Das früher in der Kolonie angelegte Kapital beginnt,
sich zu rentieren; kokoniale Unternehmungen, die bis-
her keine lohnenden Erträge erzielten, konnten für
das letzte Jahr zum ersten Male einen Gewinn ver-
teilen, und neue Unternehmungen sind gegründet
worden oder in der Bildung begriffen.

Wir dürfen daher der Hoffnung Ausdruck geben,
daß diese günstige Entwicklung mit der Zelt auch

den Untellseignern unserer Gesellschaft zugute kommenwird.

MAamerun.

BereicherungderSammlungendesSoologischenUnseums
n Berlin.

Herr Dr. Strunk hat dem Zoologlschen Museum
in Berlin mehrere Sammlungen aus Viktoria (Ka-
merun) überwiesen. Dieselben enthalten 6 Säuge-
tiere, 50 Vogelbälge, 50 Amphibien und Reptilien,
3 Arten Fische, 650 Rhynchoten, 300 Käfer, eine große
Zahl von anderen Insekten, weiter auch Spinnen,
Tausendfüßler, Regenwürmer und Mollusken.

Die Sammlungen sind dem Museum sehr will-
kommen. Zwar enthalten sie an neuen Arten nur

eine geringe Zahl, aber sie ergänzen in vorzüglicher
Welse das bereits aus jenem Gebiet vorhandene
Materkal und machen deshalb eine genauere Be-

schreibung vieler Arten, als sie bisher gegeben werden
konnte, möglich. Besonders ist sehr anzuerkennen,
daß Herr Dr. Strunk den seltenen und auch den

verschiedenen Altersstadlen, besonders bei Vögeln,
seine Aufmerksamkeit geschenkt und nicht die Mühe
gescheut hat, auch die klelnen und versteckt lebenden
Formen, die sonst wenig beachtet werden, z. B. viele
seltene Myriopoden, Regenwürmer und Wasser-
wanzen, zu sammeln.

* *
*

Herr Hauptmann W. Langheld hat dem Zoolo-
gischen Museum eine große Sammlung aus Garua
(Kamerun) überwiesen. Wie seine früheren, ist auch
diese wieder ausgezelichnetdurch die sorgfältige Prä-
paration der Stücke und ihren sehr hohen wlssen-
schaftlichen Wert. Sie enthält 17 Säugetiere
(Schädel, Felle, Gehörne, Embryonen), 41 Reptillen
und Amphibien, 6 Fische (4 Arten), viele Krebse,
Insekten und Skorpione.

Am wertvollsten sind die Säugetiere (Nilpferd,
Antilopen, Ratten, Warzenschwein u. a.), unter ihnen
sind sicher vier neue Arten (Wasserbock, Warzen-
schwein, Rohrratte und Goazelle). Aber auch die
anderen Stücke verdienen das größte Interesse.
Denn sie kommen aus einem faunistisch noch sehr
wenig bekannten Gebiet. Wie das bisher dort ge-
sammelte Materkal und auch diese Sammlung auf
das deutlichste zeigt, bieket das Hinterland von



Kamerun noch vieles Neue, und für die Kenntnis
der faunistischen Beziehungen dieser Gebiete zu den
Küsten= und besonders zu den östlich und südlich
gelegenen Teilen Afrikas ist jede Sammlung von
dort mit großer Freude zu begrüßen. Hier können
noch überraschende Aufschlüsse erwartet werden.

Togr. »

Bapubaukome—palime7.

(Vgl. D. Kolonialblatt 1906 S. 194.)

Laut telegraphischer Mitteilung aus Lome ist
die Teilstrecke Noepe—Assahun der Bahn Lome—
Palime am 2. d. Mts. eröffnet und dem Betrieb

übergeben worden. Im ganzen sind jetzt ungefähr
56 km Bahn im Betrieb.

Deufsch-Südwestafrika.

Der Derero= und Dottentotten- Aufstand.

272.

2. Juni.
Amtlich wird gemeldet:
Nach dem Gefecht bei Nukais am 25. Mai war

der Gegner zunächst nach Osten abgezogen. Unter
der Einwirkung der von Duurdrift vorgehenden
9. Kompagnie 2. Feld-Regiments, und da den

Hottentotten vermutlich auch die Besetzung der
Wasserstellen am Geiab-Revler bekannt war, wandten

sie sich wieder nach Norden. Sie erreichten nördlich
Tsamab abermals das Hain-Revier und zogen dann

über Nagais und Dakeib in westlicher Richtung nach
Gabis. Die Abteilung des Majors von Freyhold,
die am 28. Mat vom Fischfluß kommend in Halb

eingetroffen war, stellte durch ihre Patrouillen fest,
daß etwa 250 Hottentotten die Pad Haib—Warm-
bad nach Süden zu überschritten hätten. Sie nahm
sofort die Verfolgung auf, Major Sieberg, der
unter äußerster Anspannung der Kräfte die Ver-
folgung bisher durchgeführt hatte, steht jetzt mit
seiner Abtellung in Warmbad.

Maojor Rentel hat das Kommando an der Ost-

grenze übernommen. Rittmeister Ermekeil hält den
unteren Fischfluß besetzt.

Hauptmann v. Bentivegni vertrieb, gelegentlich
einer Strelfe durch die großen Karasberge, am
26. Mal nach kurzem Gefecht elne Hottentottenbande
und nahm ihnen ihr Vieh ab. Vereinzelte kleinere
Banden traten am Löwenfluß bei Stampriet, am

Fischfluß bei Hons und in der Gegend südlich
Churutabis auf.

273.

11. Juni.
Amtlich wird gemeldet:
Major v. Freyhold war am 28. Mai vom Fisch-

fluß her in Haib eingetroffen und hatte durch Pa-

400

trouillen festgestellt, daß die Hottentotten in Stärke
von 250 Gewehren die Strecke Haib—Warmbad
nach Süden zu gekreuzt hatten. Am 30. Mal erhielt
die Patrouille des Leutnants v. Abendroth in der

Gegend westlich Norchab Feuer. Major v. Freyhold
setzte den Vormarsch auf der feindlichen Spur fort
und erreichte am B. Juni den Feind westlich Gaobes.
Noch am Abend wurde der Feind von den nächsten

Höhen vertrieben. Am folgenden Tage wurde der
Angriff fortgesetzt. Nach heftigem Feuergefecht gingen
die Hottentotten im Laufe des Nachmittags zurück,
und am Abend des 4. Juni befand sich unsere
Truppe im Besitze der bisher vom Feinde besetzten
Wasserstellen. Dieser floh in westlicher und süd-
westlicher Richtung. Noch in der Nacht vom 4.
zum 5. Juni marschierte Major v. Freyhold nach
dem Oranje. Oberstleutnant v. Estorff traf mit der
Abteilung des Mojors Sieberg am 5. Juni früh von
Warmbad kommend auf dem Gefechtsfelde ein und

wird das Gefecht fortsetzen. In diesem Gefecht sind
gefallen: Oberleutnant Dannerth, früher im Füsilier-
Regiment Nr. 34, Leutnant v. Abendroth, früher im
Königlich Sächsischen Grenadier-Regiment Nr. 100.
Drei Reiter wurden schwer, sieben leicht verwundet.
Der gefallene Oberleutnant Dannerth ist am 12. No-
vember 1904 abgereist, war längere Zeit Kommandant
des Etappenkommandos Süd und hatte im Gesfecht
bel Kaeydorns am 27. Juni 1905 nach dem Tode

des Hauptmanns Pichler die Führung der Abteilung
Pichler übernommen.

über eine Dienstreise im Gebiet der Rehobother Bastards

berichtet Gouverneur v. Lin dequist, wie folgt!

Am 26. Februar vormittags ritt ich von Wind-

huk über Aris—Oamitls nach Rehoboth, wo ich am
28. nachmittags eintraf.

Über Oamitis ist die Trace der Bahn Windhuk—
Rehoboth projektiert. Es wurde die Stelle be-
sichtigt, wo eventuell für die Versorgung der Eisen-
bahn ein gemauerter Damm zu errichten ist. Es
handelt sich um sogenanntes Bankwasser an einer
felsigen und engen Stelle des bei Oamitis vorüber-

gehenden Reviers. Doch erscheint es auch sonst
nicht ausgeschlossen, in der Nähe von Oamitts
Wasser zu erschließen.

In Rehoboth wurde zunächst über die Ver-
waltungsform mit den Bastards verhandelt und
nach kurzer Beratung der Nels van Wyk als Ge-
meindevorsteher auf 1 Jahr, der Gemeinderat auf
2 Jahre von mir bestätigt. v

Eigene, private Angelegenheiten von geringerer
Bedeutung bleiben den Bastards zur selbständigen
Erledigung, wichtigere Sachen berät der Distrikts-
chef mit dem Gemeinderat und legt sie eventuell bel
der höheren Instanz zur Entscheidung vor.

Für die weiße Gemeinde funglert als Vorsteher
der Distriktschef. Doch wurde hier insofern ein



Systemwechsel beantragt, als eine von den Weißen
gewählte Deputation an Stelle des bisherigen

militärischen Distriktschefs einen Zivil-Distriktschef
wünschte.

Auf die Klage der Weißen, daß die Bastards
in Rehoboth keine Bauplätze verkaufen, sondern nur
auf 5 Jahre verpachten wollten, wurde den Bastards
angeraten, den Weißen die Möglichkelt zu gewähren,
sich in Rehoboth Grund und Boden zu erwerben
und hierfür womöglich ein bestimmtes Gebiet zu
bestimmen, wozu das Gelände am zukünftigen

Bahnhof als geeignet bezeichnet wurde.
An dem südwestlich von Rehoboth befindlichen

Flusse ist vom Distriktsamt viel Wasser ausgemacht
worden, das anscheinend sehr viel besser ist als das
der Quellen auf dem Platze und hinreichend für
den späteren Bahnbetrieb sein dürfte, wofür es in
Aussicht genommen ist.

Nach meinen eigenen Beobachtungen, die mit
denen des Distriktschefs, der Weißen am Platze,

insbesondere auch der Mission übereinstimmen, sind
die Bastards mit der Neuordnung der Dinge
durchaus einverstanden. Sie sehen es offenbar selbst
ein, daß angesichts der grundlegenden Umgestaltung
der Dinge im Schutzgebiete das Festhalten an der

Kapitänschaft zwecklos und ihren eigenen Interessen
nicht dienlich sein würde. Die durchaus freundliche
Gesinnung gegen dle deutsche Regierung und Zu-
friedenheit mit dem gegenwärtigen Zustande erhielten
auch dadurch Ausdruck, daß Vorsteher und Rat auf
meine bezüglichen Darlegungen ohne jegliches Be-
denken einstimmig erklärten, daß das für den Bahn-
bau und die Stationen usw. erforderliche Land un-

entgeltlich hergegeben werden sollte.
Ein Besuch der Schule zeigte mir, daß die

Bastardskinder unter Missionar Blecher recht gute
Fortschritte im Deutschen gemacht haben.

An Großvieh befindet sich im Bastardlande nach
zuverlässiger Schätzung noch 10000 bis 11000 Stück,
troydem vor einiger Zeit der Viehbestand durch
Milzbrand und jetzt durch Lungenseuche nicht un-
bedeutend gelitten hat. Es ist nicht anzunehmen,
daß sehr viel Vieh durch Verkauf aus dem Bastard-
land in die Hände weißer Ansiedler gelangen wird,
immerhin bildet es eine höchst wertvolle Reserve für
das von Muttervieh nahezu entblößte Schutzgebiet.

Ganz besonders zu erwähnen ist unter den
Bastards der energische und tüchtige Bastardrichter
Dirk van Wyk in Kobus wegen seines großen Vieb-
bestandes und seines Dammbaues, in den er viel

Geld hineingesteckt und auf den er viel Mühe ver-

wandt hat. Er ist der fortschrittlichste unter den
Bastards, was Vieh- und Ackerwirtschaft betrifft, und
züchtet rationell, indem er sich Simmenthaler Bullen
und Rambouillet und Böcke aus Deutschland
kommen läßt.

Am 1. März wurde über Kobus nach Areb und

Nauchas geritten, wo sich das Landeshauptgestüt
befindet.
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Der Bestand an Stuten ist bei dem Gestüt ein

günstiger zu nennen. Doch ist außer dem Ankauf
eines Hengstes, worüber besonders berichtet wird,
eine Erhöhung der dauernden Stutenzahl von 100
bis 120 auf 200 von mir in Aussicht genommen.

Es liegt jederzeit dlie Möglichkeit vor, daß der
afrikanische Pferdemarkt einmal geschlossen wird,
nachdem er infolge Ausverkaufs jetzt schon so gut
wie versagt, und die Farmer werden frühestens in

6 bis 7 Jahren so weit sein, den Bedarf für die

Schutztruppe in ihrer zukünftigen Stärke annähernd
zu decken. Es mag hilerbei erwähnt werden, daß
das Stutenmaterlal des Gestüts ein ganz vor-

zügliches ist.
In Nauchas und Areb wurde das Aufmachen

von Wasserstellen angeordnet, um das treffliche

Weidefeld besser auszunützen.
Auf dem Rückweg nach Windhuk wurden ver-

schiedene Farmen, die unter militärischer Bedeckung
wieder in Betrieb genommen worden sind, be-

sichtigt. .

Selt meiner letzten Anwesenheit vor 7 2 Jahren
ist gar manches in der Erschließung von Wasser
getan worden. Farmer Maiburg errichtete mit
Regierungsßunterstützung einen Damm, um den von

seinem Brunnen weiter abgelegenen Teil seiner Farm
für Weidezwecke nutzbar zu machen, Farmer Rusch
in Lichtenstein und der Verwalter des Herrn Erd-
mann in Aris, Herr Schulz, haben Windmotore
aufgestellt und damit große, sehr gut gedeihende
Gartenanlagen und Kartoffelfelder geschaffen. In
Lichtenstein ist in großer Höhe viel Wasser gefunden,
das ein für Gartenbau sehr geeignetes Tal voll-
ständig bewässert, so daß auf guten Erfolg gehofft
werden kann. Auch andere Farmer haben mit
Gartenanlagen begonnen. Man darf es als eine

immerhin erfreuliche Folge des Krieges bezeichnen,
daß die Farmer mehr als früher auf den Land= und.
Gartenbau hingefährt worden sind.

Die besichtigten 8 Farmen wlesen einen Bestand
von etwas über 1300 Stück Großvieh, meist Mutter-
vieh, und dreimal soviel Kleinvieh auf, doch ist
denselben die Erhaltung dieses für den Wiederbeginn
der Zucht so wichtigen Viehs nur dadurch möglich
gewesen, daß die betreffenden Farmer meistens ander-
weitig in Schulden gerieten. Es ist daher eine
Fortführung ihres Farmbetriebes nur bei vollster
Entschädigung möglich, andernfalls ein Zusammen-
bruch so gut wie gewiß.

Die Weide war auf dem ganzen von mir durch-

reisten Gebiet vorzüglich. Auch die am entferntesten
gelegenen Farmen waren seit mehreren Monaten
nicht mehr von Hereros oder Hottentotten heim-
gesucht oder belästigt worden.
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Über die kriegsgefangenen Eingeborenen

berichtet Gouverneur v. Lindequist unter dem
17. April d. Is., wie folgt:

Am 6. April besichtigte ich den Hererosammelplatz
Otjihgenena, der unter dem Missionar Diehl jun. steht.
Am Ploatz waren über 1200 Hereros, von denen

immer noch Patrousllen sowohl ins Sandfeld als
auch in die Onjati-Berge und weiter nördlich bis
in die Gegend von Waterberg gehen. Der Zuzug
dauert fort, doch ist es auch vorgekommen, daß
solche Patrouillen von feindlichen Hereros überfallen
und erschlagen worden sind. Ich sehe es neben der
zahlreichen Gestellung von Hereros auch als einen
Erfolg an, daß die Hereros bereits gegeneinander
kämpfen, und lasse Patrouillen von Kriegsgefangenen
auch gegen Viehräuber, dle in den Onjati-Bergen
siben sollen, entsenden. Hierdurch wird viel deutsches
Blut gespart.

Die große Zahl der in Otilhaenena befindlichen
Hereros erklärt sich daraus, daß oft einzelne Mit-
glieder einer Familie krank sind, diese aber nicht
voneinander getrennt werden sollen. Noch immer
besteht eine gewisse Furcht vor dem Aufenthalt in
Lüderitzbucht, doch bewirkte meine Versicherung, daß
sie nunmehr nicht an der Küste, sondern weiter im
Innern verwendet werden, warme Kleidung und bis

zu 10 Mk. monatlich erhalten sollen, daß sich an
einem Tage 20 Famillen frelwillig für die Eisenbahn-
arbelt im Süden meldeten.

Die meisten der kürzlich aus dem Felde ge-
kommenen Hereromänner und Frauen waren so ab-
gemagert und entkräftet, daß eine sofortige Ver-
wendung zur Arbeit nicht möglich ist. Sie verbleiben
daher in der Regel zunächst mehrere Wochen in dem
Lager, bevor sie abgegeben werden. Die Kinder
husteten sämtlich stark.

Auch in Omburo stellen sich weitere Hereros,
so daß es möglich war, am 12. April wiederum
68 Männer, 70 Weiber und 62 Kinder für den

Bahnbau nach Lüderitzbucht zu senden.
Die Zahl der Hereros, die sich seit Beginn des

Jahres allein in Omburo und Otjihaenena gestellt
haben, beträgt nunmehr rund 6000

Die Heranzlehung der Hereros zur Arbeit
während der Krlegsgefangenschaft ist für dieselben
sehr heilsam, ja es ist geradezu ein Glück für sie,
daß sie, bevor ihnen die volle Freiheit zurückgegeben
wlrd, arbeiten lernen, da sie sonst sich voraussichtlich
weiter arbeitsschen im Lande herumtreiben und,
nachdem sie ihren ganzen Rinderbestand verloren
haben, ein elendes Leben fristen würden. Die Er-

fahrung, die bisher mit ihrer Arbeit gemacht ist,
ist fost durchweg eine gute. Es hat den Anschein,
daß die überwiegende Mehrzahl dleselbe in kelner
Weise als eine Qual empfindet, sondern sie dem
bisherigen elenden Leben im Felde vorzieht. Da
aufs strengste darauf gesehen wird, daß die Kriegs-
gefangenen gerecht behandelt werden, sie außerdem

reichliche Nahrung und hinreichende Kleidung er-
halten, so ist es nicht zu verwundern, daß sie die
Gefangenschaft dem bisherigen Leben im Felde vor-

ziehen. Trotzdem ihnen eine ziemlich große Freiheit
bei ihren Gängen zu und von der Arbeit und

während derselben gelassen wird, sind die Fälle, in
denen Kriegsgefangene entlaufen, sehr vereinzelt.
Die Hereros erhalten jetzt, nachdem sie 6 Monate
in der Gefangenschaft gewesen sind, einen Monats-
lohn in barem Gelde, solche, die sich durch Fleiß
und gutes Betragen auszeichnen, erhalten den Lohn
schon vor dieser Zeit. Herr Missionsinspektor
Spieker, der sich seit mehreren Monaten auf einer
Inspektionsreise im Schutzgebiet aufhält, hat sich dahin
ausgesprochen, daß für die Gefangenen alles nur
mögliche getan würde.

Auch die Hottentotten erweisen sich bisher als
bessere Arbeiter, als man angenommen hatte. Die-
selben sind bisher in der Weise verteilt, daß die
Witbols in Windhruk stationiert sind, wo eine große
Anzahl zu Wegearbelten und Legung der Wasser-
leltung verwandt wird. Die Leute des Cornelius

von Bethanien werden in Kariblb bel der Bahn
beschäftigt, während die Feldschoendragers der neuen
im Eatstehen begriffenen Kleinsiedlung in Osonna
bei Okahandja zugeteilt sind. Uberall ist bei den
Gefangenen das Prinzip gewahrt, vaß die Familien
nicht getrennt werden. Zur Vorbereitung für die
später in Aussicht genommene Paßverordnung der
Eingeborenen werden die Kriegsgefangenen schon jetzt
registriert.

über einen versuch mit Rleinstedlungen bei Ozona
(Okahandia)

berichtet Gouverneur v. Lindequist, wie folgt:

In den letzten Monaten habe ich das für Acker-
und Gartenbau vorzüglich geeignete Gebiet um

Ozona bei Okahandja in 30 Heimstätten von durch-
schnitilich 10 ha aufmessen lassen, um dadurch auch
wenig Bemittelten eine Gelegenheit zur Ansiedlung
zu geben und einen Anfang damit zu machen, daß
dle Bedürfnisse des Landes an Acker= und Garten-

erzeugnissen in größerem Umfange als bisher im
Lande selbst produzlert werden.

Die Bedingungen für den Erwerb der Heim-
stätten sind aus der Anlage ersichtlich.

Von den 30 Heilmstätten sind 5 berelts von

tüchtigen, zuversichtlichen Leuten Iin Bewirtschaftung
genommen. Auf alle übrigen Heimstätten liegen
Kaufanträge vor. Unter den schon ausässigen An-
siedlern befinden sich 3 aus den deutschen Klein-
siedlungen in der Kapkolonie, und es ist begründete
Aussicht vorhanden, daß diese noch weitere Deutsche
aus der Kapkolonie nach sich ziehen werden.

Die Schwierigkeiten der Kleinsiedlung in Süd=
afrika verkenne ich, insbesondere angesichts der Er-
fahrungen der Engländer in den eroberten Buren-
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staaten, durchaus nicht. Allein das Problem ist an
verschiedenen Stellen Südafrikas und da fast aus-
schließlich von Deutschen glücklich gelöst worden.
Außerdem erscheint es mir hier im Schutzgebiete
nunmehr an der Zeit zu sein, auf dem Gebiete der

Besiedlung von Vorschlägen und Gutachten zu Taten

Ülberzugehen.
Trot# dieser Kleinsiedlungsversuche stehe ich nach

wie vor auf dem Standpunkt, daß Südwestafrika in

erster Linie für den Großfarmbetrieb in Frage
kommt, und daß Kleinsiedlung nur an einigen, be-

sonders geeigneten und günstig gelegenen Stellen
betrieben werden kann. Es ist aber von größter
Wichtigkeit, schon jetzt bei der Aufteilung des Landes
solche Gebiete von dem Verkauf als Farmland aus-

zuscheiden, die in späterer Zeit als Kleinsiedlungs-
gelände in Frage kommen.

In Ozona ist so vorgegangen worden, wie ich
es auch für den Farmverkauf für ollein richtig halte
und anstrebe, daß nämlich das Land erst vermessen
und dann dem Liebhaber zur Auswahl und zum
Kauf gestellt wird. Dies ist aber nur möglich,
wenn ein genügender Stab von Landmessern vor-

handen ist. Daß die aufgeteilten Heimstätten so
schnell vergriffen sind, zeigt deutlich, wie groß die
Nachfrage nach Land ist, die noch bedeutend wachsen
wird, sobald die Schutztruppe verringert wird.

*. 4 * .

Erwerbsbestimmungen (Kaufvertrag).
6 1. Das Kaiserliche Distriktsant ver-

kauft und übergibt, vorbehaltlich der Genehmigung des
Kaiserlichen Gouvernements, an den

die in der anliegenden Skizze näher bezeichnete

Heimstätte.mit einem Flächeninhalt
von am für den Preis v(do Mk.

§ 2. Die Grenzen bestimmen sich nach den
von der Behörde im Gelände aufgestellten Grenz-

marken. · «

§ 3. Der Kaufpreis wird sofort nach Ge-
nehmigung des Vertrages an de Kasse
zu. entrichtet, oder der Kaufpreis wird
in jährlichen, je am Kalendertage der Vertrags-

genehmigung postnumerando fällig werdenden
Tellzahlungen von Mk. an die

Kasse zu entrichtet.
4. Das Restkaufgeld ist als erste Hypothek

in das Grundbuch einzutragen.
§ 5. Der Käufer verpflichtet sich, auf dem

Grundstück zu wohnen und es selbst zu bewirt-
schaften. Innerhalb des ersten Jahres hat er min-
destens 1 Hektar des Bodens in Bebauung zu
nehmen. Für jeden gefällten Baum hat er drei
neue zu pflanzen.

§ 6. Vor Ablauf von sechs Jahren, gerechnet
vom Tage der Vertragsgenehmigung, und vor

völliger Zahlung des Kaufpreises darf der Käufer
die Heimstätte ohne Genehmigung des Gouverneurs
nicht veräußern. Das Gouvernement ist befugt,

dieses Verbot durch Elntragung in das Grundbuch
oder auf andere Weise Dritten gegenüber wirksam

zu machen.
§ 7. Die Vermessungskosten in Höhe von

......... Mk. sind vom Käuser gleichzeitig mit

der ersten Kauspreiszahlung .. .........Kasse

u ...........zuentrichten.
8 8. Der Käufer räumt dem Kalserlichen Gou-

vernement für den Fall, daß er die im § 5 auf-

erlegten Verpflichtungen nicht erfüllt, ein Recht auf
Rückübertragung des Eigentums an der Heimstätte
ein und verzichtet in diesem Falle auf alle Ansprüche
wegen Ersatzes der bereits geleisteten Zahlungen
oder der sonstigen auf der Heimstätte gemachten Ver-
wendungen.

§ 9. Der Käufer und seine Rechtsnachfolger
haben für die Instandhaltung der Grenzmarken der
an öffentlichen Wegen liegenden, in das Grundstück

fallenden Wasserstellen und für gute Zufahrlswege
von dem Grundstück zu der nächsten öffentlichen
Straße Sorge zu tragen, widrigenfalls das Gou-
vernement nach vorheriger erfolgter Warnung be-
rechtigt ist, die betreffenden Arbeiten auf Kosten des
Käufers oder seines Rechtsnachfolgers vorzunehmen.

§ 10. Die Regelung der Benutzung des Wetde-
feldes sowie der Wasserzufuhr zu dem Grundstücke
behält sich das Kaiserliche Gouvernement vor.

8 Die Kosten der auf Grund dieses Ver-
trages erfolgenden Eintragungen in das Grundbuch,
einschließlich der in 8 6 aufgeführten, trägt der

Käufer.

Wisfenschaftliche Sammlung.

Generalleutnannt v. Trotha hat dem Zoologlschen
Museum in Berlin eine neue Sendung von Tieren

aus Südwestafrika überwiesen. Sie enthält etwa
200 Vogelbälge, ein Säugetier (Scharrtier Soricats
namaquensis), Reptilien, viele Käfer und andere

Insekten und Arachnoiden.
Die Sammlung ist besonders durch die große

Zahl der Vogelbölge wissenschaftlich sehr wertvoll.
Es sind unter ihnen zwei neue Arten, Ploceus

rothae und Bubo ascalaphus trothae, welche zu
Ehren des Sammlers benannt worden sind, und
ferner viele Arten in Altersstadien, die bisher im
Museum nicht vorhanden waren. Aber auch die
übrigen Tiere sind besonders für die Ausklärung des
faunistischen Charakters Südwestafrikas sehr wichtig.
Da bisher aus dieser Kolonie sehr wenig Material
nach Deutschland gekommen ist, so ist der tier-
geographische Charakter dieses Gebletes, besonders
seine Beziehungen zu den anderen afrikanischen Ge-
bieten, noch sehr unbekannt, und deshalb ist es mit
großem Danke anzuerkennen, daß endlich Sammlungen
eingehen, welche dazu beitragen können, diese Lücke
auszusüllen.



Deutsch-Neu-Guinra.

Entwaf#nung der Rarolinen-Insulaner.

In den Ostinseln hat der Kaiserliche Bezirks-
amtmann Berg sämtliche Feuerwaffen abgenommen.
Es befanden sich dort 21 Gewehre und 116 Pa-
tronen.

Die Entwaffnung in Ponape dauert fort. Es
gingen

vom 11. 31 Januar 29Gewehre, 2763Patronenim Februurr
vom 1. bis9.März. ". - * -

Hlernach find bie heute in Ponape insgesamt
abgeliefert worden 529 Gewehre und 3924 Pa-
tronen. Zu Kailsers Geburtstag sind — wohl auf
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die Nanpei gegebene Anregung hin — aus Kiti

zahlreicher als aus den anderen Landschaften Ge-

wehre gebracht worden.

Spende für Südwestafrika.

Zum Besten der Verwundeten im deutsch-südwest-

afrikanischen Schutzgebiet fand am 26. März 1906
in Jap eine Abendunterhaltung statt, deren Ertrag
und anderweite Zahlungen für denselben Zweck mit
zusammen 404,50 Mk. durch Vermittlung des dortigen
Bezirksamts der Kolonialverwaltung überwiesen
worden sind. Allen Deutschen und Nichtdeutschen,
die durch ihre aktive oder passive Mitwirkung zur
Aufbringung der patriotischen Spende beigetragen
haben, ist gedankt worden.

UAussenhandel der Marianen

. Gesamte
Einfuhr bzw. .

AussichkaEITHERZUMHMAHMHM
1804

——es Mk. Mk. Ml.

A. Einfuhr.

1. Lerte rungsgegenstände..g 186 731 67 468 * 8 38572 —
2. Tabak und Tbalfabrikahe ......... 949 3 463 1 860 —3. Alkoholhalige G k...... (F aschenn) 28 486 19 660 u 4825 —

4. Gewebe und iekronn riirb= aller Art . Euch 5992 24272 1580 10 692
5. Boote, Schiffsmateral 11 3960 345 1615—
6. Eisenwaren, .6. —— ....... 96 411 29147 2 141 6006 —
7. Sonsttlgsssss 113 919 27 812 35380 — 7568

Einfuhrsumme 19068. . — 176772 119770 56u002 —
Einfuhr 190)h. — 119770 119770 – —

Zunahme +, Abnahme — — 56002 — +56002 —

B. Ausfuhr.

1. # ..w 770) 1980 2415 — 4352. Korrn 475 109 0211 — 50749

3. Ter. i — — 32 —
4. Kuriositäten und Verschiedenes (Vogelbälgees — — 5560 — 5660

Ausfuhrlumme 19000 ..... — 9700. 153 777 — 56 776Ausfuhr 100tß)t. — 153 h 153 777 — —

Zunahme —, Abnahme — —56776 — — 56776

Gesamthandel 100 — 27277r73273647 — 774

" 190.. — 273 5414427 — —

Zunahme —+, Abnahme — — — 774 — — 774

im Jahre 1905 haben den Hafen Saipan im ganzen 35 Schiffe (davon 10 deutsche, 6 amerikanische und
Ariegsschlrbesucht.



AKus dem PBrreiche der Misstonen und

der Antisklaverei-Bewegung.

Fortschritte in Süd-Kamerun.

Die Missionsarbeit an der Südgrenze des

Kamerungebiets liegt in den Händen amerikanischer
Presbyterianer. Im Gegensotz zu den neuerdings
aus jenen Gegenden gekommenen Gerüchten von
Gewalttaten und Aufstondsgefahr sind die Berichte
der Missionare auf einen friedlichen und zuversicht-
lichen Ton gestimmt. Wir entnehmen der März-
nummer des in Phlladelphia erscheinenden Assem-

bly Herald folgenden, vom Missionar Frazer
stammenden, „ Ein Jahrzehnt im Innern von

Kamerun" überschriebenen Artikel. Nachdem er
die noch vor 10 Jahren bestehenden elenden Verkehrs-
verhältnisse und die Unsicherheit des Reisens, die

dle Anlegung der drei Inlandstationen Efulen,
Elat und Lolodorf ungemein erschwerten, geschildert,
fährt er fort:

Jetzt können auf den brelt und bequem an-
gelegten Regierungsstraßen die Karawanen überall
passieren, ohne belästigt zu werden, und der Europäer
bedient sich des Fahrrades oder eines Relttieres.
Daß ein solcher Wandel vor sich gegangen ist, ver-
dankt man dem Zusammenwirken der Regierung,

deren Organe scharf aufpassen und streng sind, und
der Mission, die auf eine Umwandlung der Ge-
sinnung bei den Eingeborenen hinarbeitet. Die einen
rauben nicht mehr, well sie gelernt haben,
den besseren Weg zu lieben, andere tun es nicht
mehr, aus Furcht vor Strafe. Infolgedessen ist jetzt
an vlelen Stellen, wo früher jedermann stahl, was

ihm in die Hände fiel, der Straßenraub unbekannt;

im Halenderjahre 1005.

Ein= bzw. Ausc. — Länder der Herkunft bzw. Bestimmung der Waren

fuhr für Rechnung » Vereinigte
Deutschland England Australien China Japan Staaten von

derNegierung « Amerika
———————————————— —

A. Einkuhr. *

— — — — — — — — 164 750|184 1# 66 168) 1000 550
— — — — — — — — — — 949 34631 — —

— — — — —— — — 2722300025764116650— —-

— — — —- —— — — — — 5962 23588 30 684

1 1116— —1 — — — — 3, 1416 1544 111000

65860 3430 220r 75— G — 11500 20| 500. 400|1 S.2 200
18 678 6762 108r 28600 — 100 52315125 442397586020006 — —

— 111308— 3615#T 6 %9%%1590911— 2834
— 12 383 300, 920— 2 6 — — — 97349— 390

— —10775 —146 — —216 — +9999 +61 742

B. Ausfuhr.
— — — — — — — — 1— 770 1980

— — 34388 6876—— — — — — 40726, 88 14 — —

— — 687— — — — — — 881451 — 1980

— — — — — 770] — — — — 144 592— 2 415

— — — +6876— —6770— — — —56 4444 — 435

— " 11 39— 10 491—1— — 64 99898992— 247234— 4414

— 12 38 — 18 30—— 76900 28111 — — — 2419411 — 2 805

— 10 — —7809 —7690 —216 —+9989 — +5295 MI09

19 japanische) mit zusammen 7288 Registertonnen angelaufen, auherdem haben den Hafen 2 deutsche und 1 amerikanisches



auch kleinere Diebstähle kommen nur selten vor.
Mutige Frauen können jetzt von einer Station zur

anderen drei Tage lang allein reisen. Diese Ruhe
und Sicherheit der Karawanenrelsen ersparen der
Mission viele Mühe und Sorge; sie verschaffen ihr
eine Postbeförderung alle 2 Wochen, während man

früher 2 Monate warten mußte.
Die groben Auswüchse heidnischer Barbarei sind

zwar noch nicht verschwunden, aber man sieht sie
deutlich zurückgehen. Vor 10 Jahren waren Kriege
mit den Nachbarstämmen und das Wiederauflodern

alter Fehden an der Tagesordnung. Einen Nachbar
zu beschuldigen, war in der Regel nicht die letzte
Zuflucht, sondern die erste. Der Starke lebte auf
Kosten des Schwachen. Jeder trug Gewehr, Speer
und Messer bei sich; niemand wagte, sein Dorf zu
verlassen und an die Küste oder weiter ins Innere
zu gehen. Ein Stamm war gegen den anderen,

Streit und Kampf hörten nicht auf. Heute ist es
ganz anders. Messer, Speer und Gewehr, wenn

sie nicht buchstäblich in Pflugschar oder Sichel ver-
wandelt sind, rosten in den Hütten oder werden doch
nur noch zur Jogd gebraucht. Alte Feinde leben,äußer-
lich wenigstens, als Freunde. Sie kaufen und ver-
kaufen, sie heiraten untereinander, während fie doch
früher wie Jude und Samartter zueinander standen.

Es soll nicht behauptet werden, daß diese Ver-
wandlung vollen Bestand hätte, wenn der Druck der

Regierung aufhörte, und die Beamten sich nicht mehr
um die Beschwerden kümmerten und auf ihre Ab-
stellung bedacht wären. Die Stämme sind ohne
Zweifel nicht fähig, sich selbst zu regieren; sie würden
wahrscheinlich wieder zu den Waffen zurückkehren.
Aber Dutzende, ja Hunderte sind jetzt gegen dieses
Verfahren und ziehen es vor, mit Abraham zu
sprechen: „Lieber, laß nicht Zank sein zwischen mir
und dir!“ Ein brüderlicher Sinn ist in viele Herzen
eingezogen und übt einen bedeutenden Elnfluß auf
das Zusammenleben der Leute aus.

Das Gewerbe der Zauberdoktoren und

Quacksalber geht sichtlich zurück. Ihr schädliches
Treiben ist noch nicht abgetan, aber es ist nur noch
eine Frage der Zeit, wann das der Fall sein wird.

Hunderte benutzen den Ngi (Medizinmann) nicht
mehr. Sie verabscheuen jene Behandlung, bei der
ein Mensch krank werden mußte, wenn er es nicht

vorher schon war. Statt dessen sagte eine ein-
geborene kranke Frau vot einigen Tagen zu mir:
„Ich möchte, daß du für mich betest. Gott ist der
Höchste, er vermag mehr als Medizin.“ Die Leute
sind sehr für die auf den Missionsstationen geübte
ärztliche Behandlung eingenommen; sie kommen von
weit her und füllen das Krankenhaus. Die Be-
reitung und Anwendung der alten Zaubermittel
wird nicht nur als nutzlos erkannt, sondern geradezu
als Sünde angesehen. Die Künste des Zauberdoktors,
elnst abergläubisch verehrt und gefürchtet, werden
allmählich zum Gespött. ·

Auch die Sitte der Vielweiberei kommt in
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Abnahme. Früher wurden die Frauen und Mädchen
allgemein gekauft und verkauft; sie standen in einem
menschenunwürdigen Sklavenverhältnis zum Manne.
Von einem Famtlienleben war keine Rede, ihre soziale
Lage ein unbeschreibliches Elend. Die Grundlagen
dieser verkehrten Einrichtung werden jetzt erschüttert.
Es wird Tag auch auf diesem dunkelen Gebiet.
Die Vielweiberei wird von Obrigkeits wegen er-

schwert. In Unterricht und Predigt wird den Leuten
der Segen der Monogamie vorgehalten, und das
häusliche Leben der Missionare wirkt wie ein An-
schauungsunterricht. Wenn ein Mann kommt und
Christ werden will, so wird ihm von Anfang an zu
verstehen gegeben, daß ihm das nur als Mann einer

einzigen Frau gelingt.
In der christlichen Gemelnde wird kein Bigamist

geduldet. Wem es zu schwer wird, auf die mit der
Vielweiberei verbundene größere Bequemlichkeit zu
verzichten, tritt eben nicht ein. Andere aber bringen
das Opfer, das mit dem Christwerden verbunden

ist. Erst letzten Sonntag kam ein Mann, der zwei
Frauen hatte — er war etwa 30 Jahre alt — und

sagte: „Mich verlangt nach den göttlichen Dingen."
Er hat eins von den beiden Welbern aufgegeben,
auch sonst manches überwunden und folgt demütig
und freudig seinem neuen Herrn. Wir haben schon
viele junge Männer, die sich seit Jahren zu Kirche
und Schule halten und in diesem Punkte den Wandel
ihrer Väter verließen; sie haben christliche Ehen ge-
schlossen, und ihre Kinder wachsen in Liebe, Treue
und Reinheit auf. Sie erfreuen sich der Vorzüge
eines monogamischen Elternhauses. Man erkennt
hier deutlich, wie das Christentum das Volksleben
von altem Unrat reinigt.

Auch die auf Erziehung der eingeboren Jugend
hinzielenden Bemühungen der Mission haben Fort-
schritte gemacht. In Elat, wo vor 10. Jahren die
benachbarten Dörfer nur 30 Jungen zur Schule
schickten, die auch noch Bezahlung für ihr Kommen
verlangten, stellen sich jetzt täglich über 400 ein, und
diese bezahlen bereitwillig etwas; manche von ihnen
kommen mehrere Stunden weit. Hatten wir erst nur
20 Kostschüler, so jetzt 150; und wir könnten viel
mehr haben, wenn wir nicht im Platz u. dgl. beschränkt
wären. Die günstige Situatlon erklärt sich dadurch,
daß die Angehörigen verschiedener Stämme ohne
Gefahr miteinander verkehren; auch empfiehlt sich
die Schule von selbst durch die Fortschritte, welche
ihre Zöglinge machen, namentlich auch im deutschen
Sprachunterricht. Es gilt schon als Schande für
einen Knaben, nicht lesen und schreiben zu können.

Auf jeder der Stationen im Innern besteht auch
eine Mädchenkostschule. Diese Institute haben
die Aufgabe, die künftigen Frauen und Mütter
heranzuzlehen. Da sie hier verhältnismäßig leicht
vor den schädlichen Einflüssen ihrer früheren Um-
gebung bewahrt werden, so darf man sich hinsichtlich
der Zukunft des bisher so tief stehenden weiblichen
Geschlechts gewiß guten Hoffnungen hingeben.
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Das Bedürfnis nach Handwerkerschulen ist
je länger je stärker hervorgetreten. Wir haben uns
bemüht, es zu befriedigen. Zu jeder Station ge-
hören wenigstens 200 Acker Land. Um nun die

Schüler in den Stand zu setzen, sich später ihren
Lebensunterhalt ehrlich zu verdienen, werden sie hier
zu einem Gewerbe angehalten, zu Gärtnerei, Zimmerei
us. Wenn sie dann in ihr Dorf zurückkehren,
können sie Häuser bauen, Tische und Stühle her-
stellen, ihre Kleider sertigen und was sonst zu einem
kulturell gehobenen Leben nötig ist.

Die Missionare haben sich lange danach gesehnt,
eingeborene Hiilfskräfte bei ihrer Tätigkeit zu
bekommen. Sie haben es erreicht, wenn es auch

langer Zeit und vieler Gedold bedurste. Nun haben
sie welche, die ihnen nützlich, ja unentbehrlich geworden
sind. Vom Garten bis zum Lehrpult findet man

jetzt junge Leute, welche die ihnen anvertraute
Stellung gut ausfüllen. Sie besorgen den Einkauf
und die Vertellung der Eßvorräte, sie unterrichten
in den Klassen, sie halten die Sonntagsschule. Knaben
urd junge Burschen, die selbst noch nicht lange die
Schulbank verlassen haben, können mit solchen Auf-
gaben betraut werden oder sich um einen Regierungs-

poften bewerben; andernfalls nehmen sie unter ihres-
gleichen in den Dörfern eine geachtete Stellung ein.

So ist die Predigt des Evangeliums weit in die
afrikanische Welt hineingetragen worden und hat
hundertfältige Frucht gebracht. Wo vor 10 Jahren
noch elne heidnische Wildnis war, gibt es jetzt drei
wohl eingerichtete Kirchengemelnden. Ist die Zahl
der vollberechtigten Mitglieder auch noch klein
(30 bis 100), so werden die Versammlungen doch
regelmäßig von 400 bis 600 Leuten besucht, dazu
Sonntagsschulen, Katechetenklassen usw. Eine Er-
weckungsbewegung geht durch die Gemeinden, die
auch recht opferwillig sind. In Efulen hat das
Volk die Mittel für eine neue Kirche aufgebracht,
in Elat desgleichen; an diesem Orte betrug die letzte
Kollekte über 45 Mark. So werden wir bald drei

Kirchen haben, die den augenfälligen Beweis für den
geistlichen und sittlichen Fortschritt der eingeborenen
Bevölkerung liefern können.

Es ist auch bereits eine lleine Literatur in der

Sprache der Eingeborenen geschaffen, um den nächst-
liegenden Bedürsnissen abzuhelfen. Als die ersten
Missionare hierher kamen, war noch nicht einmal
ein Alphabet der Bulusprache aufgestellt. Seit
den Tagen des Dr. Good ist die letztere aber zur

Schriftsprache erhoben. Jetzt haben wir Wörterbuch,
Grammatik, Fibel, Lesebuch; serner ein Gesangbuch
mit über 100 Liedern. Das Neue Testament ist

größtentells übersetzt, die Evangelien und die Apostel-
geschichte liegen bereits gedruckt vor. Die literatur-
lose Zeit des Bululandes ist also vorüber, und die
Nachfrage nach Büchern hält mit der Lieserung
gleichen Schritt.

So erfüllt uns der Rückblick auf das letzte Jahr-
zehnt mit Dankbarkeit und Zuversicht. Das nächste

Jahrzehnt wird, wie wir hoffen, mehr von der
schönen Ernte bringen, deren Erstlingsfrüchte wir
jetzt sehen dürfen.

Aus fremden MKolonien und

Produhktivnsgebieten.
verwaltungsorganisation des kranzösischen Rongogebiets.

Die bisher als „possessions du Congo français
et dépendances“ bezeichneten französischen Kolonien
haben durch Dekret vom 11. Februar 1906 elne

grundsätzliche Umgestaltung erfahren.
Das ganze Geblet untersteht von nun an in

politischer und administrativer Hinsicht einem
„commissaire général du gouvernement“ mit
dem Sitze in Brazzaville.

Es zerfällt in drei Kolonien:

a) Gabun mit der Hauptstadt Libreville,
b) Mittelkongo mit der Hauptstadt Brazzaville,
e) Ubangl-Scharl-Tschadsee mit der Hauptstadt

Fort-ide-Possel.
Die Kolonien unter a und c unterstehen je

einem „lieutenant-gouverneur", dem je ein
wconseil d'administration“ beigegeben ist. Die
Kolonie Mittelkongo untersteht einem „administrateur
en chef“, dem ebenfalls ein „conseil d’'admi-
nistration“ beigegeben ist. Das Militärgebict von

Tschadsee untersteht auch in administrativer Hinsicht
dem Kommandanten der dort stehenden Truppen;
er ist abhängig von dem lieutenant-gouverneur

der Kolonie Ubangl-Schari-Tschadsee.
Die Abgrenzungen der elnzelnen Kolonien bzw.

Territorien sind folgende:
Die am Atlantischen Ozean liegende Koloule

Gabun ist im Norden begrenzt von Spanisch-Gulnen
und Kamerun, im Östen durch die Wasserschelde des
Ogooré bis zum Schnittpunkt dieser Wosserscheide
mit dem Merldian von Macabana. Dann blldet

dieser Meridian die Grenze bis zur portugiesischen
Kolonie. Im Süden bis wieder zum Atlantischen
Ozean grenzt die portugiesische Kolonie.

Die Kolonie Mittelkongo schließt sich östlich an
Gabun und an Kamerun an bis zum 7.5 n. Br.,

welcher sodann die Grenze bildet bis zur Wasser-
schelde zwischen Scharl und Kongo. Dann bildet
die Wasserscheide die Grenze bis ausschließlich des
Flußgebletes des Ombella und der Stadt Bangul.
Im Süden bildet der Kongostaat die Grenze.

Das Territorium Ubangi-Schari wird begrenzt
im Westen durch die Kolonie Mittellongo, im Norden
durch den 7.5 n. Br. bis zum Schpnittpunkt dieses

Breitengrades mit der Grenzlinie des Kongobeckens.
Dann bildet diese Linie die Grenze bis zum Kongo-
staat, der wiederum im Süden grenzt.

Das Militärgeblet des Tschadsee endlich umfaßt
im Norden von Ubangl-Schart sämtliche unter fran-
zösischem Einflusse stehenden Regionen gemäß den



internationalen Verträgen, soweit sie nicht unter dem
gouvernement général de I’Afrique occidentale

stehen. ·

Der commissaire général du gouvernement

repräsentiert die Gewalt der Republick im gesamten
fcanzösischen Kongogebiet und erteilt seine In-
struktionen an die 2 lieutenants-gouverneurs von

Gabun und Ubangi-Schari-Tschadsee sowie an den

administrateur en chef von Mittelkongo. Er hat

unter sich einen „conseil de gouvernement“ und
einen „secrétaire général“ mit dem Range elnes
Gouverneurs. Dle Leitung des Dienstes, soweit
sie nicht vom Mutterlande aus erfolgt, liegt dem
commissaire général ob. Er ernennt die Be-

amten der Lokalbehörden, soweit sie nicht vom
Mutterlande aus ernannt werden, kann jedoch den
Spitzen der drei Kolonien dlese Rechte auf seine
Verantwortlichkelt hin übertragen. r hat allein
das Recht, direkt mit dem Minister zu lorre—-

spondieren, kann jedoch den lieutenant-gouverneur
von Gabun auch dazu ermächtigen. In Fällen
dringender Gefahr können letzterer und der Kom-
mandant des Militärbezirks dies auch ohne seine
Ermächtigung tun, müssen ihm jedoch Duplikate
senden. Vorbehaltlich anderer Entscheidung des
Mmisters wird der commissaire général du

goKvernement vertreten durch den secrétaire

général.
Die Budgets werden in den einzelnen Kolonien

im Einvernehmen mit dem conseil d'administration
aufgestellt und vom commissaire général dem

Minister zur Genehmigung übergeben.
Deaneben wird ein das gesamte französische Kongo-

gebiet umfassendes Budget aufgestellt, welches sich
zusammensetzt aus folgenden Ausgaben: Aufwand
für das Generalkommissariat des Gouvernements,
Aufwand für Verwaltung der Eingeborenen, des
Heeres, der Zölle, der Post, der Telegraphen, für
die Hauptkasse, den öffentlichen Unterricht, die öffent-
lichen Arbeiten und die Kontrolle über die kon-

zessionierten Gesellschaften, ferner Unterstützungen für
die Lokalbudgets der drei Kolonlen.

An Einnahmen fließen ihm zu: Die Abgaben
für Handel und Schiffahrt, die Telegraphengebühren,
der Ertrag der Staatsländerelen, eventl. Beiträge
der drei Kolonien.

Über die Ausgaben, die das gemeinsame Budget
betreffen, entscheidet der commissaire général da
Gouvernement; biese Entscheidungen kann er dem
secrétaire général übertragen. Die Verfügung
über die ihm zu Gebote stehenden Kredite kann er
den Spitzen der drei Kolonien übertragen. Die
Rechnungen des Budgets sind vom commiessire
général abzuschließen. Das Dekret vom 20. No-
vember 1902 betr. die Finanzverwaltung in den

* ist anwendbar auf das französische Kongo-
gebiet.

Der Kassendienst wird verwaltet durch einen
trésorier-payenr in Brazzaville für Mittelkongo,
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tréseriers-particuliers in Libreville für Gabun und

in Fort-de-Possel für Ubangi-Schari Tschadsee und
durch einen préposé du trésor in Fort-Lamy für
das Militärgebiet.

Der Kontrolldienst betressend die konzessionlerten
Gesellschaften wird durch elnen besonderen Beschluß
des commissaire général geregelt.

Drel Friedensgerichte mit ausgedehnter Zu-
ständigkeit werden in Fort-de-Possel, Quesso und
N'djols errichtet mit denselben Befugnissen wie die
Gerichte 1. Instanz in der Kolonte. Die Friedens-
richter stehen den juges-présidents der Gerichte
1. Instanz gleich und üben außerdem die Pflichten
eines juge d'instruction aus. Die Gerichtsschreiber

sind zugleich Notare.

Vorschriften für den Verkehr mit Explosivstoffen in
Cransvaal.

Auf Grund der Explosives Ordinances Nr.4
vom Jahre 1905 siand für den Verkehr mit Ex-
plosivstoffen durch eine in der Transvaal Govern--
ment Gazette vom 16. Februar 1906 veröffent-

lichte Bekanntmachung Nr. 121 vom 30. Januar 1906
weilere Vorschriften erlassen, welche unter anderem
bestimmen, daß ein= oder ausgeführte Sprengmittel
von guter Beschaffenhelt und gemäß den in der

Bekanntmachung erlassenen Vorschrlften verpackt sein
müssen. Diejenigen, welche Sprengmittel über
fremde Häfen einführen, müssen die Kosten der
Untersuchung am Hafenplatz tragen und insbesondere
der Transvaalregierung die Relsekosten und Tage-
gelder des Inspektors ersetzen.

Festsetzung des Dollarkurses auf den Stralts Settlements.

Durch eine Verordnung des Gouverneurs im
Rate vom 29. Januar 1906 ist der Kurs des

Dollars neu festgesetzt worden, und zwar so, daß
60 Dollar = 7 Pfund Sterl. gerechnet werden.

Danach würde also 1 Dollar dem Werte von

2 Schill. 4 Pce. = 2,38 Mark entsprechen.

Aufbebung der Sollfreiheit für Weizenmehl aus anderem

als sübafrikanischem Weizen in Natal.

(Tbe Natal GowesbmentGeztte, Nr. 3526 vom. c .

Durch Prollamation des Gouberneurs vom

19. März 1906 (Nr. 45/1906) ist die auf Grund
des Zollgesetzes erlassene Bestimmung wonach die
Zölle auf grobes und feines Weizenmehl sowie
Kleiemehl (pollard) aus anderem als südafrikanischem
Weizen bei der Einfuhr nach Natal vorübergehend
aufgehoben waren, mit Wirksamkelt vom 20. März
1906 ab außer Kraft gesetzt.)

*) Demnach wird nunmehr der Zoll von 2Schill. für
00 9 nach Nr. 15e des Tarifs für den Sudafrikanischen

Zollverein erhoben.



Inkraftsetzung der neuen Beflimmungen über die Ne-

gelung des Münzwesens in den britischen Schutzgebieten
Ostafrika und Uganda.

Gemäß Artllel 22 der East Africa and Uganda

(Currency) Order in Council vom Jahre 19057)
ist diese Verordnung durch Proklamationen der
Commissioners für die beiden genannten Schutz-
gebiete vom 1. April 1906 vom gleichen Tage ab,
und zwar für Ostafrika mit Ausnahme der Artikel
4 bis 12 und für Uganda mit Ausnahme der

Artikel 5 (1 bis 3), 6 bis 10 und 12, in Kraft

gesetzt worden.

Bestimmungen für die Durchfuhr und Wiederausfuhr
von Waren in Britisch-Ostafrika.

Durch eine Verordnung vom 13. März d. Is.
— Transit and Re-Export Amendment Ordi-

nance 1906 (Nr. 3/1906) —ist die Verordnung

Nr. 12 vom 25. November 1905*)dahin ab-
geändert, daß der Zeltpunkt des Inkrafttretens der

letteren vom 1. April auf den 1. Juli d. Is ver-
legt ist. «

Official Gazette of tbe East Africa and Uganda
Protectorates.)

Daushalt von Britisch-stafrika.

Über den Haushalt Brltisch-Ostafrikas während
der Rechnungsjahre 1904 und 1905 geben die
nachstehenden Tabellen I und II bemerkenswerte

Darstellungen. ,

TabellelenthsltdleeiazelneuPosieadekElu-
nahme, Tabelle II diejenigen der Ausgabe.

Für das Jahr 1905 sind die Ziffern des Etats
gegeben, für das Jahr 1904 sind sowohl die tat-
sächlichen Beträge wie die Ziffern des Voranschlags
gegeben. Aus den Jahren 1902 und 1908 sind
die tatsächlichen Beträge zum Vergleich mit angeführt
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Zu den vorstehend aufgeführten Posten ist fol-
gendes zu bemerken:

I. Einnahme.
Die Zolleinnahmen übersteigen den Vor-

anschlag um 10 500 K, im laufenden Jahre wird
eine weitere Stelgerung um 4500 8 erwartet. Das

Mehr kommt auf Rechnung der Einfuhrzölle sowie
der LagergelderundTransitgebühren.Die Ziffern
der Aussuhrzölle sind hinter den Erwartungen
zurückgeblieben.

Angesetzt sind im einzelnen aus Einfuhrzöllen
60 000 &amp; gegen 42 500 8 im Vorjahre, aus Aus-

fuhrzöllen 5000 2 gegen 7625 &amp; im Vorjahre, aus
Lagergeldern und Transitgebühren 1000 2 gegen
825 2 im Vorjahre. f

Lizenzen und Steuern:
Folgende Einzelposten sind in den Etats vor-

gesehen:
Registrierung von Arbeitern und 1905 1904

Trägeen 5879 668
Dhau= und Bootskontrolle 580 613

Jagdschelle 3672 3431
Lizenzen für Feuerwaffen u. dgl. 465 438
Alkohollizenzzzen 1 790 1927

Verschiedene Lizenzen 751 624
Verschiedene Abgaben 1292 1111
Landmessung . 4200 1734

Vlehsch 800 11583
Markt= und Viehhürdengebühren 1 471 1438
Registrierung von Urkunden 1 058 1 009

Paß= und Verschiffungsgebühren. 40 53
Stempelgebühten 6650 267

Hüttensteuer 29 546 21 732
Die Einnahmen des Jahres 1904 üÜbersteigen

den Voranschlag um 18 000 E, d. h. elwa die

Hälste. Der größte Tell dieses Plus entfällt auf
die Hüttensteuer, die einen Relnertrag von 37 665 8.
ergeben hat (gegen 24 177 im Jahre 1908, 14 698
im Jahre 1902). Im nächsten Jahre wird noch

worden. Das Rechnungsjahr läuft vom 1. April bedeutend mehr veranschlogt werden können, da vom
bis 31. März. Die Ziffern bedeuten Pfund 1. April 1906 ab in einzelnen Provinzen der Satz

Sterling. von 2 auf 3 Rp. jährlich erhöht wird.
Tabelle I. Einnahmen.

— ver kusterscd E.. « - ag und tatsüchlicher -

Tatsächlich eingekommen: anschlagt Eimahme 1904 Anschlag
Überschuß Ausfall

1902 1903 1904 1904 1904 1904 1905

1. 932 1806 34124 61621 61000 10821 — 66000

2. Helrneinnahmen ..... 4619 4128 —— 67413 – 330 5693
3. Gerichtslosten, Geldstrasfen 4900 4858 5430 4336 1094 — 4836
4. Lizenzen und Steuern 289485 033 54 494 36 198 18 296 — 46 891
5. Verschiedene Einnahmen 9 098 10 316 9373 8 668 5715 — 4462

6. Post und lcgraphe ·.. 12330 10 7 12580 14529 — 1999 14 553
7. Einnahme aus Regierungs-
eigenn 2486 2600 4567 4851 — 284 7915

8. Verkauf von Land und Häusern 1459 1736 1758 1 707 51 — 12 660

Summe: 95283 108 857 154 756 121 692 35 677 2613 168 000

*) Vgl. Deutsches Kolonialblatt 1905, S. 410.

—.

33.064 wirklicher lberschuß.
**) B#fgl. D. Kol. Bl. 1906, S. 16
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Die einzelnen Provinzen waren an der Hütten-

steuerim verflossenen Rechnungsjahre, wie folgt, be-

telligt:

Seyldie Provinz ö 935 e
. 2Tanaland 138-

Ukamba —

Kenia 7 690

Klsumu 12 526=
Naivasha 657 -

Jubaland 257

Inwieweit die tatsächlichen Ergebnisse der übrigen
Posten von den Voranschlägen abweichen, konnte ich
nicht fesistellen, doch ist es als sicher anzunehmen,

daß die Vermessungsgebühren den- Voranschlag be-
deutend überstiegen haben, auch die Gebühren für
Jagdscheine dürsten mehr ergeben haben, als er-
wartet wurde.

Tabelle II. Ausgaben.

Mehr
. Petrus aus- Ver-

Tatsächliche Ausgaben chlagte * Erspart
u6 als ver- sanschlagt Bemerkungen

Labenanschlagz.
19302 1903 1904) 1904/ 1904/ 19004 1905

l
LAllgememeVetIvaltung45857 32 3663515 — 1119938211/ Zu 1902 be-

2. Landwirtschat— 75611 78811865655610 7744 "(6 r Foeseenddie
3. Rechnungskammer l usgaben für Ge-

Hüdt .... . 1538;1349-13411372 — 3111433 füngus und Polizei
4. Bombayagent 7321 839 839 765 74 — . I4)uadKanslec
5. Zoll und Schiffahrt 56 709 45 476 1732114497 2824 — 17439 snarerial (Nr. 17) mit

6 ##und 1525, 23 32355 943 59h8 ein
enschaftlich . « 16 — 13 2 ür 1903 ist

7. Rechtspflege 5391 6269 6290 6868 81 577S19 Zu 2. für i

8. Marine — 1. 12388 1810 — 22 112 av. r3 Smmtatsweien 68830. 7583910781338 261146|6 -
10. Militär .. 49 245 61 961 51 64684 985 — 33339 829711. Verschied 4149 2759 2452 1960 492 — 21 Zu5. 105 sind die

12. Sichreunin 4723 4935 4637 5144 — 507 5095% Uusgaben für Ma-
13. Pensione 87 149 335 337 — 2 357 rine (Nr. 8) hier

14. Volleil* Eimunoniee — 84 106 3579539223 — 3427 2313itvVerrechnet.
15. Hafena 1273, 1556 1642 1741 — 99 2031 Zu 8. vgl. Bemerk
16. Post W.Telegraphie 14012) 18083 15 50618 380 — 2 8748434 u 6. gl.
17. Druck, und Kanzlei. zu 5.

material — 28911 2901 2 476 425 — 3026|Zu 14. vgl. Bemerk.

18, Sssemüche # zerlenit 61 180 35 4 3654038729 #2%%
Landvermessung i . —

19. Pach 8 Ihgen- an . .- vgl. Bemerk.
hen Sul 70 17 000 17000 O — I OOoo 3 .

20. inernnesen 422318 26 783 29212 26 103104 — 33 308| Zu 283. vgl. Bemerk.
21. Schatzoant 4367 4331 4542 4678 136 5468 zu 2. «

22. Ugandabahn 16 600 74 400 11 8ö6645000 33 1440 Zu24. von 1903 a
23. Veterinärwesen 292 — 3744%2% — 37444 wird diese Aus n

3 Aursertr raraitn 1#4 1 3 —L 6381— — 4 dirdttene
26. Beulenpest l20084 — — — * — (Nr. 11) verrechnet.

27. Zinden . 7I 6 — — — — —

28. AndereVie "4an. 26 445 — 445 — —29. —* nkhe 393 — — — —. —

30. d cche F 1|
stän . — 19 100 — — — — —

31. Vndarejervale — — 21744 — 21741 — —

31146% 1 r7 5T2 511 4|14440 300
—

Erspart: 70005.

Post und Telegraphie:

Die Einnahmen aus diesem Posten sind um

2000 &amp; hinter den Erwartungen zurückgeblieben,
und zwar scheint der Ausfall hauptsächlich einem zu
geringen Gewinn aus dem Markenverkauf zuzu-
schreiben zu sein. 1904 waren als erwarteter

Marklenerlös #ss .ßangesetzt worden, dieses Jahr
sind es nur 6767 2.

Dagegen scheinen sich die Telegrapheneinnahmen

in Britisch-Ostafrika günstiger, als erwartet, gesialtetaben. Statt 1500 &amp; im Vorjahre est dieses
#e#n- der doppelte Betrag dafür angesetzt worden.

Die Einnahmen aus Regierungseigentum
haben den Erwartungen des Anschlags für 1904
ungefähr entsprochen, im laufenden Jahre wird eine
erhebliche Steigerung erwartet. An Miets= und
Pachtgeldern waren im vorigen Etat nur 2111 L
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angesetzt, in diesem Jahre werden 5965 K. erwartet.

Die einzelnen Provinzen sind, wie folgt, beteiligt:
19 190405

Seyidie 1862 1154
Ukamba 667 267

Kisumm. 580 257.
Naivasha 2433 333.

Jubaland 100 100
Tanaland 500 —

Kenll 1383 —

Diese Zahlen geben ein beredtes Zeugnis für
den Grad der wirtschaftlichen Erschließung der ein-

zelnen Loandesteile. Am auffälligsten ist die Zahl
für die Provinz Naivasha

Ebenso wie aus der Verpachtung, so wird auch
aus dem Verkouf von Regierungsland im

laufenden Jahre eine ganz bedeutend höhere Ein-
nahme (etwa das Sechsfache) erwartet.

II. Ausgaben.

Zivilverwaltung.
Bis zu dem im Juli. 1904 erfolgten Rücktritt

Sir Charles Ellots waren die Amter des General-

konsuls in Zanzlbar und des Commissioners von
Britisch-Ostafrika in einer Hand vereinigt. Von
dem sich auf 2000 2 belaufenden Gehalt trug die
Protektoratsregierung nur 200 K. Im diesjährigen
Etat ist zum ersten Male der ganze Betrag dem

Protektorate zur Last geschrieben.
Der Etat sieht ferner vier neue Kollektors mit

je 400 &amp; vor und wirft für den Adjutanten des

Commissioners, der bisher keine Bezahlung erhielt,
250 2 aus.

Daraus ergibt sich gegen den Etat des Vorjahrs
ein Mehr von 3650 K, im übrigen halten sich die

einzelnen Posten, von geringen Steigerungen ab-
gesehen, ungefähr auf der Höhe des Vorjahres.

Zoll und Schiffahrt.

Im vergangenen Jahre wurden, um dem ge-

steigerten Verkehr Rechnung zu tragen, zwei weitere
europäische Beamte angestellt, für die der diesjährige
Etat Gehälter von 260 und 250 Kvorsieht.

Die Kosten des Regierungsdampfers „Juba“
sind mit 8165 gegen 5949 &amp; im Vorjahr angesetzt
worden. Der Dampfer wird demnächst in Bombay
einer größeren Reparatur unterworfen werden, für
die 2000 K veranschlagt sind. Als Ersatz wird

während der Zeit ein Dampfer der Zanzibarregierung
eingestellt werden, für dessen Charterung 300 æ
vorgesehen sind.

In der Forstverwaltung ist ein neuer
(fünfter) Assistent mit 250 2, in der Justiz=
verwaltung ein weiterer (vlerter) Magistrate mit
400 K vorgesehen.

In der Medizinalverwaltung ist das Per-
sonal um einen vorübergehend angestellten Arzt (Ge-
halt 400 4) verringert worden, dagegen sind neu
vorgesehen zwei europäische Unterbeamte mit 200
und 230 4 Gehalt.

Bel dem Militär zeigt die Abrechnung für das
Jahr 1904 gegen den Voranschlag eine Ersparnis
von 33 339 L. Dazu ist jedoch zu bemerken, daß
in der Abrechnung nur die Beträge, die von

Britisch-Ostafrika bisher wirklich bezahlt find, auf-
genommen worden sind. In Wirklichkeit stehen in

diesen Posten jedoch noch beträchtliche Rechnungen
aus. Das Reservebataillon war längere Zelt in
Somaliland und Zentralafrika beschäftigt und ist
während dieser Zeit von jenen Protektoraten vor-
schußweise unterhalten worden. Die Kosten gehen
aber auch für diese Zeit auf Rechnung von Britisch-
Ostafrika und werden in der nächsten Abrechnung
als Rückstände nachgewiesen werden.

Der diesjährige Etat weist gegen das Vorjahr
folgende Veränderungen auf:

Das dritte Bataillon, die eigentliche Truppe
Britisch-Ostafrikas, bestand bisher aus vier Kom-
pagnien Sudanesen und einer Kompagnie Suahelis.
Diesmal sind sechs Sudanesenkompagnien und zwei
Suahelikompagnien vorgesehen. Die entstehenden
Mehrkosten sind unerheblich.

Die beiden bisher aus Uganda entliehenen Kom-
pagnien sind aufgelöst worden, dafür hat das aus
Zentralafrika entliehene erste Bataillon jetzt sechs
Kompagnien gegen früher vier.

Neu ist, daß diesmal für Unterstützung der
Volunteerbewegung 1000 2 ausgeworfen sind.

Bei der Polizeiverwaltung ist besonders zu
beachten, daß sieben weitere europäische Beamte ein-
gestellt sind, nämlich ein assistent district super-
intendant (Gehalt zwischen 250 und 400 0Ö) und
sechs Inspektoren (Gehalt zwischen 180 und 250 2).
- lePostverwaltunghatzweineueearopäifche

Angestellte mit je 160 8 erhalten. Für Vollendung
des Telegraphen zwischen Wadelai und Nimule sind
2230 K feftgesetzt, ferner sind in Uganda für Er-
richtung von Gebäuden für die Telegraphenverwaltung
1025 2 vorgesehen. In Britisch-Ostafrika sind für
Errichtung von Telegraphenzweiglinten 1420 K aus-

geworfen.

Hffentliche Arbelten und Vermessung.

Gegen das Vorjahr ist der diesjährige Anschlag
mehr als verdoppelt.

In der Abteilung für öffentliche Arbeiten sind
acht neue europälsche Beamte mit Gehältern von

200 bis 400 K vorgesehen, wodurch sich schon eine
Mehrbelastung von 2800 2 ergibt. Die Kosten für
farbige Angestellte sind gegen das Vorjahr ebenfalls
um 2200 2 erhöht.

Im Vermessungsamt sind an europäischem Per-
sonal neu eingestellt zwei Vermessungsbeamte (fünf
gegen drei im Vorjahre), ein Assistent, ein Karten-
kontrolleur, zwei Bureaubeamte. Ferner weist der
diesjährige Etat sechs indische Vermessungsbeamte
gegen drei im Vorjahre auf. Die gesamten für das
Vermessungsamt ausgeworfenen Beträge werden, ein-
schließlich der sachlichen Ausgaben, auf 9718 K gegen
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3252 K im Vorjahre veranschlagt. Nicht eingerechnet
sind dabei 500 &amp;# (gegen 2894 in 1904), die für

Vermessung des Viktorlasees angesetzt sind.
Eine bessere Regelung des Vermessungsdienstes

war eine dringende Notwendigkeit, Wiederholt hat
die Regierung den Anträgen auf Landüberlassung
nicht stattgeben können, weil. sie keine Vermessungs-
beamten hatte. Auch jetzt wird der Mangel an
Karten noch lebhaft emofunden. Sir Charles Eliot
schreibt in seinem Buch „The East Africa Pro-
tectorate", daß er in den Grenzgebleten häufig auf
deutsche Karten zurückgegriffen hat, well die Britische
Regierung keine Vermessungen vorgenommen hat.
In dem „African Standard“ vom 23. September
d. Is. schlägt daher ein Pflanzer vor, die Regierung
solle eine Anleihe von 100 000 8 aufnehmen und

dafür etwa 50 Vermessungsbeamte heraussenden, die
in zwel Jahren das ganze Protektorat vermessen
könnten. Darauf wird sich die Kolonialverwaltung
natürlich nicht einlassen, es ist vielmehr anzunehmen,
daß die Vermessung Hand in Hand gehen wird mit
den zunehmenden Anträgen um Uberlassung von

Land. So gleichen sich auch die Kosten am besten
aus, da, was auf der einen Seite für Vermessung
mehr ausgegeben wird, auf der anderen Seite aus
Verpachtung und Verkauf von Regierungsland mehr

einkommt.
Für Instandhaltung und Reparatur öffentlicher

Gebäude sind 3665 2 (2832 im Vorjahre) aus-
geworfen, für Instandhaltung und Reparatur von

h und Brücken 2000 8 (gegen 1371 im Vor-
jahre).

Für vermischte Ausgaben (Anschaffung von
Möbeln, Maschinen, Instrumenten) sind 4201 E
(gegen 1866 im Vorjahre) angesetzt.

Für Miete von Bureaus und Häusern werden
3668 2 gegen 2946 im Vorjahre angesetzt, für Bei-

träge zu städtischen Ausgaben 1461 &amp; (gegen 1035
im Vorjahre). ".

Sehr hoch sind im laufenden Etat die Aufwen-
dungen für Neubauten angesetzt (86 378 gegen
19762 #C). Insonderheit sind zu erwähnen die
zweite Rate für das neue Schatzamt in Mombasa
mit 2000 Kft ein Haus für den Commissioner in
Natrobl mit 4000 „ erste Raten für ein Europäer=
hospital und ein Postamt in Nairobl mit je
1000 KEF, ein Zollhaus mit Plier in Kisumu zu
1000 E und ebendort weitere Wasserbauten und

Drainierungsanlagen zu 2000 #E. Ferner sind in

Mombasa vorgesehen sechs neue Beamtenhäuser (vier
zu je 900, zwei zu je 650 2) und sieben in Nairobi
im Werte zwischen 150 und 900 K.

Für Neuanlage von Wegen und Brücken sind
15 000 2 (gegen 1322 im Vorjahre) ausgeworfen.

Im Transportamt ist ein neuer europklscher
Angestellter mit 220 8L Gehalt vorgesehen. Die
Kosten für Europarelsen sind um rund 1500, die
Kosten für Inlandreisen um rund 2000 2 höher
als im Vorjahre veranschlagt worden.

Das Personal im Schatzamt ist um zwei
europäische Assistenten zu je 250 E erhöht, die
Veterinärabtetlung hat drei neue Assistenten zu

.„ie 350 K eingestellt.
Die Ugandabahn hat 38 000 8 weniger Berlust

gehabt, als erwartet wurde, und wird im laufenden

Jahre voraussichtlich ganz ohne Verlust abschneiden.
- III. Schluß.

Der Zuschuß, den das Proteltorat im Rechnungs-
jahre 1904 vom Mutterlande gebraucht hat, betrug
147 803 ę 11 ah 8 d gegen 310 020 S 1 sh

in 1908 und 216 185 8 7 sh 6 d ku 1902.

Im laufenden Rechnungsjahre wird mit einem
Defizit von 240 360 K gerechnet.

Perschiedene MWilkeilungen.
Rnolontale Candwirtichast.

Die soeben erschienene Nummer 6 (Juni 19060)
des „Tropenpflanzer“, Organ des Kolontal-Wirt-
schaftlichen Komitees, Berlin, Unter den Linden 40,
bringt an erster Stelle den Bericht VII (Frühjahr
1906) über die „Deutsch-kolontalen, Baumwoll-
Unternehmungen“. Dieser Bexricht, der im wesent-
lichen auf S. 357 ff. des D. Kol. Bl. zum Abdruck

gelangt ist, schildert den jetzigen Stand der Baumwoll=
Unternehmungen in den deutschen Kolonien. Dr.
Rudolf Endlich liesert einen durch Abbildungen
erlduterten Beitrag über dle Zacatönwurzel, eines
der wichtigsten Ausfuhrprodukte Mexikos. Die ge-
ringen Kenntnisse, die über die Zacatönwurzel ver-
breitet sind, lassen die Arbeit von Endlich gerade
für die deutschen Interessentenkreise wichtig erscheinen,
da Deutschland unter den die Zacatönwurzel ver-

brauchenden Ländern an erster Stelle- marschiert.
Endlich äußert die Ansicht, daß es keineswegs aus-
geschlossen sein dürfte, daß auch in unseren Kolonien
hohe Büschelgräser ein brauchbares Marktprodukt
liefern dürften. Die Graswurzelgewinnung därfte
vielleicht auch in unseren Kolonien berufen sein,
stellenweise als Eingeborenenproduktion eine Rolle
zu spielen. Bezirksamtmann Dr. Gruner teilt die
Ergebnisse von vergleichenden Zapsversuchen an
Manihot Glaziovii und Kickxia elastioa in Togo

mit. Beachtenswertistdie Beobachtung, daß Kickzia
elastica mit 20 cm Stammumfang bei einmaligem

Zapfen ebensovicl Kautschuk zu ergeben scheint als
Manihot Glaziovü mit 50 bls 60 cm Stammumfang.

Bei dieser Gelegenheit machen wir unsere Leser
darauf aufmerksam, daß nunmehr auch Heft 1 der
Verhandlungen des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees
vom 15. Mail 1906 erschienen ist. Wir beschränken
uns an dieser Stelle darauf, im nachfolgenden die

einzelnen Punkte der interessanten Tagesordnung
wiederzugeben: '

1. Einführung der Pflugkultur in den deutschen
Kolonien; «



Beschaffung von Plantagenarbeitern in Deutsch-
Ostafrika

Wirtschaftliche Erkundung für denEisenbahnbau
im mittleren Deutsch-Ostafrika;

Wiricchaftüche ErkundungPalime—Sokodé;
Kolonial-Maschinenbau und Transportmittel.
Baumwoll-Unternehmen; l

Kautschuk und Guttapercha-Unternehmungen: Z
a) Mistelkautschul-Erkundung in Venezuela,
b) Guttapercha= und Kautschuk-Unternehmen

in Neuguinea.

Kalkulation von Kautschuk-Pflanzungen;
Kalkulation von Sisalagaven-Pflanzungen;
Die Gerbstofffrage in den deutschen Kolonien;
Vertellung von Saatgut. Wissenschaftliche und

gcchniche Prüfung von Rohstoffen und Pro-

. Gefchüftlichess

PHOR- einer Togobahn

10.

11.

Erpedition zur Erforschung und Zekämpfung der

Schlafkrankheit.

Dem Beispiele Deutschlands folgend, beabsichtigt
die Pariser Geographische Gesellschaft, zur Erforschung
und Bekämpfung der Schlafkrankheit eine wissen-
schaftliche Expedition zu organisieren. Von den zur
Teilnahme an derselben ausersehenendreiBakteriologen
werden zwei nach dem Kongogebiet entsandt werden.
In Brazzaville ist die Errichtung eines Laboratoriums,
verbunden mit einem besonderen Hospital, vorgesehen;
in letzterem sollen die von der Krankheit ergriffenen
Weißen und Farbigen ärztlich behandelt werden.
Die Dauer der Expedition, deren Kosten auf
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ungefähr 200 000 Fr. veranschlagt sind, ist auf
1 Jahre bemessen. Die gewonnenen Resultate
und Beobachtungen sollen im Institut Pasteur, wo#
der dritte der Bakteriologen zurückbleibt, weitere Be-

arbeitung finden.

VVVVVVVVVVVVVVYVYVYVVVVVVVVVVVVVVV

Titeratur-Perreichnis.

Alle zungegengne Bücher werden in diesem Teile aufgeführt. Be-
jendere esprechung ersel nach diesseiligem Ermessen. Rücksendungfieingegangenen Bücher findet unter keinen Khelnden statt.

Die Kämpfe“ der Geutschen Truppen in Südwest-afrika. und amtlichen Materials bearbeitet

von der fe Hon thrasti Abteilung I des Großen
Generalstabes. Erstes He Ausbruch des Herero-

Aufstandes, Giegechug der Kompagnie Franke. W#
6 Abbildungen,und 4 Karten. Berlin 1906. Vervon E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche mc-odst r
(Es werden iuler fünf Hefte zum Preise von je 40 bis

50 Pf. erscheinen)

Die Landfrage und die Frage der Rechtsgültigkeit der

Konzessionen inSchwestofrika von: r. ju nn
esse. Lex. 80. Geh. à 10 Mk., geb. in

Halbfran 4 12 Mk. 5% . Hern#nn Costenoble in
Jena, Verlagsbuchhandlung.

R. v. Büscher- Trenfeld, (Generalkonsul!: Paraguayin Wort und Bild. tudie über den wirtschaft-

lichen W des Landes. Zweite stark vermehrte
Auflage. Mk. 5,—, geb. Mk. . erlin

Verlag von 9. S. Mittler 7lr 56n2 Königliche Hof-
buchhand

un weht 50 wissenschaftlichen Beobachtungen
auf Reisen. Unter Witrwirkung3 bamhater Gelehrter

.v. Neu

herausgegeben von. Professor mayer.Dritte Auflage. I (xxll und 844 Seiten mit
2 Karten). Brosch. —2 25,—, Band IIeb. M. 26,—.

(XV u. 880 Seiten). Brosch. Mk. 24.—, geb. Mk. 25—.
Verlag von Dr. Max Jänecke in Hannover.

Perkehrs -Machrichten.
Am 26. Mai d. Is. ist in Keetmanshoop in Deutsch-Südwestafrika und am 27. Mai d. Is.

in Omaruru, gleichfalls in Deutsch-Südwestafrika, eine Reichs-Telegraphenanstalt für den internatlonalen

Verkehr eröffnet worden.

Die Worttaxe für Telegramme nach Keetmanshoop und Omaruru ist dieselbe wie für Telegramme
nach Windhuk und den übrigen Anstalten bes Schutzgebiets. Sie beträgt zur Zeit 2 Mk. 75 Pfo.

Die Postanstalten in Ababis, Kubut, Moltahöbe, Ramansdrift und Waterberg in

Deutsch-Südwestafrika sind zur Teilnahme am Nachnahmedienst im Verkehr innerhalb des Schutzgebiets
und mit Deutschland ermächtigt worden.

Lostampfschiffsverbindungen nach den deutschen Schutgebieten für die Zeit vom 16. bis 30. Juni 1906.

Die Abfahrt erfolgt Einschiffungshafen. Vriefe mussen aus
Nach vom Ein- auer Berlin spätestens

schiffungshafen am: der Überfahrt abgesandt werden am:

hrulavel. 21. Juni 19. Juli bricheige M
1. Deutsch-Uen-Gninea. n Simpfonhafen 45 Tage9. 29. Zyri 17. Juli

1. Juli Simpsonhaen 415Brindisi
(englische Schiffe)

l lFi richWlh
105 ab

hafen 46 W



414

im Fra#n#

Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Briefe miüssen aus

Nach vom Ein- am: Dauer Berlin spätestens
- schiffungshafen der Überfahrt abgesandt werden am:

Ge . i basa O
2. Dentsq·Ostasrita. ack Le#ua 5% 25. Juni Mombasa O 21 Tage « F

VII IMM- Muansa und eape 9. Juli Mombasa O 16 Tage 28. 28. Juni 6. Juli
5EWiomhalaWeiler. (beutsche Schiff) I 6 10#8 *. V.

b er #er der Uganda- Brindist · 30. Juni Mombasa O 15 Tage
bahn und von der Endstation(österrelch. Schisse)

aensaahden Wefim.;Warseile 100. Juli Mombasa S 17 Tage 8. Juli 90 abds.
Brindisi 8. Juli Mombasa O . Juli 108 abbs.(## ü, I ombasa O 20 Tage 6 Juli a

R 9. Juli Tanga 17 Tage -·-

»Ich tieris»04aichti,kzgs"i (v·-gJTchia-) dun 6 rn * n ao 9 -

Basis-fundDIE-hastqu musscheuschmo «Jum Tanga 22 Tage

Neapel 9. Juli Daressalam 17 Tage
(dbeutsche Schiffe) ;

enua 26. Juni Daressalam 23 Tage 23. 27. Juni 7. Juli
(deutsche Schiffe) 1 6 108 n dali

on eindiß,. 30. Juni ## ibat 4. Jagerreich.

 ——————— - «"«s0s«"0·"s33-75 --"
qmmamlpostra Marseille 10. Juli Zanht E. 15 v — 8. Juli 10abds.

2 r#. Wach Dar-
esfalam Goud enls·

Brindisi 8 Juli in d . Juli 108 abbs
G#ither Schiffe) " Se weiler mit «

nächster Gelegenbeilt

8. Deutsch-Slbwegafrita. b * J Souermn  Fva- 3 Sen *—Samburg . Juli wakopmund ge .Juli 90 vms.

e, -m—ui“°„ *8 Antwerpen 11. Juli Swakopmund 20 Tage 10. Juli 126 ums.

 oteettE!u * ä— outhampton 16. 30. Juni Swakopmund 25 Tage 15. 29. Juni 118oms.

tn3 Southampt 7. Juli Swakopmund 22 . 6. Juli 118 oms"7 outhampton Juli wakopmun iage6. Juli oms.

rmss Luthor 14 1 gen urg b. Juli —22 Tage 14. dutabds.
——— outhampton 29. Juni Kapstadt 17 Tage 22. Juni

von itnächster 1124 pms.

Southampton 16. 80. Juni L#deritzbu#722Tage15.2.Iuni

Antw 11. Juli ##lerihöucht 2 Tage,10.JulP 125 ums.à änmP’ 44. 1 — Et# e 4 bbuch )1! L2
Southampton 23. Juni kapftadt 17 Tage 22. Juni 112 vms.

n bort weiter mit n *
ri " Lüde r

e) nach Ramonsdrift, Waormbad Southampton 23. Juni K. t 17 22. Juni 118 oms.
von dort weiter 6 em

Landwege Über Steinkopf

 nach Uamas Southampton jeden Sonnabend Kopstadt 1317Tagt8 Freitag 118 oms.
' Glasan bllosllplttqtoaist-It

MS post nach

4. den Rarolinen, — an  87e . Aug. onape ge

den Palan·Inseln, lhraseeel, 6 Saipen 41 - 31.9Juli 108 abds.
den Mariauen, . aluit 562

den Marshall·Inseln.Auf  des Absenders werden Briefsendungen vch den Marianen auch über Japan
geleilet; von Yokohama weiter drei= bis viermal fährlich mit Segelschiffen.

Neapel 21. Juni Tsin 36 Tage 19. Juni
ö. Mlantichon. SrornascnSchiffe) 5%% z 6 1is1Cabds.

- jeden Sonnt Tsingtau 36 e jeden ita(englische Schiffe) 1 as * t6

arseille 24. Juni Tsingtau 36 Tage 22. Juni 10 abos.
ra#nösische Schiffe)

Cherbourg 27. Juni Apia 27 u. 29 Tage 26. Juni 1265 ums.
(#ber New-Vork—

6. Jamoa. San Franeisco)
Queenstown 1. Juli ia W i

ccher Ae — duli Ap Tese * ons.
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 Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Priefe müssen aus

Nach vom Ein- Dauer Berlin spätestens
schiffungshafen. am: der Überfahrt abgesandt werden am:

« Hamburg 10. jedes Monats Viltoria 19 Tage 9. jed. Mis. 90 vms.
7. Ramerun. Duala 20 Tage

· , Kribi 21 u. 22 Tage " «

s) ImchsssustEINIGE-PM- Boulogne 11. jedes Monats Viktoria 18 Tage 10. jed. Mts. 1255 nachm.
*2 * ur Mer Kribi 20 u. 21 Tag

« #eeihe Sai Duala 26
om̃ie,nsn loria Liverpool 16. 30. Juni Duala 23 Tage 14. 29. Juni 107 abds.

#1 Hamburg 11. Juli Duala 40 Tage 10. Juli 7 abds.
i s Kribi 92r008

4 - ! l7

 naq Rio del Wen Liverpool 30. Juni Rio del Rey 23 Tage 28. Juni 107 abbs.

Hamburg 11. Juli Rio del Rey 40 Tage12. Juli 7# abds.

9 nach dem Sschadsee-Gebiet Li j os 17 „ seden Donners

e) na E— ie iverpool jeden Sonnabend e e " eneDe tag
a Vo

0 nach. Olftdinge Liverpool jeden Sonnabend Calabar 19 Tage, #jeden Donnerstag

von url F 104x abds.
e) nach Molund Antwerpen 28. Junie 3Matadi 19—20 . Junivon da 9e.12 mlt — ### . 123/ nachm.

Vordeaux 25, jedes Monats bohn u e und 128. jed. Mis. 1057 abds.
dem Kongo, Ssongen und!

Haeb dle Molunopdz.

Hamburg 10. jedes Monats Lome 18 Tage 9. jed. Mts. 90 oms.

Boulogne fur Mer 11. jedes Monats Lome 17 Tage 10 jed. Mts. 1265 ums.
(deutsche Schiffe)

Hamburg 11. Juni Lome 20 Tage 10. Juni 71 abds.

Hamburg 26. jebes Monats Lome 26 Tage 25, jed. Mts. 715 abds.

Notlerdim 390. jedes Monats Lome 22 Tage 29, jed. Mit. 98 abds.
(eutsche Schiffe)

S. Cogo. 1 Hamburg 2, jedes Monat# Lome 48 Tage 1. jed. Mts. 7 abds.

Notterdam 8. jedes Monats Lome 87 Tage 7. jed. Mts. 988 abds.
(beutsche Schiffe)

Marseille 12. jebes Monats hSotonon 2 Tage 0. jeb. Mts. 10v abds.
von ba ab Land dung

Borbdeaux 25. jedes Monats Cotono 14 23. jed. Mis. 10 abds.von da ab Lando —

1 Liverpool jeden Sonnabend 5 Tage Donnerstag L## abds.
WiedonVeweie #skz44

ur a bi cmeien Schiffsverbindungen werden nertnur dann gesazu, wenn der Absender
e durch einen Leitvermerkverlangt ha

Eintreffen der Post auß den deutschen Schusgebleten.

Landungs-DiePost ist fam Landungg., Di ist fall
Bon hafen yA a 1 Von hafen Huis

l . . . 8. Juli s tote-.s.«

Wswsouma.32j:m« VIIan nauern g 16 e Jue
- den Rarolinen

e 2-- Bund 3 6 15. Juli
— I1. Juli WMarshal-Inseln

 KWorseilue 16. Juni Neapel .. 24.Juni
Brindist.28 jed. Mantschen .. .Brindist.. 17. Juni 1. Juli

- Marseille c28. Juni

Dentsch·SdwestafritaAniwerpen.24*.Juni semea Queendtown 262. Juni

n#örd#.Leild. Schutzgeb. 2— n 4 """" Plymouth
Ihll.Teld. Echuhgeh. Southampton 17. N# 2Wi oso z a 16.#.Giei

* Famoreitstage für die urtt deutschen Schisfen eintreffenden m
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Schiffsbewegungen der Woermann-Linie zwischen Hamburg und West- und Südwestafrike.

Reise Leyte Nachrichtenostda

ve—siv moser von nach bis 12. Juni 1906.

Hamburg Kamerun am 11. Juni ab Boulogne.

Swakopmund stant am 10. Juni in Kapstadt.
Hamburg rutu am 3. J#asab Las Lalmas.““ r am 9. Junie m Libreville.
Hamburg otonou am 7. Juni Dover passiert.

Kapstadt Swakopmund am 11. Juni in Swakopmunv.

Hamburg Swakopmund am 6. Juni in Smakobmund.
zur Zeit in Hamburg.

Liberia amburg am 10. Juni in Hamburg.
Mossamedes amburg am 11. Juni in Hamburg.

Loburg ictoria am 9. Juni in Lome.
H## Lüderigtzbucht am 21. Mai ab Swakopmund.La krigahg Hamburg am 10. Juni ab Madeira.

Swakopmund Hamburg am 4. J#tseab Swakopmund.amburg Kio Nunez am 9. Juni in Antwerpen.
amburg L#derigbucht am 29. Mai in Teneriffe.

*7• ur Zeit im Hafen.
Kamerun Hamburg 27. Mai in Lagos.
Loburg Swakopmund em . Juni von Hamburg abgegangen.

amburg Burutu am 12. Juni von amburg abgegangen.
Burutu Hamburg am 11. Juni ab Lag
Hamburg Gabun am 11. Juni ab 7Mn geolmos.

zur Bei in ERio Nunez ab 2 Palmas.

Degama um ab Las Palmas.Duala an - JuniabLa
Swakopmund am 4. Juni ab S#entmun

mburg am 7. Juni ab Las Palmas.
amburg am 12. Juni ab Las Palmas.

amburg am 2. Juni in Assinie.
amburg am 6. Juni in Rufisque.
amburg am 11. Juni Ouessant passiert.

Lonburg am 8. Juni in Erifamburg am 28. Mai in La

amburg am 13. Juni von8 abgegangen.
otonou am 8. Juni inS
amburg am 22. Mai ab Swakopmund.
amburg am 31. Mai in Sao Thomé.
amburg am 4. Juni in Swakopmunde:.

Hamburg am 9. Juni in Accra.
amburg am 27. Mai in Las Palmas.

Loaurs am 7. Juni in Swakopmund.
mburg am 2. Juni ab Las Palmas.

amburg a#m 5. Juni ab Las Palmas.

Z am 10. EDovervasttet.

Bekauntmachung.
Bei der im hiesigen Handelsregister

Abteilung A Nr. 12 verzeichneten Firma
Gustav Deutlinger in Bethanien
ist heute ein etragen worden, daß der
Kaufmann Emil Tempel in Betha-
nien in das Geschäft als persönlie
haftender Gesellschafter eingetreten i

und die Gese usch aft am 4. November
1905 begonnen

Die bisherige„bem wird unver-
ändert fortgeführt (##)

Keetmanshoop, den 28.April 1906.

Anzeigen.
Inserate (ür die dreigespoltene Petitzeile oder deren Raum 25 Mn. 4ab an E. S. Mitller &amp; Sohn, Berlin swes. noochsur.es.einzusenden.

Or. med. A. Smitirsches Ambulatorlum für

Herz- und Neriven kran ke
Berlin W. 76 Potsdamerstrage5 W#in

t
Pln Unternuchung und Behendlung. ** an
Literatur: Dr. med. U#ax „ Herz- u. Nervenlelden u. In#r#o ·
unterbrochenen u. Wechselströmen. — Historisches, The en —
In gemelnverständl. Darstellung. (Zu bezlehen -. zalle Buchbandl. Preis 50 Pf.)

Lichtpauspapierfabrik „Pbos“, Deimold.
Zeichen-, Paus- und Lichtpauspapier,

Der Kaiserliche Bezirkörichter. Tuschen, Radiergummi, Zeichenmaßstübe, Reifzeuge.



Betlage zum Deutschen Kolonlalblatt 1906 M 12 vom 16. Juni 1906.

Abersicht
über

die seit der letzten Tagung vorgefallenen, die Schutzgebiete betreffenden
wichtigeren Ereignisse.

Togo.
Auch in dem verflossenen Jahre sind im Schutzgebiete keine kriegerischen Ereignisse vorgekommen.

Dementsprechend zeigt die wirtschaftliche Entwicklung des Schutzgebietes einen gleichmäßigen Fortschritt,
der nur durch die ungewöhnliche Dürre des letzten Jahres allerdings nicht unwesentlich gehemmt wurde.

DieVermehrung der amtlichen Tätigkeit infolge der Junahme des Verkehrs machte die Teilung
des Bezirksamtes Lome in die Bezirksämter Lome-Stadt und Lome-Land notwendig. Auch die

Tätigkeit des Bezirksgerichtes in Lome nahm ganz wesentlich zu. .

Seit Anfang 1906 erscheint in Lome ein „Amtsblatt für das Schutzgebiet Togo- zweimal

monatlich, in dem in einem amtlichen Teile alle im Schutzgebiet erlassenen Verordnungen und

Bekanntmaechungen, Nachrichten der Postbehörde, Verkehrs- und Handelsnachrichten, Mitteilungen über
die Beratungen des Gouvernementsrates und Personalien undin einem nichtamtlichen Teil Mitteilungen

und Aufsätze, die für das Schutzgebiet von allgemeinem Interesse sind, veröffentlicht werden.
Die Gewährung von Jollkredit erfolgt nur noch gegen vorherige Sicherheitsleistung.
Eine Verordnung des Gouverneurs bestimmt, daß in sämtlichen Schulen des Schutzgebietes

außer der Landessprache nur die deutsche Sprache gelehrt werden darf, und regelt außerdemausführlich
den Lehrplan der einzelnen Klassen.

Am 18. Juli 1905 ist die Küstenbahn Lome—aAnecho dem öffentlichen Verkehr übergeben worden.

Am 28.August 1905 wurde in Gegenwart der Mitglieder der Studienfahrt des Reichstags die erste
Teilstrecke Lome —Noepe des Inlandsbahn Lome-Palime eingeweiht und eröffnet. Am 9. April 1906
war die Oberbauspitze bis in die Nähe von Towega gelangt, so daß auch die nächste Teilstrecke

Noepe—Assahun voraussichtlich in nächster Zeit dem Verkehr übergeben werden kann. Die Telegraphen-
linie war bis in die Nähe von Assahun fertiggestellt. Mit dem Bau des Empfangsgebäudes in Noepe

war begonnen worden. Der Betrieb der Bahn und der Landungsbrücke ist im Wege eines Pacht-

vertrages der Firma Lenz &amp; Co., die die Bahn baut, übertragen worden. Den Lsch- und Ladebetrieb

auf der Brücke hat diese Firna an die Woermann-Linie abgegeben. Ein Brücken- und Bahntari ist
eingeführt worden. # «

Der Ausbau der Wege schreitet günstig vorwärts. Die Brücke über den Haho auf dem Wege
Lome-Atakpame ist dem Verkehr übergeben worden.

Auf der Landungsbrücke in Lome soll während dieses Sommers ein dritter Kran aufgestellt
werden, weil die bisher vorhandenen 2 Kräne den Verkehr nur mit Mühe bewältigen können.

Die für den Beginn dieses Jahres geplante Ausstellung in Palime ist verschoben worden.
Als Eröffnungstag ist vorläufig der 27. Januar 1907 ins Auge gefaßt worden.

bekskammer von Togo hat sich wegen zu schwacher Beteiligung seiltens der Firmen

aufgelost. Himgegen ist eine Vereinigung der Lome-Kaufleutr gebildet worten.
Die Baumwollproduktion im Baumwolliahr 1904/05 (1. Oktober 1904 bis 30. September 1905)

betrug 129 796/60 kg oder 519,2 Ballen gegenüber 108 169 kg im Vorjahre. Sie blleb also hinter
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der Schätzung fast um die Hälfte zurück, wefentlich infolge ungewöhnlicher Dürre. — Neue Entkernungs-

anlagen mit Motor- bzw. Dampfbetrieb sind von der Deutschen Togogesellschaft in Ho, Atakpame und

Sokodé errichtet worden. Die neugegründete Togo-Baumwollgesellschaft baut zur Zeit eine Entkernungs-

anlage mit Motorbetrieb in Palime und plant die Errichtung einer weiteren in Atakpame.

Die Plantagengesellschaft Kpeme hat Ende 1905 in Kpeme eine Lokomobile von 18 Pferde-
kräften an Stelle eines Göpelwerks zum Antrieb der dortigenB schine aufgestellt.

Der Gesellschaft wurden durch Bundesratsbeschluß vom 18. Januar 1906 Korporationsrechte
verliehen.

Die aufforsung des Schutzgebietes soll durch eine Verfügung, die den Missionsgesellschaften

für Anpflanzung bestimmter Nutzbäume Prämien verspricht, gefördert werden. — In der Landschaft

Kpime im Misahöhe-Bezirk ist das Vorkommen eines bisher nur in Gabun bekannten, Mahagoniholz

liefernden Meliaceenbaumes (Khaya Klainii Pierre, in der Ewe- Sprache = Alu= genannt) festgestellt

worden. In letzter Zeit ist ferner am unteren Mono aus einer Ficus-Art Kautschuk gewonnen
worden; die wissenschaftliche Bestimmung des Baumes steht noch aus.

Nach einem vorläufigen Bericht des Bezirksgeologen Dr. Koert liegt das Eisenerzlager von

Banyeli frei zu Tage. Es flndet sich ein Roteisensteinlager von mindestens 12 m Mächtigkeit, aus

dem nach vorläusiger Schätzung etwa 20 Mill. Tonnen Erz im Tagebau gewonnen werden können.

Ferner wurden auf der Nordseite des Tschäde-Berges im Lamatischi-=Gebirge titanhaltiges
Magneteisen, am Kerang-Durchbruch durch das Ssola-Gebirge Graphit und 16 km sfüdwestlich der

Station Sokode Bleiglanz, Schwefelkies und Kupferkies gefunden. In südlich von Kpandu
gesammelten Gesteinsproben wurde Gold festgestellt, allerdings nicht in einem den Abbau lohnenden

Gehalt, immerhin ist der Bewels des Goldvorkommens in Togo erbracht und die Möglichkeit reicherer

Goldfunde gegeben.
Die Maßnahmen zur Hebung der gesundheitlichen Verhältnisse sind erweitert worden: Am

18. Januar 1906 wurde die Krankenbaracke in Lome eröffnet. — Wegen in Dahomey aufgetretenen

Gelbfiebers wurde eine Quarantäne für den Verkehr aus Dahomey angeordnet.

Bei Badja traten 4 Fälle von Gelbfieber auf. Um gegen eine Ausbreitung dieser Krankheit

mrööglichst umfassende Vorsichtsmaßregelu zu treffen, wurde ein durch eine frühere Forschungsreisenach
Südamerika mit Gelbfieber vertrauter Assistent des Instituts für Schiffs- und Tropenhygiene nach Togo
entsandt. Die Krankheit blieb bisher dank der ergriffenen Isoliermaßnahmen auf einen engumschriebenen

Herd beschränkt und darf als erloschen bezeichnet werden.

Die Bekämpfung der Moskitogefahr wurde durch Verordnung geregelt. Lome kann infolge

der energisch durchgeführten Mückenbekämpfung fast als malariafrei gelten. Ebenso ist dadurch der
Ausbreitung von Gelbfteber die Möglichkeit benommen worden. Die Mückenbekämpfung in Anecho ist

wesentlich gefördert worden.
Die Westgrenze des Schutzgebiets gegen die englische Goldküsten-Kolonie ist nunmehr bis auf

ein kleines Stück am Aka zwischen dem 6° 10“ und 6° 20’ n. Br., über das noch Verhandlungen
zischen den beiderseitigen Regierungen schweben, völlig geregelt und vermarkt.

Die Verhandlungen, welche mit Frankreich seit dem Jahre 1901 über die endgültige Ver-
markung und Regulierung der Togo-Dahomey-Grenze, namentlich in dem Gebiet zwischen den
Parallelen 70 und 95 n. Br., schweben, konnten noch nicht völlig zum Abschluß gebracht werden.

Kamernn.

In verschiedenen Teilen des Schutzgebietes traten Unruhen lokaler Natur aufj es handelte sich

aber fast durchweg um Eingeborenenstämme, die der deutschen Herrschaft noch nicht botmäßig waren.

Die zur Unterdrückung erforderlichen Expeditionen letsteten durch Eeschlichung neuer Gebiete für
Handel und Verkehr dem Schutzgebiet wesentliche Dienste.
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Die Manenguba-Expedition unter Oberst Müller Anfang 1905 wurde entsandt, um die un-

botmäßigen Elongs zu bestrafen und sodann das Gelände nordsstlich der Manenguba-Berge, dem

Enbpunkte der geplanten Kamerunbahn, zu erkunden.

Die Bapea-Expedition unter Hauptmann Dominik hatte den Zweck, die friedlichen und arbett.
samen Janbassas dauernd vor den kriegerischen Bapeas zu schützen) sie führte zur Unterwerfung dieses

Volksstammes. ·

Hauptmann Glauning unternahm eine Expedition zur Unterstellung der früher zu Bali gehörigen
Landschaften unter die Oberhoheit des Balihäuptlings, zur Bestrafung Bametas und zur Ausbreitung
der deutschen Autorität im südlichen Teile des Bamendabezirkes. Eine spätere Reise desselben Offiziers
in den nördlichen wenig bekannten Teil des Bezirkes brachte reiche Aufschlüsse über die dortigen
Verhältnisse und führte zur Anlage eines Zollpostens in Kentu.

Der Ianenbr er cse anon durch seine durchweg friedlich verlaufene Bakoko-Expedition
die Landschaften des Edeabezirkes südlich des Sanaga. «

Die zur Erforschung bes Njongflusses entsandte Expedition unter Hauptmann Freiherrn

von Stein hat die Schiffbarkeit des Flusses für flachgehende Dampfer von den Tappenbeckschnellen
bis zirka 5 Tage oberhalb Akonolinga festgestellt. Zur Sicherung der Schiffahrt, die von derGesellschaft
Süd--Kamerun mit zwei Dampfern betrieben wird, ist ein Posten am Endpunkte der Schiffbarkeit in

Abong-mbang angelegt worden.

Das sich zwischen dem Njong und dem oberen Djaflusse ausdehnende Gebiet der Makas und

Aimstämme ist noch nicht ganz unterworfen, wenn auch berelts eine große Anzahl von aufständischen
Häuptlingen um Frieden gebeten hat. Im April d. J. hat sich Hauptmann Dominik zur endgültigen

Unterwerfung nach dem Makagebiete begeben.
Der Mörder des Grafen Pückler im Croßgebiete wurde ergriffen und hingerichtet.

Der Wute-Häuptling Agila, der sich bis dahin der verdienten Strafe durch die Flucht ent-

zogen hatte, wurde durch eine Patrouille festgenommen und fiel im Gefecht, als seine Anhänger ihn

zu befreien suchten. Der letzte der noch unbotmäßigen Wute- Häuptlinge, Agutte, hat sich mit seinem
canzen Anhange dem Hauptmann Dominik gestellt, nachdem vorher sein Hauptzusluchtsort durch
eine Abteilung der Schutztruppe unter Oberleutnant Schröder, der hierbei den Tod fand, erstürmt
worden war.

Gegen den im Süden des Fontemdorfbezirkes ansässigen Stamm der Mbos ist eine Expedition

der Schutztruppe unter Hauptmann von Krogk erfolgreich durchgeführt worden.

Mit Rücksicht auf die verschiedenen lokalen Unruhen ist das Verbot der Einfuhr von Vorder-
ladern und Handelspulver noch aufrecht erhalten worden. Von den Nachbarkolonien hat sich die

spanische diesem Vorgehen durch Erlaß eines gleichen Verbotes für den Batabezirk angeschlossen.
In Lolodorf, Kusseri, Jaunde und Banjo wurden neue Postanstalten, in Bonaberi eine neue

Telegraphenanstalt errichtet.
Die Landfrage im Konzessionsbezirk der Gesellschaft Süd-Kamerun wurde durch ein neues

Abkommen geregelt. Meinungsverschiedenheiten über die Landfrage im Gebiete der Gesellschaft Nord-

west-Kamerun sind einem Schiedsgerichte unterbreitet worden.

Die Landkommissionen für die Verwaltungsbezirke Victoria und Buea haben mit Festlegung
der Reservate ihre Tätigkeit am Kamerunberge im wesentlichen zum Abschluß gebracht.

Der Handel des Schutzgebietes hat im Jahre 1905 einen starken Aufschwung genommen.
Sein Wert ist um mehr als 5 Millionen Mark gegen das Jahr 1904 gestiegen.

Die Mantagen am Kamerunberge haben unter der Braunfäule und der Rindenwanze stark
zu leiden gehabt.

DieEingeborenen. Kulturen haben durch Anlage von Versuchsfeldern bei fast sämtlichen Bekires.
4tern und Stattonen eine wesentliche Förderung erfahren. Besonderer Wert ist auf die Kultur von
Baumwolle und Reis gelegt worden. «

II
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1 Zur Erhaltung und Vermehrung der Kautschurbestände des Schutzgebietes sind einschneidende

Maßnahmen geplant, die in einer Konferenz mit den Interessenten und Sachverständigen beraten

werden sollen.
Mit der Kamerun Bergwerks. anengesellcchaft sind Verhandlungen über die Erteilung einer

Konzession zur Petroleumgewinnung im Gange, für die als Grundlage die inzwischen erlassene
Bergverordnung dient.

- In gesundheitlicher Beziehung ist zu bemerken, daß Südkamerun vor kurzem von einer Pocken-

Epidemie heimgesucht worden ist. Es gelang jedoch durch rechtzeitige Impfungen sie bald zum
Stillstand zu bringen.

Durch eine gemischte deutsch-englische Kommission, die ihre Arbeiten im Mai beendet hat, ist

die Grenze gegen Southern Nigeria zwischen der Küste und dem Eroß-Schnellen-Gebiet örtlich
festgelegt worden.

Ein in London am 19. März d. J. getroffenes s aber noch nicht ratifiziertes Abrommen legt

ferner die deutsch-englische Grenze zwischen Dola und dem Tschad-See in ihren Details fest. England
hat seine Ansprüche auf Dikoa gegen Aufgabe eines kleinen deutschen Gebietes an dem linken unteren

Faro--Ufer fallen gelassen. Der deutsche Besitzstand in der Nachbarstadt von Dikoa hat nach dem

Abkommen eine Abrundung nach N. W. zu erfahren, so daß die Grenze auf zirka 9 km von Dikoa

entfernt bleibt.
Die belden Ende v. J. nach dem Sanga und Dscha aufgebrochenen gemischten deutsch französischen

Kommisslonen zur Regulierung der Süd= und Ostgrenze von Kamerun haben ihre Arbeiten begonnen.

Die Südexpedition, deren deutsche Abteilung Hauptmann Föärster leitet, hat mit Schwierigkeiten des

Transportes und der Beschaffung der Nahrung für die erforderlichen zahlreichen Träger in den vielfach
dünn bevölkerten Grenzgebieten zu kämpfen. Die französische Abteilung hat sich daher genötigt gesehen,
ihr ursprünglich sehr zahlreiches weißes Personal auf ein Drittel zu reduzieren. Die Kommission hat
bestätigt, daß Missum-Missum, um welche Faktorei bekanntlich im vorigen Jahr ein bedauerlicher
Zusammenstoß zwischen den örtlichen beiderseitigen Verwaltungen stattfand, zirka 4 km nördlich von der
französischen Grenze auf unzweifelhaft deutschem Gebiet liegt. Die Kommission hofft vor Anbruch
der großen Regenzeit im September d. J. ihre Arbeit bis zu dem Schnittpunkt des 11° 20“ 5. Gr.

mit dem Campo-Parallel, wo das spanische Muni-Gebiet beginnt, beenden zu können. Ob an diese

Arbeiten anschließend die deutsche Kommission auf ihrem Rückweg zur Küste auch gleich noch mit einer
spanischen Kommission die deutsch-spanische Grenze am Campo aufnehmen wird, dürfte wesentlich von

den Entschließungen der spanischen Regierung, die noch nicht bekannt sind, abhängen.

Die Ostgrenzexpedition hat die Cage von Bania am Sanga (16° 6°’15“ ö. Gr.) und von Gaza

(15°% 67 45“ ö. Gr.) astronomisch bestimmt. Nach der ebenfalls astronomisch zu erfolgenden Feststellung
der Lage von Kunde beabsichtigt die Kommission nach Norden zu triangulieren, da das Terrain hierzu

günstig ist.
Der von der Woermann-Linie übernommene Bau einer Brücke in Victor#a wurbe zu Ende

geführt; die Landung und Verschiffung von Gütern ist damit an diesem Punkte der Küste wesentlich

erleichtert und gesichert.
wecks Anschlusses dieser Brücke an ihre Mlanzungsbahnen erhaute die Westafrikanische

Planzungsgesellschaft „Victorigs einen Strandweg vom Kakaohafen, wo die Bahnen bisher endeten,

durch den Botanischen Garten und verlegte auf diesem Wege ein Gleis bis zur Brückenwurzel.

Das Woermann-Dock in Duala hat zur Qufriedenheit funktioniert) es war ausreichend
beschäftigt.

Der Bau einer Eisenbahn von Duala nach den Manengubabergen istgesichert, nachdem der

Reichstag die geforderte Zinsgarantie bewilligt hat. Der Buu wird von der Firma Lenz &amp; Co.

ausgeführt.



— 5 —

Deutsch-Südwestafrika.
An Stelle des in den Ruhestand getretenen Generalmajors Leutwein wurde der Kaiserllche

eneralkonsul in Kapstadt v. Lindequist an die Spitze der Schutzgebietsverwaltung berufen. Er traf

am 21. November v. J. in Swakopmund ein, nachdem er kurz vorher in Lüberitzbucht von dem mit

der Vertretung des Gouverneurs betrauten Generalleutnant v. Trotha die Geschäfte übernommen hatte.
Die von ihm angetroffene Kriegslage gestattete es ihm, an die Pazifizierung des Hererolandes auf

feieblichen Wege heranzutreten, indem er mit Hilfe der Missionare die Sammlung der im Felde

zerstreuten Herero in die Wege leitete und biszher mit gutem Erfolge durchführte. Kriegerische Unter-
nehmungen haben seither im Hererolande nicht mehr stattgefunden, was dem Wiederbeginn der Farm-
arbeiten an manchen Orten zugute kam. Es war dies jedoch nur in beschränktem Umfange möglich,

da es den durch den Aufstand schwer geschädigten Farmern an den erforderlichen Geldmitteln gebricht.

Die Hoffnung, dieser wirtschaftlichen Depression durch Gewährung weiterer Hilfeleistungen seitens des
Reichs zu begegnen und den Wiederaufbau der Wirtschaftsbetriebe in ein beschleunigteres Tempo zu

bringen, verwirklichte sich infolge der ablehnenden Haltung der Majorität des Reichstags nicht. Die
Kolonialverwaltung ist jedoch von der Notwendigkeit des staatlichen Vorgehens nach der erwähnten
Richtung überzeugt und wird nicht unterlassen, mit einer diesbezüglichen Forderung erneut an die

hesetzgebenden Körperschaften heranzutreten.
Als eine Folge der durch die Aufstandsbewegung geschaffenen Lage erging unter dem

26. Dezember 1905 die Kaiserliche Verordnung, betreffend die Einziehung von Vermögen Eingeborener

in südwestafrikanischen Schutgebiete.) Diese Verordnung ermächtigt den Gouverneur, das Stammes-
vermögen solcher Eingeborener, welche gegen die Regierung, gegen Nichteingeborene oder gegen andere

Eingeborene kriegerisch-feindselige Handlungen begangen oder bei diesen Handlungen mittelbaren oder

unmittelbaren Beistand geleistet haben, ganz oder teilweise einzuziehen. Durch Verfügung vom

23. März d. J. machte der Gouverneur von der in der Verordnung ihm gegebenen Ermächtigung
Gebrauch, indem er vorerst die Einziehung des gesamten beweglichen und unbeweglichen Stammes-

vermögens aller Herero nördlich des Wenderreifes des Steinbocks, sowie der Zwartbooi-Hottentotten

von Franzfontein und der Topnaar-Hottentotten von Zeßfontein in die Wege leitete. Bezüglich der

Einziehung des Stammesvermögens der aufständischen Namastämme hat sich der Gouverneur weitere

Entschließung vorbehalten. -

Jur Steuerung des Spirituosen-, Waffen= und Munitionsschmuggels, wie der Tierfeuchen-
einschleppung wurde durch Gouvernementsverordnung vom 25. Januar d. J.“) die Einfuhr von

Feuerwaffen, Munition, Pferden und Spirituosen in das Ovamboland verboten und die Ausübung
des Handels wie auch die Anwerbung von Eingeborenen im genannten Gebiete von der Genehmigung

bes Gouvernements abhängig gemacht. Daneben ist bis auf weiteres der Lutritt in diesen Teil des

Schutzgebiets unter Zulassung der erforderlichen Ausnahmen überhaupt untersagt worden. Beti dieser
Sachlage wird auch einer unerwünschten Beunruhigung des als Arbeiterreserve wertvollen Gebiets

vorgebeugt, was insbesondere der Entwicklung der Minenbetriebe bienlich sein wird.

Die durch die Kriegslage geschaffenen Verhältnisse riefen eine lebhafte Zuwanderung zweifel-
eriter Elemente hervor. Diese Elemente singen an für die ösineliche Sicherheit des Schutgehiets

ns ernste Gefahr zu bedeuten. Dem Beispiele in fremden Kolonialgebieten, insbesondere der Kap-
kolonie, folgend, erlies der Gouverneur daher zur Behebung des Mißstandes unter dem 15. Dezember v. J.

eine die Einwanderung regelnde Verordnung, nach der durch die zuständigen Behbrden ungeeigneten
Personen der Jutritt versagt werden kann..)

) Vogl. Amtliches Kolontalblatt 1906, S. 1.
)sVel. Amtliches Kolonlalblatt 1906, S. 222 f.

*) Val Amtliches Kolonialblatt 1906.
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Zur Verfügung des Reichskanzlers betreffend die Bildung von Gouvernementsräten vom

24. Dezember 1903“) wurden unter dem 26. März d. J. vom Gouverneur Ausführungsbestimmungen
erlassen, die die Modalitäten festsetzen, unter denen der Gouvernementsrat in Deutsch-Südwestafrika

zu bilden ist.“') Der Gouvernementsrat wird sich schon mit den Vorschlägen zum Etat für das

kommende Rechnungsjahr zu beschäftigen haben.

Uber die Ergebnisse der fünfjährigen Grenzvermessung (1898— 1903) in Deutsch-Südwestafrika
längs des 20° ö. Gr., welche zugleich einen wichtigen Anhalt für die Landesvermessung dieses Schutzgebietes
bildet, ist soeben ein von Sir David Hill, dem Direktor der Kapsternwarte und wissenschaftlichen

Leiter der Grenzvermessungsarbeiten, verfaßte und in deutscher und englischer Sprache auf gemeinsame

Kosten der beteiligten Reglerungen gedruckte Bericht erschienen. Diese geodätischen Arbeiten dürften
neben dem praktischen noch einen dauernden wissenschaftlichen Wert haben.

Die kriegerischen Vorgänge im Süden des Schutzgebietes machten es im Hinblick auf die

Verpflegung der Truppen erforderlich, von Lüderitzbucht in der Richtung nach Keetmanshoop eine

leistungsfähige Bahn mit Kapspurweite möglichst schnell in kriegsmäßigem Vorbau zu legen. Es

wurde daher der Bau einer Eisenbahn von Lüderitzbucht zunächst nach Kubub/Aus der deutschen

Kolonial-Eisenbahn-Bau= und Betriebsgesellschaft übertragen und im Dezember 1905 begonnen. Der
Baufortschritt berechtigt zur Annahme, daß die Linie bis Kubub/Aus (etwa 150 km) im Oktober d. J.

fertiggestellt sein wird. Die erste Strecke (km 16, Kolmanskopp) ist bereits in Betrieb genommen.

Die beabsichtigte Fortführung der Eisenbahn Swakopmund—Wiondhuk nach Rehoboth, und
zwar in Kapspurweite, fand nicht die Genehmigung des Reichstages.

Der Bau der Otavibahn wurde trotz des Aufstandes und mancher Schwierigkeiten von der

Firma Arthur Koppel in anerkennenswerter Weise gefördert, so daß die Fertigstellung der gesamten
Linie Windhuk—Tsumeb im September oder Oktober erwartet werden kann. Seit Vollendung des

Bahnbaues bis Omaruru ist ein erheblicher Teil des Verkehrs zwischen Swakopmund und Windhuk

von der Otavibahn übernommen worden. Hierdurch haben die Verkehrsverhältnisse eine erhebliche

Verbesserung erfahren, was insbesondere von den Privatinteressenten freudig begrüßt worden ist.

Die Regierungsbahn von Swakopmund nach Windhuk steht noch unter militärischer Leitung.

Die Zahl der Betriebsmittel wurde dem gesteigerten Verkehr entsprechend erheblich vermehrt. Es
wurden Erhebungen über die Möglichkeit und die Kosten des Umbaues der StreckeKaribib—Windhuk

aus der Schmalspur in die Kapspur angestellt. Dieser Umbau erscheint erforderlich um der

Regierungsbahneine den Bedürfnissen entsprechende Leistungsfähigkeit zu geben.

Was die Niederwerfung des Aufstandes anlangt, so haben sich die Herero von dem bei

Waterberg erlittenen Schlage und der daran anschließenden Verfolgung nicht wieder erholt, so daß

im nördlichen Teil des Schutzgebietes seit geraumer Zeit Ruhe herrscht. Die im Hereroland stationierte
Truppe ist daselbst seit etwa Jahresfrist zur Stationsbesatzung übergegangen. Die Hottentotten unter
Hendrik Witboi und die Bondels unter Morenga haben jedoch nachhaltigen Widerstand geleistet,
so daß weitere Truppennachschübe zur Deckung der Ausfälle bis in die jüngste Zeit hineln not-

wendig wurden

 Die seit Juni vorigen Jahres entstandenen Ergänzungstransporte sind in der Anlage 1 er-
läutert. Anlage 2 zeigt unter Abzug der Heimsendungen und der Verluste den Ist-Stand der Schutz

2 truppe am 1. Juni 1906.
Nachdem Hendrik Witbol seiner im Gefecht bei Fahlgras am 29. Oktober 1905 erhaltenen

Wunde erlegen ist und sich die namhaftesten Führer der Hottentotten gestellt haben oder ergriffen worden

sind, kann auch im nördlichen Namalande der Aufstand im wesentlichen als niedergeschlagen gelten.

*) Vgl. Amtliches Kolonialblatt 1904, S. 1.

“) Vgl. Amtliches Kolonialblatt 1906, S. 372.
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Im StSen des Schutzgebietes ist Anfang Mai der Bandenführer Morenga nach einem auf
britischem Boden stattgefundenen Gefecht über die Grenze getrieben und von der Kappolizei gefangen-

gesetz worden. Der gefährlichste Gegner ist mit ihm beseitigt, aber noch stehen namhafte Führer,
wie Christan, Morris und Vielding mit ihrem Anhang im Felb. Die militärischen Operationen
müssen daher im Süben noch fortgeführt werden. Indessen wird es möglich sein, in absehbarer
Zeit einen Teil der Truppe zurückzuziehen; weitere regelmäßige Ergänzungstransporte werden vorläufig
nicht mehr entsandt. » -.·-« »

Bezüglich des Verlaufs des Aufstandes und der militärischen Operationen wird auf die vom

Oroßen Generalstabe bearbeiteten, dem Reichstag zugegangenen Denkschriften sowie auf die neuerdings
erbolgten Veröffentlichungen des Großen Generalstabes verwiesen.

« Wie die schweren Verluste derletzten Gefechte zeigen, kann die Wiederstandskraft des Gegners
im Süden des Schutzgebietes noch keineswegs als völlig gebrochen bezeichnet werden.

Gefallen: Verwundet:

. Diskr- Mann : Mann
Diese Verluste betrugen:

1. 8 Cefechte vom 4. bis 21. MWalnl.... 19 4

2. Gefecht w. Springpuetz und bei Dakaib am 23. Mu 5
3. Gefecht bei Tsamab am 24. MaMn 1 6.-

4—GefechtbeiNukaisam25.Mai.»»» — 1 4

 SEaumme 20 16 25

Was im übrigen die von der Schutztruppe für Südwestafrika in den Kämpfen gegen die auf-
ständischen Eingeborenen erlittenen Verluste anlangt, — vgl. Anlage 3 — so sind sie seit der letzten

Tagung des Kolonlalrats — Juni 1905 — um das Doppelte gesttegen. Im genannten Monat

betrug der Gesamtverlust der aktiven Schutztruppe 1070 Köpfe, davon tot 694 Köpfe. Jetzt beziffert
sich der Gesamtverlust der aktiven Truppe auf 2 063 Köpfe, davon tot 1 265 Köpfe. Der Verlust an

Führern (Offizieren und Unterofflzieren) hat sich im Verhältnig zu den Mannschaftsverlusten etwas
vrrringer. .,. .

Es kommen von dem Gesamtverlust der Truppe:

a) Auf Offiziere usw. zirka 7,58%%(im Vorjahre 8%),
b) . Unteroffiziere zirka 18,12% (27 : 19%).

Von den Verlusten an Toten: —-

I)AufOfsizieteufmzicka5,880,o(im-Borjahre70-»),
b)-unterofstziekezikkq16,900-»(-»p«170,·,).

Deutsch-Ostafrika. . .-

wurde i* d aus Gesundheitsrücksichten ausscheidenden Gouverneurs Grafen von Götzen
erige Kaiserliche Generalkonsul in Warschau Freiherr von Rechenberg zum Gouverneur

von Deutsch.Ostafrika ernannt. k'i dreih · »  "

us, 5 * Juli 1905 brach in den Matumbibergen unerwarteterweise ein Eingeborenenaufstand
auß, der alshald den ganzen Süben des Schutgebiets in Mttleidenschaft zog und zeitwelse, insbesondere

nach dem Jall der Station Liwale einen fast bedrohlichen Charakter annahm. Da indessen alle
übrigen Stationen gehalten werden konnten, und es durch Besetzung, der Küstenplätze mit Matrosen-

abteilungen gelang, nicht nur die Aufständischen von Angrisfen auf diese alluhalten, sondem auch
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bdie vorhanbenen, eingeborenen Truppen zu Operationen im Inneren frei zu machen, slaute bie

aufständische Bewegung nach einigen Monaten bereits ab. Inbesondere konnte ein Ubergreifen der

aufständischen Bewegung auf die volkreichen Stämme im Norden der Kolonieverhütet werden.

Zur Zeit kann der Aufstand im wesentlichen als niedergeworfen gelten. Uber den Verlauf des

Aufstandes und der zu seiner Riederwerfung eingeleiteten militärischen Operationen gibt die nachfolgende
Jusammenstellung des Oberkommandos nähere Auskunft.

Am 30. Juli 1905 Ausbruch der Unruhen in Kibata in den Matumbl-Bergen, am

81. Juli 1905 Jerstörung der Ansledelung des Pflanzers Hopfer in Mtumbei und Ermorbung des-

selben, um 1. August 1905 Uberfall des Inderdorfes Samanga.

Auf die ersten Nachrichten von diesen Unruhen wird Feldwebel Hoenicke mit 30 Polizei-

A#skris von Kilwa nach Samanga entsandt, welches er in 2 Gefechten gegen die Aufständischen hehauptet.

Von Daressalam aus wird am 1. August 1905 Hauptmann Merker mit Leutnant Lincke,

2 Unterofftzirren, 1 Maschinengewehr und 70 Askaris der 5. Kompagnie auf dem Dampfer -Rufiyie

nach Samanga in Marsch gesetzt, wo er am 2. August 1905 Nachmittags eintrifft.

« Am B. August 1905 Abmarsch des Leutnants Lincke mit 1 Unteroffizier, 30 Askaris nach

Mtutübel zum Schutze des Ansledlers Hopfer. Leutnant Lincke wird am 3. August 1905 Nachmittags

in Mingumbi von überlegenem Gegner heftig angegriffen.

Daer ohne Verstärkung nicht weiter vordringen kann, Hopfer nach eingegangenen Meldungen auch
bereits ermordet ist, verbleibt er mit seiner Abteilung vorläufig in Mingumbi. Die Aufständischen sammeln sich

bei Mitega. Das Bezirksamt Mohoro meldet Beunruhigung durch Aufständische aus den Kitscht-Bergen.
Hauptmann Merker marschiert daher am 4. August 1905 mit 40 Askaris nach Mohoro

und, da eine unmittelbare Gefahr für Mohoro nicht vorliegt, nach Jurücklassung von 20 Askaris
dortselbst wieder nach Samanga zurück. Von Samanga kehrt er am 5. August 1905 nach Mingumbi

zurück. An diesem Tage trifft dort auch Leutnant Spiegel mit 60 Askaris aus Lindi ein.

Am 6. August 1905 trifft Major Johannes mit 120 Askaris unter Führung von Ober-
leutnant v. Grawert auf Kreuzer -Bussard= von Daressalam über Kilwa kommend in Mingumbi ein.

« Major Johannes marschiert mit der ganzen Truppe, etwa 2 Kompagnien (Kompagnie Merker

und Detachement v. Grawert), nach Kibata, wo er am 8. August 1905 eintrifft.

Da der Feind seine bisherige Taktik ändert und zum Kleinkrieg übergeht, operieren die belden
Kompagnien von nun an selbständig.

Kompagnie v. Grawert marschiert am 13. August 1905 nach Mtumbei und bestraft die an der
Ermordung des Pflanzers Hopfer schulbigen Eingeborenen.

Inzwischen wird bekannt, daß die Unruhen weiter nach Westen fortgeschritten sind. Oberleutnant
v. Grawert marschiert daher am 20. August 1905 von Mtumbei über Kitope—Dende-Liwale-Posten

nach Kilwa, wo er am 22. September 1905 eintrifft. Unterwegs hat er mehrfache Gefechte mit den

Aufständischen.
Im Matumbi- und Kitschi-Gebiet operieren von Anfang der Unruhen bis zum 15. Oktober

Kompagnie Merker, vom 16. Oktober bis 12. Dezember Detachement v. Grawert.

Stärke jeder Abteilung etwa 100 Mann und 1 Maschinengewehr.

Hierzu treten Oktober/November noch 17 Seesoldaten in Kibata.

In den Matumbi-Bergen kommt es dann zu folgenden größeren Gefechten:

12. August 1905. Erstürmung des Dundiri-Lagers,

13. September 1905. Buschgefecht in Mitnde,

3.Oktober 1905. Buschgefecht in Tshumo,
41. Oktober 1905. Bauschgefecht in Mkoma,

16. Oltober 1905. Uberfall des Lagers in Mingambi.

. II WWWMesbiDÆWiDOWMstr.
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Vom 12. Dezember 1905 an operiert in den Matumbi-Bergen die 14. Kompagnie unter Hauptmann

v. Schönberg, welche das für Mahenge bestimmte Detachement v. Grawert ablöste. Gleichzeitig wird
das nach Kibata vorgeschobene Detachement Marine-Infanterie nach der Küste zurückgezogen, um den

Schutz des Telegraphen in Mtingi zu übernehmen. Kompagnie v. Schönberg schlägt die Aufständischen
bei Kitope am 12.Dezember 1905 und 3. Januar 1906, bei Mtumbei am 20. Januar 1906 und später bei

Tawa. Jurdauernden UnterwerfungdieserGegend werden Posten in Tawa, Mtumbei, Ngarambi eingerichtet.
Ende April operiert Hauptmann v. Schönberg in der Umgebung von Bembetu und seit Anfang Mai

am Nembue-Fluß nördlich Liwale. Diese Maßnahmen bewirken, daß nach Schätzung des Hauptmanns
v. Schönberg sich bis jetzt 8000 Eingeborene unterworfen haben. Die Lahl der gefallenen Aufständischen

im Matumbi-Bezirk beträgt etwa 2000Mann. ç

Zum unmittelbaren Schutz der Küste landet sofort nach Ausbruch der Unruhen der Kreuzer
Bussard= und in den Monaten Oktober November der Kreuzer Thetis= und Seeadler kleinere
Detachements in Mieindani, Lindi, Mschinga, Kilwa, Samanga, Mohoro und Kisidi.

Oberleutnant 3. S. Masche hat am 20. August 1905 ein siegreiches Gefecht bei Kope am Rufiyi-

Fluß und verhindert eine Verbindung der Aufständischen nördlich und südlich des Rufiyi.

Im Bezirk Kilwa war Ende Juli 1905 Bischof Cassian Spiß mit 2 Schwestern und zwei
Laienbrüdern von Kilwa in Richtung Donde-Songea aufgebrochen. .

Bischof Spiß wird am 14. August 1905 bei Mitondo mit seiner Begleitung von den Aufständischen

ermordet, 15 Hinterlader fallen den Aufständischen in die Hände.

Am 15. August 1905 wird der Posten Liwale von den Aufständischen angegriffen und

genommen. Es fallen hierbei Feldwebel Faupel und 6 Askaris) Kaufmann Aimer und 2 Askaris
können sich zunächst retten; ersterer wird aber auf der Flucht ermordet.

Durchdiese Erfolge ermutigt, ziehen die aufständischen Wagindo und Wadonde gegen Kilwa.
Leutnantv.Lindeinerwird daher mit 1 Unteroffizier und 30 Askaris von Kibata aus nach

Kllwa entsandt, wo er am 22. August 1906 eintrifft. Wenige Tage später trifft dort auch Oberleutnant

v. der Marwitz mit 30 Askaris eln und übernimmt den Oberbefehl der in Kilwa stationierten Truppen.

Diese Abteilung liefert den Aufständischen siegreiche Gefechte am 23. August 1905 am Matandu-
Fluß und am 3. September 1905 bei Migerigeri. « »

Durch Verstärkungen wird die Abteilung v. der Marwitz dann am 12. Oktober 1905 als

13. Kompagnie aufgestellt und dem Detachement Johannes zugetellt.

Im Lindi-Bezirk breiten sich die Unruhen zuerst am 22. August 1905 am Mbemkuru-Fluß,
auf dem Noto-Plateau und im Ilulu-Gebiet aus.

Oegen diese Aufständischen gehen zunächst2Unteroffiziere mit zirka 40 Askaris vor. Die
Unruhen dehnen sich indessen auch auf den Süben des Bezirks Lindi aus, so daß die Missionare von

Laukuledi, Nyangao und Massassi ihre Stationen verlassen müssen. .

Alle Europäer können sich bis auf eine Schwester, welche ermordet wird, retten. Die
3 Missionsstationen werden von den Aufständischen zerstört. · ..

Die Truppe beschränkt sich daher zunächst auf den unmittelbaren Schutz von Lindi, bis ein
neuformiertes Detachement unter Hauptmann Seyfried mit 40 Askaris die Offensive im Süden von

Lindi ergreift und einen Posten in Massasst errichtet.

Im nördlichen Lindi-Bezirk schlägt Leutnant Spiegel mit 60 Askaris die Aufständischen am
Mbemkuru-Fluß am 23. Oktober und bei Jlulu am 26.) 27. und am 31. Oktober 1905.

Diese Abtelung trift am 1. November 1905 in Lindi ein und tritt zum Detachement

Soyfried, welches nun als 3. Kompagnie formiert wird.

Hauptmann Seyfried schlägt am 9. Dezember 1905 einen Angriff der Aufständischen bei
Jlulu zurück.

Mz. -
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Im Bezirk Mahenge benutzten die Eingeborenen die Abwesenheit des dortigen Stationschefs,
Hauptmanns v. Hassel — zur Bestrafung der an dem Ülberfall der Ifakara-Fähre schuldigen Leute —,

auch gegen die Station Mahenge vorzugehen. Hauptmann v. Hassel erhält hiervon Kenntnis und

kann rechtzeitig zur Station zurückkehren, um einen Angriff von 4000 Rebellen auf dieselbe am

30. August und 1. September 1905, allerdings unter eigenen schweren Verlusten, zurückzuschlagen
(Verlust des Feindes: 300 Tote, diesseits: 4 Tote, 16 Schwerverwundete). Die Besatzung von

Mahenge kann sich indessen mit Rücksicht auf ihre numerische Schwäche vorläufig nur auf die

Defensive beschränken, bis Hauptmann Nigmann mit der 2. Kompagnie von Iringa aus die Station

Mahenge am 20. September 1905 entsetzt.

Die vereinigten Abteilungen v. Hassel und Nigmann können dann die die Station einschließenden

Aufständischen zurückschlagen. Hauptmann Nigmann zieht dann mit der 2. Kompagnie wieder nach

dem Süden seines Bezirks Iringa.

Bis Anfang Dezember ist Hauptmann v. Hassel, dem Unterstützung von der Küste nicht

gesandt werden kann, mit seiner kleinen Truppe nun wieder auf sich allein angewiesen. Erst vom
genannten Zeitpunkte kann er mit dem Detachement des Hauptmanns Frhrn. v. Wangenheim

(Kompagnie v. Wangenheim,  Kompagnie Oberleutnant v. Grawert), welches von Kungulio auf

Mahenge vordrang, zusammen operieren.

Die Zeit bis zur Vereinigung mit dem Detachement v. Wangenheim benutzt Hauptmann

v. Hassel, um die Aufständischenam24. Oktober 1905 südlich der Ifakara-Fähre und am

18. November 1905 am Ruipa-Fluß zu schlagen (Verlust de# Gegners: 300 Tote, diesseits: 26 Mann

tot, 31 schwer-, 20 leichtverwundet).

Das Detachement des Hauptmanns Frhr. v. Wangenheim überschreitet, da der Ulanga-

und Luwegu-Fluß unpassierbar sind, den Ruaha zwischen Kilossa und Iringa. Die Vereinigung der
Detachements v. Wangenheim und v. Hassel erfolgt am 13. März 1906 nördlich Mahenge. Hierzu

tritt noch das Detachement des Oberleutnants Graf v. Seyboltstorff mit 75 Mann, welches am

11. April 1906 in Mahenge eintrifft. Die Verbindung zwischen Mahenge und Giwale ist hierdurch

hergestellt.
Ende Mai ist der Bezirk Mahenge bis auf die Landschaft Mgende beruhigt, gegen welche

Major Johannes nach Unterwerfung der Landschaften Upangwa und Ukinga im Verein mit den
Mahenge-Truppen vorgeht.

Im Bezirk Songea erfuhr der auf Dienstreisen 5 befindliche Bezirksamtmann,

Hauptmann a. D. Richter, am 22. August 1905, daß der Posten Liwale bedroht und Sergeant
Thiede von Songea aus mit 12 Askaris borthin“. zur Hilfe gesandt sei. Er marschiert daher nach

Songea zurück, wohin am 29. August 1905 11 Askaris des Sergeanten Thlede mit der Melbung

zurückkehren, daß Thiede und der Sol im Gefecht mit den Wagindo und Waporo gefallen seien.

Um die aufständische Bewegung im Bezirk Songea noch im Keime zu ersticken, bricht Bezirks-

amtmann Richter am 1. September 1905 mit 56 Gewehren gegen den Häuptling Schabruma auf,

stürmt dessen Dorf Uwerekwa am 3. September 1905, zieht sich aber, da die Situation für die
Station Songea immer drohender wird, wieder nach Songea zurück.

Am I1. Oktober 1905 erscheint in Songea unerwartet Oberleutnant Klinghardt mit 50 Askaris

von Bismarcksburg und Langenburg. Mit dieser Verstärkung werden mehrere Offensivstöße gegen
die Aufständischen unternommen.

Hauptmann Rigmann, welcher von der Lage in Songea Kenntnis erhalten hatte, ist gleichfalls
nach Songea marschiert und schlägt die Aufständischen 3 /8 Stunden nördlich der Station und am

21. Oktober 1905 bei Ryamabengo und verfolgt dieselben in der Richtung auf Liwale. Zum Schutze

seines eigenen Bezirks kehrt Hauptmann Rigmann dann wieder nach Iringa zurück.
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Mit Rücksicht auf Verpflegungsschwierigkeiten verläßt Oberleutnant Klinghardt mit seiner
Abteilung Songen und bezieht ein festes Lager 45 km westlich von Songea. Die Aufständischen
schlägt er am 8. und 9. November 1905 bei Peramiho. Den Leutnant der Reserve Schulz sendet

Oberleutnant Klinghardt nach Wiedhafen, um Songea zu verproviantieren. »

Leutnant Schulz besteht auf diesem Marsche am 16. November 1905 bei Ruanda ein siege
reiches Gefecht. ,

Die im Bezirk Songea angesessenen Missionare fliehen nach Wiedhafen und Kidugala, nachdem
die Misstonsstation Pangire am 19. September 1905 einen feindlichen Angriff abgeschlagen hat.

Zur Niederwerfung des Aufstandes im Bezirk Songea ist Major Johannes am 16. Oktober 1905
von Kilwa aus in 3 Kolonnen abmarschiert.

Kolonne I von Kilwa ausgehend:

Major Johannes, 1. März, 8. Kompagnie unter Oberleutnant Frhr. v. Wangenheim,

30 Mann Marine-Infanterie mit 1 Maschinengewehr unter Hauptmann v. Schlichting

und 100 Mann Etappenabteilung unter Oberleutnant Frank.

Kolonne II von Kiswere ausgehend:

2. März, 8. Kompagnie unter Hauptmann v. Kleist mit 1 Maschinengewehr.

Kolonne III von Lindi ausgehend:

13. Kompagnie mit 1 Maschinengewehr unter Oberleutnant v. d. Marwitz.

Auf dem Marsche nach Liwale richtet Kolonne I eine Etappenlinie ein. Von Liwale aus

marschieren die 3 Kolonnen vereint nach Songea, wo sie am 29. November 1905 ohne erheblichen

Widerstand gefunden zu haben, eintreffen.

Die Abteilung des Majors Johannes sichert Süd-Ungoni durch Anlage von Posten. Die
13. und 8. Kompagnie finden Verwendung im Norden Songeas, nachdem von Wiedhafen nach Songea

eine Etappenlinie eingerichtet worben ist. Oberleutnant v. d. Marwih schlägt die Aufständischen bei
Mohamakiro. Die Kompagnie v. Kleist hat Anfang Män siegreiche Gefechte gegen die Aufständischen
in den Nyangwe-Bergen. Im Monat April beginnt Major Johannes mit Hilfe des Sultans Merere

mit den Operationen gegen die Landschaften Upangwa und Ukinga und beendet dieselbe mit der

Unterwerfung dieser Landschaften am 22. April 1906. Sultan Schabruma versucht, von Songea

aus nach portugiesischem Gebiet zu entkommen. Gegenmaßregeln sind von Major Johannes elngeleitet.

Major Johannes kann nun seine Tätigkeit nach dem Süden von Mahenge verlegen, in welchem

Bezirk noch die Landschaft Mgende aufsässig ist. Den Süden von Ubena sichert Hauptmann Albinus

mit Polizei-Askaris von Langenburg. Stabsarzt Wiehe fällt am 6. Januar 1906 im Gefecht zwischen
Kidugala und Pangire mit 11 Askaris.

Im Bezirk Langenburg ist die Aufstandsbewegung von Songea aus in die Landschaft
Upangwa übergegangen, in welche zunächst 2 weiße Unteroffiziere mit 55 Askaris entsandt werden,
dann aber durch Masor Johannes unterworfen werden.

Der eigentliche Iringa-Bezirk (Uhehe) kann im großen und ganzen als unbeteiligt an dem

Aufstande bezeichnet werden. Nur an den Grenzen, im Süden in Lupembe, im Osten im Utshungwe-

Gebirge und im Norden in Usagara kommt es zu Unruhen. Hauptmann Nigmann bekämpft zunächst

die Aufständischen in den Utshungwe--Vergen Mitte September, entsetzt von dort die Station Mahenge,

zieht dann nach Lupembe und eilt von hier zum Schutze von Songea nach Ungoni. In den Ulanga-
he schlägt Oberleutnant v. Krieg mit 50 Askaris die Aufständischen, ebenso in Usagara.

ei Lula kann ein iger Unteroffizier am 16. November 1905 ein siegreiches Gefecht gegen
aufständische Wasagara 2 * E , sgchschgg

MEDIUM-fchlågtdecaufdmmpstmytgosiisigosibeschcmdeSquitckwSagmtBach
Aufständische, welche von Songea aus in die Landschaft Lupembe eingefallen waren.

2°
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In der Landschaft Ukwege wird der dortselbst eingerichtete Posten von 1 farbigen Offizier
und 19 Askaris am 8. Januar 1906 angegriffen; der Führer und 10 Askaris fallen, 9 Askaris

können sich retten. "

NachMeldungbesGouvernementsfmbbieunsichergewesenenGrenzvölkerdesBezirkeöJringa
Enbe Mai unterworfen.

Im Bezirk Morogoro haben sich die Aufständischen, die von Oberleutnant z. S. Paasche bei

Kope am 20. August 1905 geschlagen sind, wieder gesammelt und den füdwestlichen Teil des Bezirkes
(die Vidunda-Berge) in den Aufstand hineingezogen. Von hieraus versuchen sie am 4. September 1905
die Station Kisaki zu überfallen. Am 6. September 1905 erscheinen sie vor Kilossa, plündern das

dortige Dorf und treiben das Gouvernementsvieh fort. Oberleutnant Schulz, welcher mit 30 Askaris

von Mpapua die Station Kilossa befehligte, vertreibt die Aufständischen und nimmt ihnen das geraubte

Gouvernementsvieh wieder ab.

Zur Verstärkung der schwachen Besatzung des Morogoro-Bezirkes marschiert dann Hauptmann
Fonck mit seiner Abteilung nach dort und schlägt die Aufständischen südlich Kisakt. Hauptmann Fonck
wird krankheitshalber durch Hauptmann Frhr. v. Wangenheim abgelöst, welcher mit 160 Askaris und

30 Mann Marine-Infanterie Morogoro am 30. September 1905 besetzt. Während das Detachement

Marine-Infanterie Morogoro und die Eisenbahn sichert, liefert Hauptmann Frhr. v. Wangenheim
den Aufständischen in den Vidunda-Bergen vom 10.—17. Oktober 1905 4 siegreiche Gefechte. Der

Morogoro-Bezirk wird hierdurch bis auf die Gegend der Vidunda-Berge beruhigt.

Hauptmann Frhr. v. Wangenheim kann daher nach Vereinigung mit der Abtellung des Ober-

leutnants v. Grawert aus den Matumbi-Bergen am 6. Dezember 1905 zur Unterstützung Mahenges

abmarschieren, während eine neu aufgestellte 5. Kompagnie von 150 Mann und 2 Geschützen unter

Oberleutnant Wendland am 23. November 1905 von Daressalam nach Morogoro abrückt, wo sie am

4. Dezember 1905 eintrifft.

Außerdem wird am 12. Dezember 1905 die 15. Kompagnie — Massaua-Leute — unter

Hauptmann Wunderlich von Daressalam nach Morogoro vorgeschoben. Im Bezirk Morogoro operieren
nun die 5. und 15. Kompagnie unter Major Frhr. v. Schleinitz.

Die 15. Kompagnie unter Hauptmann Wunderlich trifft am 22. Dezember 1905 in Morogoro
ein. Am 28. Dezember 1905 marschiert Major Frhr. v. Schleinitz mit dieser Kompagnie und 1 Zug

der 5. Kompagnie nach Vidunda und schlägt den Feind am 31. Dezember 1905 bei Mgoda in andert-

halbstündigem Feuergefecht.
Zur Unterwerfung der Vidunda-Leute verbleiben 2 Züge der 15. Kompagnie dort, während

der 3. Zug zur Sicherung des Ruaha- Uberganges nach Kidatu geschickt wird.

Ein Zug 5. Kompagnie unter Oberleutnant Frhr. v. Nordeck marschiert nach Iringa.

Im Bezirk Daressalam Ausbruch der Unruhen Mitte August. Missionsstation Maneromango
erbittet Hilfe. Bezirksamtmann Boeder wird am 18. August 1905 mit Polizei-Askaris daher dorthin

gesandt. Zu seiner Verstärkung marschiert Hauptmann Fonck mit 95 Askaris am 20. August 1905

dorthin und übernimmt den Oberbefehl.

Auf die Meldung von Unruhen bei Kilossa marschiert Hauptmann Fonck über Kisaki in den

Sübdbezirk von Kilossa und schlägt die Aufständischen am Ruaha.

Südlich von Daressalam operiert die 8. Kompagnie unter Hauptmann v. Kleist vom 5. bis

1I. Oktober 1905 und bringt den Aufständischen erhebliche Verluste bei.

Im Bezirk Bismarckburg begann die Bewegung November 1905 in der Landschaft Süd-

Usipa. Sergeant Schiele bestraft die dortigen Eingeborenen und bringt ihnen erhebliche Verluste bei.

Der Bezirk Mpapua bleibt von den Unruhen verschont. Jur Sicherung der dortigen
Missionen trifft Ceutnant Engelbrecht mit 25 Mann Marine-Infanterie im Lager amKiboriant-Bergein.
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Im Bezirk Muanza, welcher durch ein Detachement Marine-Infanterie von 30 Mann unter

Leutnant Milczewski verstärkt war, wird eine Bewegung des Häuptlings Makongolo durch sofortiges
Eingreifen seitens der Station von einer Abteilung von 12 Europäern und 24 Askarig im Entstehen

unterdrückt. Gleichzeitig senden regierungsfreundliche Sultane von Bukoba 200 Hilfsleute nach Muanza.

Die Marine-Infanterie, welche Ende September 1905 im Schutzgebiet eingetroffen ist, findet

folgende Verwendung:
Hauptmann v. Schlichting mit 30 Mann an der Etappenstraße Kilwa-Liwale, hiervon 20 Mann

nach Kibata. Diese Mannschaften werden später nach Mtingi zum Schutz des Telegraphen und nach

Kilwa zum Schutze dieser Stadt zurückgezogen.

Oberleutnant Engelbrecht mit 30 Mann in Morogoro, hiervon später 25 Mann in Mpapua.

Oberleutnant v. Heydekampf mit 30 Mann zuerst in Lindi, dann auf dem Posten Massasst.

Leutnant Milczewski mit 30 Mann in Muanza.

Leutnant v. Stengel mit 30 Mann in Kilwa-Kiswere.

Am 9. Februar 1906 Abfahrt der eingezogenen Detachements von Daressalam nach Deutsch-

land, mit Ausnahme der Abteilungen in Muanza und Mpapua.

Detachement Mpapua folgt am 13. März 1906), desgleichen Detachement Muanza.

Die diesseitigen Verluste während des Aufstandes bis zum 15. März 1906 sind folgende:

ermordttet 9 Europäer,

gefallen......6 „ „
ertruken 2 „"„ „

gestorben 6 : „

in Sa. 23 Europäer;

verwundt. 12 Europäer,

gefallen 66 Askaris,
 ““-....243Hilfskrieger,

 ......a 7 Träger,

 5WA 29 andere Farbige,

in Sa. 345 Farbige;

verwundt. 59 Askaris,
p....·............. 115 Hilfskrieger,

EEEEIEIEIIIIE 7 Träger,

-.................. 20 andere Farbige,

in Sa. .... 201 Farbige.

Die Lage im Schutzgebiet ist Monat Mai folgende:

Unruhen bestehen noch:
1. Im Süden des Bezirks Iringa, wo Häuptling Schabruma versucht die portu-

gisische Grenze zu erreichen.
2. Im Süden des Bezirks Mahenge in der Landschaft Mgende.

3. In den Matumbi-Bergen.

4. Im Süden des Bezirks Morogoro, in den Vidunda--Bergen.

Alle anderen Bezirke sind ruhig.

Über die Ursachen des Aufstandes hat sich der Gouverneur Graf von Götzen auf Grund der

Einzelberichte mehrerer an Ort und Stelle entsandter Kommissionen in einer dem Reichstage vor-

gelegten Denkschrift des näheren geäußert.
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SoferndieUntersuchungen dieser Kommissionen das Vorhandensein lokaler Mißstände festgestellt
haben, sind von dem Gouverneur im Einvernehmen mit der Kolonial-Abteilung bereits die erforder-

lichen Anordnungen zu ihrer Beseitigung getroffen worden.

Der vor einigen Jahren zunächst mit gutem Erfolge begonnene Versuch, die Eingeborenen

anzuhalten, in Gemeinschaft mit ihren angestammten Oberhäuptern (Jumben) größere der gesamten
Dorfschaft gehörige Felder (Dorfschamben) anzulegen, um dadurch den Anbau von Feldfrüchten zu

heben, ist aufgegeben worden.

Durch die kurz nach Beginn des Aufstandes in Jansibar ausgebrochene Pestepidemie wurden
die Maßnahmen zur Unterdrückung des Aufstandes nicht unerheblich beeinträchtigt; auch hatten die
zur Verhütung der Einschleppung der Pest in das Schutzgebiet getroffenen Maßregeln mancherlei
Unbequemlichkeiten für Handel und Verkehr zur Folge. Da die Pest unter den Ratten in Zansibar

immer noch nicht erloschen ist, konnten die strengen Quarantänevorschriften auch bis jetzt noch nicht
aufgehoben werden.

Nachdem die ostafrikanische Eisenbahngesellschaft den Bau der Bahn von ODaresfalam nach

Morogoro der Firma Holzmann &amp; Cie. übertragen hatte, sind von dieser die Erdarbeiten bereits auf

den ersten 90 km ausgeführt worden; das Legen des Oberbaues ist begonnen, während die Trassier-

und Bauarbeiten auf dem weiteren Teile stetig fortschreiten. Zur Zeit schweben Erwägungen, die Bahn

auf einer Teilstrecke, deren Länge noch nicht feststeht, dem Verkehr zu übergeben.

Die Usambaraeisenbahn von Tanga nach Mombo ist im laufenden Jahre von der Deutschen

Kolonialeisenbahn-Bau= und Betriebs-Gesellschaft, an die sie seit dem 1. April 1905 verpachtet ist,
betrieben worden.

Die Arbeiten zur Verbreitung der Baumwollkultur wurden, soweit sie nicht durch den Aufstand
beeinträchtigt wurden, unter Leitung des Kolonialwirtschaftlichen Komitees in tatkräftiger Weise

fortgesetzt.
Die guten Erfahrungen, welche bisher mit Sisal- und Kautschukkulturen gemacht wurden,

führten eine ziemliche bedeutende Vermehrung und Ausdehnung der betreffenden Plantagen-

unternehmungen herbei. Jedoch scheint das Arbeiterangebot mit der Ausdehnung der Betriebe nicht

gleichen Schritt zu halten und überhaupt der Zuzug von Arbeitern aus dem Innern nachzulassen,

weil die dortigen Eingeborenen bei der fortschreitenden Entwickelung der Gebiete am Victorlasee ihre
Bedürfnisse durch Verkauf der Landesprodukte an Ort und Stelle zu befriedigen vermögen. Eine

planmäßig organisierte Arbeiteranwerbung im Innern mit einem festen Werbebureau in Tabora wird

allgemein als das beste und einzig wirksame Mittelangesehen. Ein Zusammenschluß der Interessenten
zu diesem Iwecke ist bereits erfolgt.

Trotz der schweren durch den Aufstand hervorgerufenen Schäden weist dank der erfreulichen
Entwickelung der nördlichen Telle des, Schutzgebietes das Gesamtbild des Handels ein durchaus

befriedigendes Ergebnis auf.
Die Deutsch-Ostafrikanische Bank hat am 23. Juni 1905 ihren Geschäftsbetrieb im Schutzgebiet

und zwar zunächst in Daressalam eröffnet. Mit der Ausgabe von Banknoten hat sie im Dezember 1905

begonnen. Das Ergebnis des ersten Geschäftsjahres muß als zufriedenstellend bezeichnet werden.

Unter den für das Schutzgebiet im letzten Jahre erlassenen Verordnungen sind hervorzuheben:

1. Eine Verordnung des Gouverneurs, betreffend den öffentlichen Verkehr im deutsch-

ostafrikanischem Schutzgebiet, vom 7. März 1906.

Nach dieser Verordnung können bestimmte Teile des Schutzgebiets, deren eingeborene Bevölkerung
für die unbeschränkte Aufnahme des öffentlichen Verkehrs nicht reif erscheint, als gesperrtes Gebiet
erklärt werden, andererseits werden für den übrigen Teil des Schutzgebietes die den Karawanenverkehr

beschränkenden früheren Bestimmungen aufgehoben.
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Als gesperrte Gebiete wurde durch Bekanntmachung vom 7. März 1906 der Bezirk Usumbura

(Sultanate Urundi und Ruanda) sowie der Bezirk Bukoba bezeichnet; eine gleiche Maßregel wurde

Frovisorisch für die aufständischen Bezirke verfügt.

2. Eine Verordnung, betreffend die Ein- und Durchfuhr von Feuerwaffen und Schießbedarf,
vom 9. März 1906. «

3. Eine Verordnung, betreffend Führung und den Besitz von Feuerwaffen und Schießbedarf
und den Verkehr mit denselben, vom 9. März 1906.

Die beiden letztgenannten Verordnungen suchen im Einklange mit den Bestimmungen der

Generalakte der Brüsseler Antisklaverei-Konferenz einerseits eine Kontrolle und Beschränkung der
Eingeborenen bezüglich des Besitzes von Feuerwaffen herbeizuführen, andererseits den im Schuhgebiet

ansässigen Europäern. den Besitz und die Beschaffung der zu ihrer Verteidigung notwendigen Waffen
und Munition möglichst zu erleichtern, ohne dabei die zur Verhütung der Abgabe dieser Waffen an

Eingeborene erforderliche Kontrolle aufzugeben.

Die Bureneinwanderung in das Schutzgebiet hat im Verlauf des letzten Jahres nicht
unerheblich zugenommen. Nach den neuesten Berichten sind am Meruberge 126 Farmen mit rund

400 Personen besledelt. In der Landschaft Iraku südsöstlich von Aruscha ist eine davon unabhängige
Burenanstedlung von etwa 300 Familien in der Bildung begriffen.

Ebenda wird ein Versuch mit der Ansiedlung ackerbautreibender Kleinbauern von dem

ostfrikanischen Besiedelungskomiter der Deutschen Kolontalgesellschaft gemacht, indem es Vertrauens-
leuten auswanderungslustiger Deutscher aus dem Kaukasus bei der Ausreise nach Ostafrika
behilflich war.

Die gemischte Grenzexpedition zur Festlegung der Grenze zwischen Deutsch- und Britisch-
Ostafrika vom Ostufer des Viectoriasees zum Kilimandjaro hat inzwischen ihre Arbeiten vollendet.

 JIm Afpril 1906 reiste Geh. Med.-Rat Prof. Koch mit mehreren Assistenten wieder nach

Dautsch-Ostafrika, um eine auf Neichskosten ausgestattete Expedition zur Erforschung der Schlaf-
krankheit zu leiten. Für die Expedition sind etwa 1 Jahre in Aussicht genommen. Eine epidemische

Ausbreitung der Schlafkrankheit im deutschen Schupzgebiet ist bisher noch nicht erfolgt.
Im September 1905 konnte das Höhensanatorium Wugtri in den Usambarabergen eröffnet werden.

Die Pestherde im Innern von Deutsch-Ostafrika haben im vergangenen Jahre keine Epidemien
veranlaßt. Auch ist die Küste, trotzdem in Zanzibar eine Pestepidemie auftrat, bisher von Pest

verschont geblieben. Zur größeren Sicherheit wird für die Rattenvertilgung auf Schiffen ein Clayton-
Apparat fur Daressalam beschafft.

Samoa.

Die Unbotmäßigkeit einiger Häuptlinge im Frühjahr 1905 ist von dem Gouverneur für den
Ausbau und die Weiterentwickelung der Selbstverwaltung der Samoaner vorteilhaft ausgenutzt

worden) die altsamoanische Verfassung der Tumua und Pule, die eigentliche Wurzel der Kämpfe
und Fehden unter den großen Häuptlingsfamilien, ist aufgehoben und die Eingeborenen-Verwaltung

damit in leichter kontrollierbare Bahnen Lelenkt worden. Daß diese tief einschneidende Umwandlung
ohne Aufstund und Blutvergießen vor sich ging, ist ein JZeichen, daß die Samoaner mit der deutschen
Negierung zufrieden sind. Einen Beweis b, daß die Regierung den Samoanern auch sonst günstige,

ihnen zusagende Lebenshedingungen geschaffen hat, ergibt das neu eingeführte Gehurtg, und Sterbe-
roister; denn während man bisher annahm, daß die Völker der polynesischen Rasse im Aussterben

begrifen sind, lehrt diese Statistik eine ständige Zunahme der eingeborenen Bevölkerung Samoas.

Die Yirntagenwirtschaft hat sich im Berichtsjahr günstig weiter entwickelt. Neben der

alteingesessenen Deutschen Handels- und Plantagen-Gesellschaft der Sübserinseln (Samburg, ehemals
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Godefroy) sind nach der Flaggenhissung folgende neue Gesellschaften ins Leben getreten: die Deutsche
Samoa--Gesellschaft, die Safata-Samoa-Gesellschaft, die Upolu-Kakao-Kompagnie, die Samoa=

Kautschuk.Kompagnie und die Upolu-Rubber-Kompagnie. Neben den Gesellschaften sind über 40 kleine
und mittlere Dlanzungen in Betrieb.

Die Arbeiterfrage geht einer zufriedenstellenden Lösung entgegen, nachdem für die Anwerbung
von chinesischen Kontraktarbeitern nunmehr die nötigen Erfahrungen vorliegen. Dem ersten Transport

von 300 Chinesen im Jahre 1903 ist 1905 ein zweiter von über 500 gefolgt, und gegenwärtig ist

ein noch größerer Transport von China voraussichtlich schon unterwegs nach Samoa.
Die Einfuhr hat im Kalenderjahr 1905 3 386 931 Mark betragen, die Ausfuhr 2 028 718 Mark,

der Gesamthandel also 5 415 649 Mark. Das ist die höchste bisher erreichte Jahl. In der Ausfuhr

steht Kopra an erster Stelle. Für die Kopra-Produktion fängt die Gouvernements-Verordnung,

wonach die Eingeborenen gezwungen sind, Neu-Anpflanzungen von Kokus-Palmen auf ihren brach
liegenden Ländereien anzulegen, an, ihre segensreiche Wirkung zu zeigen.

Die Entschädigungen für die Verluste aus der Zeit der samoanischen Wirren kommen gegen-

wärtig zur Auszahlung.
Das Verhalten der Eingeborenen, die durch die Ausbrüche des Vulkans Verluste erlitten haben,

ist musterhaft. Der Vulkan ist zwar weiter tätig, durch den Abfsluß der Lava ins Meer scheint das

Land aber vor weiteren Verwüstungen verschont zu bleiben.

Deutsch-Neugninea.
Die Bili-Bili-Leute, welche die Bewohner der Inseln Siar und Ragetta zu dem am 26. Juli 1904

versuchten, indes rechtzeitig vereitelten Uberfall der Station Friedrichs Wilhelmshafen angestiftet hatten,
waren aus ihren Schlupfwinkeln im Gebirge wieder zur Küste gezogen und hatten sich in der Astrolabe-

ebene unweit ihres alten Wohnsitzes niedergelassen. Es gelang, sie hier zu überraschen, sie flüchteten
unter Jurücklassung von neun Toten. Demnächst wurden Friedensverhandlungen mit ihnen angeknüpft,

die jedoch noch nicht zum Abschluß gelangt sind.
- Der von der Firma Hernsheim &amp; Comp. in Matupi auf der zu der Admiralitätsgruppe

gehörigen Insel St. Gabriel eingesetzte Händler ist im Dezember v. J. von drei der in seinem Dienst

stehenden Eingeborenen ermordet worden. Der Mordtat folgte eine Plünderung der Handelsstation.

Befreundete Eingeborene haben die Mörder getstet und die von ihnen mitgenommenen Waffen der

Firma Hernsheim wieder zugestellt
Das Gouvernement ist weiter auf die Sicherung der Verhältnisse bedacht gewesen. Diesem

weck dient die Gründung einer neuen Polkzeistation in Kieta an der Ostküste von Bougainville.

Dort soll insbesondere der Anwerbung von Arbeitern für die sich mehr und mehr ausdehnenden

Planzungen vorgearbeitet werden.
Auf der Gazellehalbinsel dehnt sich der Einfluß des Gouvernements auf die eingeborene Be-

völkerung immer weiter aus. Die Verwaltung der Eingeborenen durch die von der Regierung als Orts-

vorsteher eingesetzten Häuptlinge hat sich bewährt. Die Verhältnisse haben sich so gefestigt, daß der
Einführung einer Kopfsteuer näher getreten werden soll.

Auf wirtschaftlichem Geblete ist das Hauptereignis der verslossenen Periode die im Oktober 1905

erfolgte Eröffnung der Hafenanlage in Simpsonhafen für den Verkehr. Der Simpsonhafen ist ein

geräumiges, gegen jeden Seegang vollkommenen Schutz bietendes Wasserbecken an der Nordseite der

Blanchebucht, um welche die größten Ansiedlungen und Planzungen des Schutzgebiets gruppiert sind.
In Simpsonhafen ist vom Norddeutschen Lloyd ein weit in die Wasserfläche reichendes Mer gebaut

worden, an dem die Schiffe unmittelbar anlegen. Die Befrachtung und Löschung der Schiffe, die

sich bisher unter großem Zeitaufwand und erheblichen Materialverlusten auf der offenen Reede von

Herbertshöhe abspielte, wird jetzt in kürzester Frist ohne jede Störung bewirkt. In Verbindung mit
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dieser Anlage hat der Norddeutsche Lloyd einen Dampfleichter und einen kleinen Dampfer in seinen

bortigen Betrieb eingestellt. Durch diese Fahrzeuge werden in tunlichst regelmäßigen Zwischenräumen
bie einzelnen über das Schutzgebiet verteilten Handelsstationen angelaufen.

Die Verbesserung und Beschleunigung, welche hierdurch die Güterbewegung im Schutz
gebtet erfahren hat, ist um so mehr zu begrüßen, als jetzt die in das Stadium der Ertragsfähigkeit

tretenden Flächen der Kokospalmenpflanzungen von Jahr zu Jahr ganz bedeutend zunehmen.

Neben den Kokospalmenpflanzungen treten neuerdings die großen Kulturen von kautschukhaltigen

lanzen in den Vordergrund, die von der Neu-Guinea-Kompagnie in Kaiser-Wilhelmsland angelegt

worden sind. Erfüllen sich die hierauf gesetzten Erwartungen, so dürfte das Schutzgebiet einem großen

Ausschwung entgegengehen.

Karolinen, Palau, Marianen und Marshallinseln.
Im August und November 1905 ist die Insel Saipon (Marianen) von einem Orkan heimgesucht

worden, der große Verheerungen angerichtet hat. Weit schwerer noch war das Naturereignis, welches
Ende Juni 1905 einen Teil der Marshallinseln insbesondere die Insel Jaluit betroffen hatte. Mit

einem schweren Orkan trat eine heftige Flutwelle auf, welche die nur wenige Fuß über dem Meere

liegenden Inseln überschwemmte. Abgesehen von dem Materialschaden — in Jaluit sind fast alle

Häuser umgeweht worden — sind dem Unwetter nahe an 500 Eingeborene zum Opfer gefallen.

" Das Schutzgebiet der Marshallinseln nahm bisher insofern eine besondere Rechtsstellung ein,

als die Verwaltung dort durch einen Kaiserlichen Landeshauptmann, dem ein Sekretär beigegeben war,
geführt wurde. Die Jaluit-Gesellschaft stellte die Lokalbeamten, sie bestritt die gesamten Ausgaben
der Verwaltung, wogegen ihr die Einnahmen aus den öffentlichen Abgaben zuflossen.

Unzuträglichkeiten, die sich aus der Sonderstellung der Gesellschaft ergeben hatten, waren die

Ursache, daß die Kaiserliche Regierung in ÜUbereinstimmung mit der Jaluit-Gesellschaft das über die
Verwaltung bestehende Abkommen aushob. Seit dem 1. April 1906 sind die Marshallinseln mit den

Karolinen, Palau und Marianen verelnigt und stehen, wie alle anderen Schutzgebiete, unter der

direkten, uneingeschränkten Verwaltung des Reiches.
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Stärke

Tas Bezeichnunge —
nndOkt«,., «« , Tag

bes Transports unb der Uferde Ziel Dampfer
der s-. M«V»«Rimtshsp,’ der Ankunft

Abfahrt Formation ——————
offlilere tiere

22.6.05.|2 Jahlmeister. ..... 2 1 Erna Woermann 18.7. 05.

Hamburg Lahlmeisteraspirant

1. 7. 05. Jabhlmeisteraspiranten. 17 Ernst Woermonn 28.7.05

Euhaven Reiterr

Urlaubrrer . .. 1

29. 7.05.. 5 Etappenkompagnien6—1 2 170 186 Swalopmunb Lulu Bohlen Swakopmund
Hamburg] Verstärkung der 4. Guhrp) 1 111 114 vaberibbuchi 23.6. 05.

Kolonnenabteilung. Lberihbucht
Angegliebert .......... . 7 5100 26. 8. 05.

Urlaubrrn 1 1 1

Zweijahrig · Freiwillige. . . 1

61.8.05. 1. 16.—19. Trons- 45 9 677504|Swakopmund, Eduarb Woermanm,wakopmund
Hamburg portkompagnie. . 22.. 05.

Außerdem.. 3 10 10 Läderipbucht

Urlauber 2 1 1. · .24-9-..05«

Alegxandra WoermannSwakopmund
26. 9.05.

Lüderitzbucht
27. 9.05.

Cüberitbucht
13 Offiziere,
123 Mann

am 28. 9.

(O. K. 46 553

30. 9. 05.4 Oberxveterinür SwakopmundErnst Woermann

Cuxhaven! Jahlmeister "

2Jutenb.Sekretäre.«.. 7

1 Prov. Assistent «

1 Garn. Verw. Inspektor. nr
1 Feldlazarett= Rendant.

30. 10.05.2 2. 20. Transportkom= 1 1 79 Swakopmund! Hans Woermann 28. 11. 05.

Hamburg pagnie.
Angegliedert 1 14 11

Urlaubbrr.... 2 . 7.

Seite 64 556 1082 1004
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Tag Bertichn Stärke
und Ort b ung Tag.

iie
der ransports und der om « um« wir- Ziel Dampfer ber Aukunst

Ebfahrt Formation Senltiis. Begsarul. *
osflzkerr tlere

Abertrag.... 64% .

ls.11.05.....». .-........... . 1 1 2 Swakopmund eduard Woermann

Cuxhaven

15. 12.05.. 21. Transportkom 1 4 62 Swakopmund Professor Woermaun Swakopmund
Coxhaven pagnte. « " ««««· 8.I.06·

Urlaub-t.............. 1 1

6 l. be. eutnantt 1 · v Swalopmund] Ernst Woermann
xbaven 2 Feuerwerkke . 2 ·««"·««·

18.1.·06.z4.22.— 25,2Mz.28«2588 Luberitzbucht Erna Woermann 123. 2. 06.

Samburg portkompagnie.
Angegliedert 1 1

Urlaubrern 3

30. 1. o6.11 Hauptman . 1

Hamburg

5. 2. 06. . 26., 27., 28., 297 4 539794 Hunächst Lulu Bohlen Swakopmund
Hamburgransportkompagnie. Swakopmund 2. 3. 066.

Angegliedert 11 6 10 Lüberitzbucht
Urlaubern 2 1 1 3. 3. 066.

Gertrud Woermann Swakopmunb

1. 3.06.

Luderitzbucht
3. 3. 06.

17. 2.06.1 Oberleutnant Heldmarschall
Samburg Leutnantt 2

# 06.26. 30. — 35. Trans. 210 754 843wakopmun,Eduard Woermann Swakopmund
nburg portkompagnie. 21. 3.06.

Urlaubrrr 7 2 1 Professor Woermann Swakopmund

22. 3. 06.

15. 3.

3 *7** 1 2. Swakopmund Alegundra Woernann

t E 1 Ernst Woermann

. 4. Oö. .. 1 6 Erna Woermann

Hamburg Urlaubren 1

Seite 185 891
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Stärke

Tas Bezeichnung
und Ort Tag

bes Transports und der Pferde Ziel Dampfer
der ———— der · Ankunft

abfahrt Bormation enitts, schlten! Maul
offlziere tiere

Abertrag.... 185 89061 «

30.4.06.Z7.36.TrqasporckoII-» 2 2210| 1000 Gertrud Woermann25. 5.06.

Hamburg pagnie. Lulu Bohlen
Urlauber 6 3 4

1 Monteut........ ... . . 1

4 Hochbautechnikee . 4

15. 5. O6. Z B.................. 2 975 Swalopmunb Montevibeo

Hamburg Urlauber ......... .... 3 Eduard Woermann

19. 5.06085Ö. .... 4 4 Hans Woermann .

Hamburg

30. 5.06 292 4 4 291 Swakopmund Pisa

Urlauber .............3 4 Professor Woermann

Summe.... 203 104 3310 5587
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Berechnung
des Iststandes der Schutztruppe für Südwestafrika nach dem Stande vom 31. Mai 1906.

ealteer mn Beamte Mannschaften Gesamtsumme

Stammtruppoeee. 43 4 780 827

Heraussendungen") vom 1.Januar 1904
ab bis einschließlich 31. Mai 1906. 866 308 17039 18213

I. Summe. 909 312 17 819 19 040

a) Im Schutzgebiet bzw. in der
Heimat gestorben und vermißt —

nur aktive Schutztruppe.... 65, 10 1190 1265

b) in die Heimat zurückgekehrt ein-

schließlich der Wiederausgereisten 328 104 2 057 2 489

II. Summe sa) + b) 393 114 3247 3754

Istbestand-Summe I—II. 516 208 14 572 15 296

 Darunter befinden sich Schutztruppen-Angehbrige, welche in die Heimat zurückgekehrt waren, aber die Ausreise

in das Schutzgebiet wieder ausführten, in folgenber Stärke:

1! 59 . 13 1 48 1 120
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Summarische Susammenstellung
der beim Oberkommando der Schutztruppe bekannt gewordenen Verluste infolge

des Aufstandes in Südwestafrika bis einschließlich 2. Juni 1906.

AMktive Schutztruppe n Marlne

8
8 4 *

Art der Verluste 55 S “ - Bemerkungen.

 656 * r* 2n
213 S 5**5 z S... in 2
— EEEEDH.2&amp;Z
 2 5 5
6%C%ESGTEBSÖOSTFTSSHSSSÖSIS

Gesamtverluste am .. ... .Die in gewöhnlicher

Schrift gedruckten
Tote am ............. Jahlen sind die-

jenigen Verluste,
.

Gefan·n.............. 4041103347 495 3 55 4 6/ 46% rh
diesseitigen Verlust-

Den Wunden erlegee 11 2 33 .. 3336 * Pua

Un Kranthelt aestorben.. 1224 85 a84 3 Cd0d0610| 5%%%2 Omfeter
Zahle iffer-

Vermit . 11559 7515354 11130322;;""::,,3.II«

" bzw. solche Verluste,
Verunglackt—tot...... 2 1104 62 6 r————

Ermordtt.. 66 66 66lichen Verlustiisten
nichteingetragensind.

Summe tot am 2. 6.06. 5886 126516 195 2111 52 11744 1568

 553 5 .-

Vekwu»d-t............ AlEEIIIIIIIIEE 5 15 26882

Verunglückt—lbend.2 i2 40 sss. 2 3 ss

Summe lebend am 2.0.06674470 4461 798 470 6 51526898

Gesamt,Summe om2.6.0613213129781152352063/20/265|285 „ 2 .1689118//2466

l

Ballmqedrucktiadetpblchsdkusmi.
1700. oo. M.
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